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Vorwort 

Das Spannungsfeld zwischen dem Leistungs- und dem Alimentationsprinzip in 
der Beamtenbesoldung tritt insbesondere bei familienbezogenen Besoldungs-
bestandteilen offen zu Tage. Bisher existierten zwar Beschreibungen dieses 
Konfliktverhältnisses, doch fehlte es an Arbeiten, die sich empirisch mit dieser 
Materie befassten und die genauen finanziellen Auswirkungen einzelner fami-
lienbezogener Besoldungsbestandteile auf die Gesamtbesoldung berechne-
ten und zueinander ins Verhältnis setzten. Mit seiner Masterarbeit hat Philipp 
Gottstein dies deutschlandweit nicht nur zum ersten Mal unternommen, son-
dern dabei auch entlang einer fundierten theoretischen Auseinandersetzung 
mit den hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums durch fehler-
freie Berechnungen und klare Schlussfolgerungen finanzwissenschaftliche Pi-
onierarbeit von exzellenter Qualität geleistet, weshalb die Arbeit nun veröf-
fentlicht wird. 

Die Arbeit basiert auf der Besoldungs- und Versorgungsdatenbank der For-
schungsstelle öffentlicher Dienst am Deutschen Forschungsinstitut für öffent-
liche Verwaltung (FÖV). Philipp Gottstein hat als studentische Hilfskraft ent-
scheidend an ihrem Aufbau und ihrer Erweiterung um die Beamtenversorgung 
mitgewirkt und hierdurch eine Datengrundlage für weitere (bereits abseh-
bare) Konfliktfälle von Alimentations- und Leistungsprinzip in der Beamtenbe-
soldung geschaffen. 

 

 

Speyer, im Juni 2019 Univ.-Prof. Dr. Gisela Färber 
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1. Einleitung 

Die Beamtenbesoldung richtet sich im Wesentlichen nach dem Alimentations-
prinzip, das den jeweiligen Dienstherrn dazu verpflichtet, BeamtInnen und ih-
ren Familien lebenslang gemäß ihrem Dienstrang angemessen Unterhalt zu 
gewähren. Das Alimentationsprinzip ist dabei als hergebrachter Grundsatz des 
Berufsbeamtentums im Sinne von Artikel 33 (5) GG verfassungsrechtlich ge-
schützt. Ein weiterer Grundsatz des Berufsbeamtentums ist das Leistungs-
prinzip, welches in Artikel 33 (2) GG ausdrücklich aufgeführt wird und in seiner 
herkömmlichen Form für den Zugang zum Staatsdienst sowie für Beförderun-
gen maßgeblich ist. Seit der Dienstrechtsreform 1997 und der damit einher-
gehenden Einführung leistungsorientierter Besoldungselemente hat sich das 
Leistungsprinzip zudem als Entlohnungsprinzip in der Beamtenbesoldung 
etabliert. Als solches steht es allerdings im Widerspruch zum Alimentations-
prinzip. Im Zentrum dieses Widerspruchs von Leistungs- und Alimentations-
prinzip stehen familienbezogene Besoldungsbestandteile, welche einerseits 
als ein Kernelement des Alimentationsprinzips angesehen werden können, 
aber andererseits in offensichtlichem Konflikt zu einem Leistungsprinzip im 
Sinne einer leistungsorientierten Besoldung stehen. 

Das Spannungs- und Konfliktverhältnis von Alimentations- und Leistungs-
prinzip wird in der Literatur zwar beschrieben1 , es mangelt jedoch an Unter-
suchungen, die sich empirisch damit auseinandersetzen. Familienbezogene 
Besoldungsbestandteile stellen einen zentralen Kollisionspunkt von Alimenta-
tions- und Leistungsprinzip dar und bieten daher einen guten Ausgangspunkt, 
um diese empirische Forschungslücke zu schließen. Ziel der vorliegenden Ar-
beit ist es dementsprechend, das Spannungsverhältnis der beiden Prinzipien 
aufzuarbeiten, zu konzeptionalisieren, zu quantifizieren und zu veranschauli-
chen, sodass es nicht bei einer deskriptiven Beschreibung des Widerspruchs 
bleibt. Da dafür an die Familienbesoldung angeknüpft wird und das Besol-
dungsrecht seit der Föderalismusreform I in den Kompetenzbereich der Län-
der fällt, bietet sich ein vergleichendes, auf Fallstudien aufbauendes For-
schungsdesign an. Die Arbeit wird dabei von den folgenden fünf Forschungs-
fragen geleitet: 

                                                

1  Siehe z.B. Schmidt 2015, 95-96. 
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1) Welche Regelungen haben Bund und Länder seit der Föderalismusreform 

hinsichtlich familienbezogener Besoldungsbestandteile getroffen und 

wie wirken sie sich in vergleichender Perspektive aus? 

2) Wie lässt sich das Spannungs- und Konfliktverhältnis von Alimentations- 

und Leistungsprinzip am Beispiel der familienbezogenen Besoldung sinn-

voll „vermessen“, darstellen und vergleichen? 

3) Stellt sich das Spannungsverhältnis in jedem Bundesland ähnlich dar oder 

gibt es Länder, die den Konflikt „besser“ lösen bzw. in denen der Konflikt 

weniger ausgeprägt auftritt? 

4) Wie hat sich das Spannungsverhältnis im Zeitverlauf verändert, insbeson-

dere gegenüber der Rechtslage vor Föderalisierung des Sonderzahlungs- 

und Besoldungsrecht? 

5) Inwiefern sind familienbezogene Besoldungsbestandteile in ihrer heuti-

gen Form und Ausgestaltung unter Berücksichtigung der Ergebnisse in ei-

nem breiteren Gesamtkontext noch angemessen und zeitgemäß? 

Bei der ersten Frage geht es sich um eine Bestandsaufnahme der aktuellen 
Regelungen, bei der jedoch gleichzeitig der Blick auf die konkreten Auswirkun-
gen im Hinblick auf die Höhe der Besoldung gerichtet wird, sodass es nicht bei 
einem reinen Rechtsvergleich bleibt. Die zweite Frage beschäftigt sich hinge-
gen mit der konzeptionellen Aufgabe familienbezogene Besoldung auch quan-
titativ mess- und darstellbar in den Kontext von Alimentations- und Leistungs-
prinzip einzubetten. Die Fragen 3 und 4 ähneln sich in ihrem Ziel Unterschiede 
herauszuarbeiten: Frage 3 stellt eine vergleichende Querschnittsbetrachtung 
aktueller Regelungen dar, Frage 4 hingegen eine Längsschnittbetrachtung, 
welche den Jetzt-Zustand mit einem Zustand in der Vergangenheit vergleicht. 
Bezugspunkt hierbei wird das Jahr 2002 sein, da zu dem Zeitpunkt weder Son-
derzahlungsrecht noch Besoldungshöhe für länderspezifische Regelungen of-
fenstand. Bei der abschließenden Frage handelt es sich durchaus um eine Be-
wertung der aktuellen familienbezogenen Besoldung, wobei auch kritisch hin-
terfragt werden soll, inwieweit Familienzuschläge in ihrer derzeitigen Ausge-
staltung nach wie vor ihre Daseinsberechtigung haben.  

Die Arbeit ist folgendermaßen aufgebaut: Im anschließenden Kapitel wird 
der theoretische Hintergrund erläutert. Eingegangen wird auf Alimentations- 
und Leistungsprinzip als Grundprinzipien der Beamtenbesoldung sowie auf 
das Spannungsverhältnis, in dem die beiden Prinzipien zueinanderstehen. Es 
folgt ein Unterkapitel zu familienbezogener Besoldung und steuerlichem Fa-
milienleistungsausgleich, bei dem auf verfassungsrechtliche Vorgaben einge-
gangen wird und Unterschiede aufgezeigt werden. Zum Abschluss des Kapitels 
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wird die, für den quantitativen Analyseteil wichtige theoretische Konzeptio-
nalisierung des Spannungsverhältnisses von Alimentations- und Leistungs-
prinzip dargestellt. Analytisch gegenübergestellt werden familienbezogene 
Besoldung einerseits und Erfahrungsstufenaufstiege sowie die nach Besol-
dungsgruppen gestufte Besoldung andererseits. 

Das darauffolgende Kapitel befasst sich zum einen mit der historischen 
Entwicklung familienbezogener Besoldung und stellt zum anderen einen 
Überblick über die aktuellen Regelungen in Bund und Ländern dar. Eingegan-
gen wird dabei sowohl auf Familienzuschläge im Rahmen der Besoldungsge-
setze als auch auf kinderbezogene Sonderzahlungsbestandteile. Das durchaus 
eher rechtlich geprägte Kapitel schließt mit einem Besoldungsvergleich von 
Bund und Ländern bei Betrachtung verschiedener Familienkonstellationen, 
um neben rechtlichen Unterschieden auch Differenzen in der tatsächlichen fa-
milienbezogenen Besoldungshöhe aufzuzeigen. 

Daran anknüpfend folgt ein methodisches Kapitel, in welchem der verwen-
dete Datensatz sowie das methodische Vorgehen vorgestellt und die Fallaus-
wahl begründet werden. Für die quantitative Analyse werden Besoldungsda-
ten für das Jahr 2017 genutzt. Im Rahmen der Fallauswahl werden die Besol-
dungsgruppen A5 und A9 ausgewählt, die fallstudienartig für die Bundeslän-
der Bayern, Sachsen, Rheinland-Pfalz und Hamburg analysiert werden. 

Die empirische Analyse erfolgt fallstudienbasiert, sodass erst nach den ein-
zelnen Länder-Fallstudien ein vergleichendes Unterkapitel folgt. Im Wesentli-
chen wird bei den Fallstudien die Einkommenssteigerung durch familienbezo-
gene Besoldung den Besoldungserhöhungen durch Erfahrungsstufenaufstiege 
sowie den Abständen zu höheren Besoldungsgruppen gegenübergestellt. Für 
Besoldungsgruppe A5 wird zudem die Problematik der kinderbezogenen Er-
höhungsbeträge betrachtet. Der Analyseteil schließt mit der Diskussion, die 
die Ergebnisse durchaus in einem breiteren Kontext bespricht und sich kritisch 
mit der Familienbesoldung in der aktuellen Form auseinandersetzt. 

Bevor die Arbeit mit einem zusammenfassenden Fazit schließt, wird in ei-
nem Kapitel auf Implikationen und mögliche Reformoptionen eingegangen. 
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2. Theorie: Alimentations- und Leistungsprinzip als Grundprinzipien 
der Beamtenbesoldung 

In den folgenden Unterkapiteln werden Alimentations- und Leistungsprinzip 
als die für die Beamtenbesoldung maßgeblichen Grundsätze erläutert sowie 
deren Verhältnis zueinander besprochen. Zudem wird auf den beamtenrecht-
lichen Familienzuschlag eingegangen, insbesondere in Abgrenzung zum steu-
errechtlichen Familienleistungsausgleich, um dann am Ende des Kapitels die 
theoretische Konzeptionalisierung für die später folgenden quantitativen Ana-
lysen darzulegen. 

2.1 Alimentations- und Leistungsprinzip als „hergebrachte Grundsätze 
des Berufsbeamtentums“ 

Das Recht des öffentlichen Dienstes ist nach Art. 33 Abs. 5 GG „unter Berück-
sichtigung der hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums zu regeln 
und fortzuentwickeln“. Bei den hergebrachten Grundsätzen handelt es sich 
um mindestens auf die Zeit der Weimarer Republik zurückgehende Struktur-
prinzipien, die für die Institution des Berufsbeamtentums prägend sind und 
Pflichten sowie Rechte für BeamtInnen begründen2 . Sie bilden gleichzeitig 
den verfassungsrechtlichen Rahmen für die gesetzgeberische Gestaltung von 
Beamten- und Besoldungsrecht. Von besonderer Bedeutung für die vorlie-
gende Arbeit sind dabei das Alimentations- und das Leistungsprinzip, welche 
im Folgenden besprochen werden. Ersteres dient dazu dem Berufsbeamten-
tum wirtschaftliche Sicherheit zu geben, Letzteres zur Gewährleistung eines 
wirkungsvollen öffentlichen Dienstes3 . Dargestellt werden die beiden Prinzi-
pien und die Entwicklungen der jüngeren Vergangenheit. 

2.1.1 Das Alimentationsprinzip 

Die Besoldung der BeamtInnen wird nicht wie etwa bei den Tarifbeschäftigten 
des öffentlichen Dienstes von den Tarifparteien ausgehandelt, sondern einsei-
tig per Gesetz durch den Gesetzgeber festgelegt. Dabei muss er das Alimenta-
tionsprinzip beachten. Nach gängiger Rechtsprechung des Bundesverfas-

                                                

2  Summer 1992, 2. 

3  Warbeck 1990. 



5 

 

sungsgerichts verpflichtet es den Dienstherrn „Beamte sowie ihre Familien le-
benslang angemessen zu alimentieren und ihnen nach ihrem Dienstrang, nach 
der mit ihrem Amt verbundenen Verantwortung und nach der Bedeutung des 
Berufsbeamtentums für die Allgemeinheit entsprechend der Entwicklung der 
allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse und des allgemei-
nen Lebensstandards einen angemessenen Lebensunterhalt zu gewähren“4. 
Die Alimentation der BeamtInnen stellt dementsprechend kein Entgelt für 
eine konkrete Dienstleistung dar, sondern ist vielmehr Ausdruck eines gegen-
seitigen Dienst- und Treueverhältnisses: Der Dienstherr gewährt lebenslang 
amtsangemessenen Unterhalt dafür, dass die BeamtInnen sich mit voller Hin-
gabe dem Staatsdienst widmen5. Teilweise wird die Alimentation in einer eher 
heroischen Sichtweise auch als Entschädigung und Kompensation dafür be-
griffen, dass sich die BeamtInnen für das Gemeinwohl aufopfern (sogenannte 
Entschädigungsthese)6.  

Dem Alimentationsprinzip wird darüber hinaus indirekt eine rechtsstaats- 
und grundrechtssichernde Bedeutung zugeschrieben7. Demnach ist das Ali-
mentationsprinzip neben dem Lebenszeitprinzip ein Hauptinstrument zur Re-
alisierung der persönlichen Unabhängigkeit der BeamtInnen und somit Garant 
einer gesetzestreuen, neutralen und sachlichen Verwaltung.  

Dem Gesetzgeber gewährt das Alimentationsprinzip weitgehend Gestal-
tungsfreiheit hinsichtlich des Besoldungsrechts. Geboten ist die Gewährung 
einer amtsangemessenen Mindestbesoldung, nachteilige Änderungen der Be-
soldung sind bei sachlichen Gründen jedoch grundsätzlich möglich8. Weiterhin 
ergibt sich aus dem Alimentationsprinzip keine Verpflichtung zu einer be-
stimmten Ausgestaltung des Besoldungssystems: es verpflichtet beispiels-
weise nicht zum Ausgleich unterschiedlich hoher Lebenshaltungskosten9 und 
ermöglicht grundsätzlich ein Besoldungssystem, welches aus festen Grundge-
hältern und variablen Leistungsbezügen bestehen würde10. 

                                                

4  BVerfGE 140, 240, Rn. 72. 

5  Gröpl 2012, 99. 

6  Mehlhorn 2010, 407. 

7  Lindner 2013. 

8  Wolff 2003. 

9  BVerfGE 117, 330. 

10  BVerfGE 130, 263; siehe auch: Battis 2012. 
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Kern des Alimentationsprinzips und verfassungsrechtliche Verpflichtung 
für die Dienstherren ist die Amtsangemessenheit der Alimentation. Ob diese 
noch gewahrt ist, wurde seit dem Jahr 2000 zunehmend Gegenstand von Dis-
kussionen11. Kürzung oder komplette Streichung von Weihnachts- und Ur-
laubsgeld12, Einschnitte im Bereich der Beihilfe in Form von Kostendämpfungs-
pauschalen und höheren Eigenbehalten13 oder etwa die schrittweise Absen-
kung des Versorgungsniveaus von 75 auf 71,75 Prozentpunkte bei Ruhe-
standsbeamtInnen14 führten zu nicht unerheblichen Einbußen bei der Beam-
tenschaft. Hinzu kamen mit der Föderalismusreform I zum 1.9.2006 die Refö-
deralisierung des öffentlichen Dienstrechts und die damit einhergehende 
Übertragung der Gesetzgebungskompetenz im Besoldungsrecht an die Län-
der. Bei der Reform spielten unter anderem auch haushaltspolitische Erwä-
gungen im Sinne von möglichen Einsparpotentialen im Beamtenbereich eine 
Rolle15. Auch die neu eingefügte Fortentwicklungsklausel in Art. 33 Abs. 5 GG 
hatte zumindest mit die Absicht, die verfassungsrechtlichen Beschränkungen 
des Alimentationsprinzips zu lockern16. In der Folge ist es bereits wenige Jahre 
nach der Reföderalisierung „zu einer starken Zersplitterung mit erheblichen 
Besoldungsdifferenzen zwischen den Dienstherren“ gekommen17. 

Den offenen Flanken des Alimentationsprinzips18, die sich unter anderem 
aus der begrifflichen Unschärfe des Begriffs der Amtsangemessenheit-und der 
Regelungsvielfalt im föderalen Bundesstaat ergeben, ist in den vergangenen 
Jahren zunehmend das Bundesverfassungsgericht entgegengetreten. 2012 
wurde die W2-Besoldung für Professoren in Hessen für verfassungswidrig er-
klärt19, 2015 wurde in Urteilen zur R-Besoldung20 und zur A-Besoldung21 erst-

                                                

11  Bamberger 2008. 

12  siehe z.B. Kammradt 2004. 

13  Unverhau 2004. 

14  Diskussion der Absenkungen im Versorgungsbereich bei Pechstein 2002. 

15  Lorse 2010, 829. 

16  Koch 2008, 810. 

17  Becker und Tepke 2011, 333. 

18  Lindner 2007. 

19  BVerfGE 130, 263. 

20  BVerfGE 139, 64. 

21  BVerfGE 140, 240. 
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mals ein Prüfschema mit quantitativen Maßstäben entwickelt, um die Amts-
angemessenheit einer Besoldung zu beurteilen22. In einem Drei-Stufen-Modell 
werden auf der ersten Prüfungsstufe fünf Parameter betrachtet und der Be-
soldungsentwicklung gegenübergestellt23. Sind bei drei Parametern kritische 
Schwellenwerte überschritten, müssen auf der zweiten Prüfungsstufe weitere 
alimentationsrelevante Kriterien wie beispielsweise die Entwicklung der Bei-
hilfe betrachtet werden. In einer dritten Prüfungsstufe muss wiederum eine 
Abwägung mit anderen, möglicherweise kollidierenden Verfassungsnormen 
getroffen werden, die im Ausnahmefall eine Unteralimentation rechtfertigen 
können. 

Während das Bundesverfassungsgericht lange Zeit auf konkrete messbare 
Vorgaben zur Amtsangemessenheit einer Besoldung verzichtet hat und das 
Alimentationsprinzip daher auch als „zahnloser Tiger“24 bekannt war, gilt dies 
nicht für den kinderbezogenen Unterhalt, den der Dienstherr den BeamtInnen 
gewähren muss. Rechtsprechung und Vorgaben für die Alimentation kinder-
reicher Beamten werden später eingehender besprochen.  

Neben dieser hauptsächlich rechtlichen Sichtweise im Rahmen der herge-
brachten Grundsätze, lässt sich das Alimentationsprinzip auch aus ökonomi-
scher Sicht betrachten25. Danach erklärt es sich aus der Besonderheit des Staa-
tes als Bereitsteller öffentlicher Güter, für die aufgrund von Marktversagen 
kein privates Angebot zustande kommt. Infolgedessen findet auch keine 
marktmäßige Lohnbildung statt, wodurch die Alimentation anstelle einer 
marktmäßigen Entlohnung tritt. Dementsprechend kann das Alimentations-
prinzip „als das verteilungspolitische Resultat des Marktversagens bei der Pro-
duktion öffentlicher Leistungen“26 aufgefasst werden. 

                                                

22  Siehe z.B. auch Hebeler 2015. 

23  Konkret handelt es sich dabei um folgende Parameter: Tarifergebnisse im öffentli-
chen Dienst; Nominallohnindex; Verbraucherpreisindex; systeminterner Besoldungs-
vergleich sowie Abstandsgebot zum sozialhilferechtlichen Existenzminimum; Quer-
vergleich mit Bund und Ländern. 

24  Die Verwendung des Ausdrucks wird auch Andreas Voßkuhle zugeschrieben; siehe: 
Christians 2016, 107, Fußnote 2. 

25  Thiemer 1992, 121 f.; Rürup und Körner 1985, 113 f. 

26  Rürup und Körner 1985, 113. 
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2.1.2 Das Leistungsprinzip 

Für das Leistungsprinzip lässt sich verglichen mit dem Alimentationsprinzip 
eine andere Entwicklung feststellen. Während das Alimentationsprinzip durch 
Sparmaßnahmen zunehmend unter Druck geraten ist und verfassungsgericht-
liche Grenzen gezogen werden mussten, hat sich das Leistungsprinzip in den 
vergangen zwei Jahrzehnten fest als Prinzip in der Beamtenbesoldung etab-
liert. Zwar gilt nach Art. 33 Abs. 2 GG das Leistungsprinzip für den Zugang zu 
öffentlichen Ämtern und gleichzeitig die Berücksichtigung des Leistungsprin-
zips als hergebrachter Grundsatz des Berufsbeamtentums27, dennoch war die 
Möglichkeit zur Leistungsdifferenzierung bei BerufsbeamtInnen lange Zeit e-
her begrenzt. Eine Beförderung war bis in die 1990er Jahre die einzige Mög-
lichkeit, herausragende Leistungen finanziell zu honorieren. In der Praxis 
wurde jedoch nicht nur nach Leistung, sondern nach Dienstalter oder Partei-
zugehörigkeit befördert, hinzu kam eine oftmals begrenzte Zahl an Beförde-
rungsämtern, sodass sich herausragende Leistung nicht immer lohnte28. Zu-
dem gab es praktisch keine Sanktionsmöglichkeiten für BeamtInnen, die keine 
entsprechende Leistung erbracht haben: Ihnen konnte zwar eine Beförderung 
verwehrt bleiben, die zweijährlichen Gehaltserhöhungen durch die Dienstalt-
erststufen bis zum Erreichen der Endstufe erhielten sie dennoch automatisch, 
auch bei Schlechtleistung29. 

Konkrete Forderungen nach einer stärkeren Leistungsdifferenzierung im 
Sinne einer Leistungsbesoldung hat bereits die Studienkommission für die Re-
form des öffentlichen Dienstrechts 197330 gestellt, tatsächlich eingeführt wur-
den leistungsbezogene Besoldungsbestandteile jedoch erst mit der Dienst-
rechtsreform 1997. Grund für die Umsetzung in den 90ern war neben einer 
angespannten Haushaltslage auch ein verändertes Verständnis des Leistungs-
prinzips. Im klassischen Beamtenrecht wurde noch davon ausgegangen, dass 
sich die Leistungsmotivation der BeamtInnen allein und ausreichend aus ei-
nem, dem Treueverhältnis zum Dienstherrn erwachsenden Dienstethos 
ergibt31. Leistung wurde demnach lediglich als das Erfordernis von Sachwissen, 

                                                

27  Bochmann 2004, 405. 

28  Böhm 2007, 497. 

29  Pohl 1995, 262. 

30  Studienkommission für die Reform des Öffentlichen Dienstrechts 1973, 290 ff. 

31  Summer 1995, 128. 
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Integrität, fachlicher Kompetenz und korrekter Rechtsanwendung verstan-
den32. Die Notwendigkeit im Rahmen der Besoldung Leistungsanreize zu set-
zen, wurde dabei nicht gesehen. 

Diesem klassischen, auf einem speziellen Beamtenethos basierenden Ver-
ständnis des Leistungsprinzips ist zunehmend ein neues Leistungsverständnis 
entgegengetreten, welches sich auch aus einem gewandelten Staatsverständ-
nis ableitete. Danach wurde der Staat eher als ein Dienstleistungsunterneh-
men gedacht, in dem ökonomische und effiziente Aufgabenwahrnehmung 
wichtiger erschien als ein hergebrachter Dienstethos33. Damit einher ging ein 
betriebswirtschaftliches Verständnis der öffentlichen Verwaltung, in dem 
Rentabilität und Wirtschaftlichkeit zunehmend in den Vordergrund rückten 
und BeamtInnen eher als Staatsmanager gefordert wurden34. An diesen ma-
nagerialistischen Zeitgeist anknüpfend sollte BeamtInnen auch verstärkt fi-
nanzielle Leistungsanreize geboten werden. 

Mit der Dienstrechtsreform 1997 wurden erstmals leistungsbezogene Be-
soldungselemente eingeführt35: Leistungszulagen konnten temporär, Leis-
tungsprämien als Einmalzahlung gewährt werden. Außerdem erfolgte der Stu-
fenaufstieg nicht mehr automatisch, sondern nur bei entsprechender Leis-
tung. Bei guten Leistungen konnte der Stufenaufstieg vorgezogen (soge-
nannte Leistungsstufe), bei Schlechtleistung gehemmt werden. Die daran an-
knüpfenden Dienstrechtsreformen fokussierten sich ebenfalls an einer Stär-
kung des Leistungsprinzips. So zum Beispiel das Besoldungsstrukturgesetz 
2002, welches unter anderem die Nutzung der eingeführten Instrumente fle-
xibler gestalten sollte und die Vergabe an Teams erleichterte36.  

Deutlich weiter im Reformumfang ging der Gesetzentwurf zur Reform der 
Strukturen des öffentlichen Dienstes 200537, der im Wesentlichen auf das ge-
meinsame Eckpunktepapier „Neue Wege im öffentlichen Dienstrechts“ des 
Bundesinnenministers sowie der ver.di- und dbb-Vorsitzenden zurückging. 
Vorgesehen war für die A-Besoldung die Neugestaltung der Besoldungsta-
belle: Für alle Besoldungsgruppen sollte ein amtsbezogenes Basisgehalt ge-
währt werden, welches individuell um eine Leistungsvariable ergänzt wurde. 

                                                

32  Bochmann 2004, 406. 

33  Isensee 1998, 311. 

34  Isensee 1998, 302. 

35  Besprechung der leistungsorientierten Bezahlungselemente bei Bönders 1999, 11-21. 

36  Slowik und Wagner 2002, 411 f. 

37  Battis 2005. 
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Je nach Leistung konnte dadurch das Basisgehalt um maximal vier Prozent-
punkte erhöht oder abgesenkt werden. Zudem sollten drei Erfahrungsstufen 
eingeführt werden, die das Basisgehalt nach fünf, zehn bzw. 20 Jahren erhö-
hen sollte. Außerdem sollte die Anknüpfung an den Familienstand in Form des 
Verheirateten-Zuschlags abgeschafft werden. Das Gesetzgebungsverfahren 
war bis zur Neuwahl 2005 jedoch noch nicht abgeschlossen und wurde nach 
der Wahl auch nicht weiterverfolgt, sodass es zu keiner Umsetzung des Vor-
habens kam. Nach der Föderalismusreform verzichtete das Dienstrechtsneu-
ordnungsgesetz des Bundes auf eine Besoldung nach Basisgehalt und Leis-
tungsvariablen. Allerdings wurde die Anknüpfung an das Lebensalter durch 
dienstliche Erfahrungszeit für die Stufenaufstiege abgelöst, was auch mit einer 
Stärkung des Leistungsprinzips begründet wurde38. Inzwischen haben sämtli-
che Bundesländer diese Umstellung auf Erfahrungszeiten nachvollzogen39, 
wobei dies auch auf das unionsrechtliche Verbot von Altersdiskriminierung 
und Rechtsprechung des EuGHs zurückzuführen ist40. 

In Folge der Föderalismusreform ist es auch bei der Nutzung leistungsbe-
zogener Besoldungselemente zu Unterschieden zwischen den Bundesländern 
gekommen41. Dennoch kann festgehalten werden, dass die Stärkung des Leis-
tungsprinzips, auch in Form leistungsorientierter Bezahlungsbestandteile, ei-
nes der maßgeblichen Leitbilder der letzten Jahre war42. Die Nutzung dieser 
Instrumente wurde auch vom Bundesverfassungsgericht anerkannt, allerdings 
unter dem Vorbehalt eines amtsangemessenen Grundgehalts43. Bei der Höhe 
der Besoldung spielt dementsprechend nicht mehr einzig und allein das Ali-
mentationsprinzip in Form der Amtsangemessenheit, sondern auch die tat-
sächlich erbrachte Leistung der BeamtInnen eine anerkannte Rolle. 

2.2 Das Spannungsverhältnis von Alimentations- und Leistungsprinzip 

Über das Verhältnis von Alimentations- und Leistungsprinzip gibt es in der Li-
teratur unterschiedliche Auffassungen. Eine, auch in der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts vertretene Meinung besagt, dass Leistungs- und 

                                                

38  Schäuble 2007, 502. 

39  Baden 2015, 46. 

40  Ebenhoch-Combs 2015. 

41  Weber 2013. 

42  Böhm 2007, 500. 

43  BVerfGE 130, 263. 
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Alimentationsprinzip sich gegenseitig bedingen. Demnach ist die Alimentation 
der BeamtInnen „Korrelat oder Gegenleistung für die Verpflichtung des Beam-
ten auf Lebenszeit seine Arbeitskraft dem Dienstherrn zur Verfügung zu stel-
len, beziehungsweise sich lebenslänglich mit voller Hingabe unter Einsatz sei-
ner gesamten Persönlichkeit seinem Amt zu widmen“44. Nach dieser Lesart wi-
dersprechen sich Alimentations- und Leistungsprinzip nicht, sondern sind viel-
mehr zwei Seiten derselben Medaille. 

Zudem gibt es besoldungsrechtliche Prinzipien, die in Literatur und Recht-
sprechung sowohl aus Alimentations- als auch aus Leistungsprinzip hergeleitet 
werden. Zu nennen sind dabei das System des stufenweisen Aufsteigens der 
Grundgehälter in der A-Besoldung sowie das besoldungsrechtliche Abstands-
gebot. Die Stufenaufstiege werden dabei einerseits als Ausdruck des Leis-
tungsprinzips betrachtet, da die BeamtInnen mit zunehmender Dienstzeit auf-
grund höherer Berufserfahrung potentiell zu besserer Leistung im Stande 
sind45, andererseits werden Stufenaufstiege mit einem mit steigendem Le-
bensalter erhöhten Lebensunterhaltsbedarf gerechtfertigt, den der Dienst-
herr aufgrund des Alimentationsprinzips beachten müsse46. Gleichzeitig wird 
das Stufensystem mit einem „Prinzip des späten Lohns“47 begründet, welches 
die höheren finanziellen Ausgaben der Kinderbetreuung und Ausbildung be-
rücksichtigen soll. 

Das Alimentationsprinzip verpflichtet zu amtsangemessener Besoldung, in 
Kombination mit dem Leistungsprinzip folgt daraus, dass es sich zwangsläufig 
um eine nach Besoldungsgruppen und Dienstrang abgestufte Besoldung han-
deln muss und dem Dienstherrn ein besoldungsrechtliches Einebnungsverbot 
auferlegt48. Das Bundesverfassungsgericht hat 2017 das damit korrespondie-
rende Abstandsgebot als einen eigenen hergebrachten Grundsatz des Berufs-
beamtentums anerkannt, der in enger Verbindung zu Leistungs- und Alimen-
tationsprinzip steht49. In der Konsequenz folgt daraus ein Verbot sozial gestaf-
felter Besoldungserhöhungen oder sogenannter Sonderopfer der höheren Be-
soldungsgruppen, bei denen untere Besoldungsgruppen deutlich höhere Be-
soldungserhöhungen erhalten als beispielsweise der gehobene oder höhere 

                                                

44  Mehlhorn 2010, 408. 

45  Pohl 1995, 262. 

46  Kuhlmey 2010, 5. 

47  Henneberger 1998, 60. 

48  Lindner 2014. 

49  BVerfGE 145, 304. 
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Dienst50. Gleichzeitig ergeben sich aus der Pflicht zur Wahrung von Ab-ständen 
zwischen Besoldungsgruppen Einschränkungen für leistungsorientierte Be-
zahlungselemente51. 

Sehr viel widersprüchlicher stellt sich das Verhältnis von Alimentations- 
und Leistungsprinzip dar, wenn man sie schlicht als Entlohnungsprinzipien ver-
steht. Nach dem Alimentationsprinzip stellt die Entlohnung einen lebenslan-
gen standesgemäßen Unterhalt dar, während das Leistungsprinzip eine der 
erbrachten Arbeitsleistung folgende Entlohnung fordert52. Eine Entlohnung 
gemäß dem Alimentationsprinzip orientiert sich dabei am Bedarf, welcher zu-
nächst einmal völlig unabhängig von der tatsächlich erbrachten Arbeitsleis-
tung besteht. Bei der Besoldung knüpft der Bedarf insbesondere an das Amt 
im statusrechtlichen Sinne sowie an die familiären Verhältnisse der BeamtIn-
nen an53. Ersteres richtet sich vorrangig nach der rechtlichen Stellung der Be-
amtInnen und steht nicht unbedingt in Bezug zur tatsächlich ausgeübten Funk-
tion und Tätigkeit, Letzteres knüpft an eine zivilrechtliche Unterhaltspflicht ge-
genüber den BeamtInnen an54. Zwar gibt es in allen Besoldungsgesetzen den 
Grundsatz der funktionsgerechten Besoldung55, dennoch ist eine Absenkung 
der Besoldung bei neuer, weniger anspruchs- und verantwortungsvoller Tätig-
keit in der Praxis ausgeschlossen, da sich die Besoldung einzig nach dem Amt 
im statusrechtlichen Sinne richtet56. Das Leistungsprinzip hingegen würde eine 
Besoldung ausschließlich auf Basis der Anforderungen bzw. der Bedeutung der 
jeweiligen Funktion und ausgeübten Tätigkeit fordern.  

Die Anknüpfung an Familienstand und Kinderzahl als Ausdruck des Alimen-
tationsprinzips wird ebenfalls als unvereinbar mit einem ausschließlich an die 
am Arbeitsplatz erbrachten Leistungen anschließenden Leistungsprinzip ange-
sehen57. Das Leistungsprinzip im Sinne eines Entlohnungsprinzips würde eine 
Vergütung fordern, welche blind gegenüber den privaten Verhältnissen der 
BeamtInnen wäre. Die Familienbezogenheit im Bereich der Beamtenbesol-
dung zeigt sich dabei nicht nur bei der Gewährung von Familienzuschlägen. Zu 

                                                

50  Stuttmann 2014, 752. 

51  Summer 1995, 134. 

52  Rürup und Körner 1985, 114. 

53  Baßlsperger 2017. 

54  Summer 2007, 44. 

55  Siehe z.B. § 18 Bundesbesoldungsgesetz. 

56  Möller 2014, 8. 

57  Bull 2004, 347; Nokiel 2007. 
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nennen sind in diesem Kontext auch Anrechnungszeiten bei Stufenaufstiegen 
und Beförderungen. So sieht zum Beispiel § 27 (1) Bundesbesoldungsgesetz 
vor, dass erst nach entsprechenden Dienstjahren, in denen anforderungsge-
rechte Leistungen erbracht wurden, eine nächsthöhere Grundgehaltsstufe er-
reicht werden kann. Gleichzeitig können jedoch nach § 28 (1) Kinderbetreu-
ungszeiten von bis zu drei Jahren je Kind berücksichtigt werden, sodass wie-
derum nicht ausschließlich an die tatsächlich am Arbeitsplatz geleistete Arbeit 
angeknüpft wird. Lorse kritisiert diese Ausweitung des Erfahrungsbegriffes auf 
Tatbestände, die über die konkret für die Arbeit relevante Berufserfahrung 
hinausgehen, folgendermaßen: „Berufliche Erfahrung diffundiert in den au-
ßerdienstlichen Bereich und mutiert zu einem Faktor temporärer Sozialkom-
petenz“58. Dies habe zur Folge, dass es sich auch bei den Erfahrungsstufen um 
ein verkapptes Anciennitätsprinzip handele. Ähnliche Regelungen zur Berück-
sichtigung von Elternzeit und Kindererziehungszeiten gibt es auch im inzwi-
schen stark zersplitterten Laufbahnrecht von Bund und Ländern59. So sind ins-
besondere im gehobenen und höheren Dienst teilweise Mindestbewährungs-
zeiten mit mehreren Jahren Dienstzeit nötig, um die Spitzenämter A13 oder 
A16 erreichen zu können, bei denen ebenfalls Zeiten der Elternzeit als „Dienst-
zeit“ angerechnet werden können60. Für die tatsächliche Entscheidung der Be-
förderung dürfen Familienstand oder Anzahl der Kinder hingegen nicht als zu-
lässige Hilfskriterien hinzugezogen werden61. 

Die Anrechnung von Kindererziehungszeiten bei Stufenaufstiegen und Be-
förderungen mag dabei aus sozialen und familienpolitischen Gründen bzw. 
aus Gründen des Nachteilsausgleichs62 durchaus nachvollziehbar sein. Sie 
steht allerdings einem Leistungsprinzip entgegen, welches einzig und allein 
auf die am Arbeitsplatz erbrachte Leistung und tatsächliche Berufserfahrung 
abzielt. 

                                                

58  Lorse 2005, 448. 

59  Einen Überblick über die Reformen in Bund und Ländern liefert: Pechstein 2017. 

60  Siehe z.B. Thüringen: nach § 35 (4) des Thüringer Laufbahngesetzes können BeamtIn-
nen des gehobenen Dienstes Besoldungsgruppe A13 erst nach acht Jahren, BeamtIn-
nen des höheren Dienstes Besoldungsgruppe A16 erst nach sechs Jahren Dienstzeit-
erreichen. Als Dienstzeit gelten nach § 5 (2) allerdings z.B. auch Zeiten der Eltern-
zeit.Eine ähnliche Regelung findet sich beispielsweise für Rheinland-Pfalz in § 26 (1) 
der Laufbahnverordnung RP i.V.m. § 30 (2). 

61  Wichmann und Langer 2017, 225-226. 

62  Siehe z.B. § 6 Thüringer Laufbahngesetz. 
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Leistungs- und Alimentationsprinzip stehen dementsprechend je nach Ver-
ständnis der Prinzipien in einem mehr oder weniger starken Spannungsver-
hältnis zueinander. Dem Leistungsprinzip, verstanden als Prinzip der Entloh-
nung, stehen dabei insbesondere die Familienbezogenheit des Alimentations-
prinzips sowie die Orientierung am statusrechtlichen Amtsbegriff entgegen, 
welcher eine Amtsangemessenheit erfordert und einer unbeschränkten Leis-
tungsorientierung der Besoldung deutliche Grenzen setzt.  

2.3 Beamtenrechtliche Familienzuschläge und  
Familienleistungsausgleich im Steuerrecht 

Während der steuerrechtliche Familienleistungsausgleich63 stark durch Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts geprägt und vorgegeben worden 
ist, lassen sich die Kriterien für Höhe und Bemessung beamtenrechtlicher Fa-
milienzuschläge nur teilweise erklären. Zwar hat das Bundesverfassungsge-
richt in mehreren Urteilen zu kinderreichen Beamtenfamilien für dritte und 
weitere Kinder konkrete Vorgaben über die Höhe des Zuschlages gemacht, 
Fragen des Verhältnisses zu generellen kinderbezogenen Entlastung und zur 
konkreten Bemessung für Kinder erster und zweiter Ordnungszahl sowie für 
ehebezogenen Familienzuschlag bleiben jedoch offen. 

Der Familienleistungsausgleich zielt darauf ab, familien- bzw. kinderbezo-
gene Einkommensverzichte zu kompensieren sowie die gesellschaftliche Leis-
tung von Familien mit Kindern für die Gesellschaft zu honorieren64. Erreicht 
wird dies im engeren Sinne über steuerliche Entlastung mittels Kinderfreibe-
träge oder durch die Gewährung von Kindergeld. In der Bundesrepublik gab 
es mehrere Phasen, in denen beide Instrumente verschiedentlich eingesetzt 
und miteinander kombiniert wurden65. Seit 1996 wird der Familienleistungs-
ausgleich über § 31 EStG geregelt, wodurch entweder Kindergeld gewährt 
wird oder die steuerliche Entlastung über Kinderfreibeträge (sogenanntes 
„Optionsmodell“)66. Kinderfreibeträge, die das zu versteuernde Einkommen 
mindern, greifen dabei erst, wenn die Steuerersparnis größer ist als die Höhe 
des jährlichen Kindergelds. Welche Option greift, wird von den Finanzbehör-
den im Rahmen einer Günstigerprüfung ermittelt. 

                                                

63  Bis zur Steuerreform 1996: Familienlastenausgleich. 

64  Haller 1981, 27. 

65  Arens 2009, 74f. 

66  Rainer et.al. 2012, 16 ff. 
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Die aktuelle Regelung geht im Wesentlichen auf Vorgaben des Bundesver-
fassungsgerichts zurück, das in den 90ern grundsätzlich die steuerliche Frei-
stellung des Existenzminimums aller Familienmitglieder eingefordert hat67. 
Demnach darf der Gesetzgeber steuerlich nur auf dasjenige Einkommen zu-
greifen, welches das Existenzminimum überschreitet - bei Familien muss dabei 
auch das Existenzminimum der Kinder berücksichtigt werden. Als Maßstab für 
die Bemessung des steuerrechtlichen Existenzminimums der Kinder hat das 
Bundesverfassungsgericht die Orientierung an den Leistungen der Sozialhilfe 
hervorgehoben68. Später hat es den im Sozialrecht anerkannten Mindestbe-
darf als Untergrenze für das steuerrechtliche Existenzminimum definiert, wel-
che jedoch im Gegensatz zum Sozialrecht typisierend mit einem für alle Fälle 
einheitlichen Betrag berücksichtigt werden kann69. Deutlich ausgeweitet 
wurde die Rechtsprechung mit dem Beschluss vom 10. November 199870, bei 
dem das Bundesverfassungsgericht festgestellt hat, dass auch der Erziehungs- 
und Betreuungsbedarf von Kindern im Rahmen des steuerrechtlichen Exis-
tenzminimums eingepreist werden muss, da Kindererziehung und -betreuung 
eine erhebliche Minderung der Leistungsfähigkeit von Eltern darstellen und 
dadurch einer Benachteiligung gleichkommen. 

Die Bundesregierung berichtet seit 1995 in regelmäßigen Existenzmini-
mumberichten über das nach den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts 
steuerlich frei zu stellende Existenzminimum von Erwachsenen und Kindern. 
Der aktuellste, mittlerweile elfte Bericht wurde im November 2016 veröffent-
licht und stellt die Berechnung der Existenzminima für die Jahre 2017 und 
2018 dar71. Für Erwachsene wird typisierend der sozialhilferechtliche Regel-
satz, Kosten der Unterkunft sowie Heizkosten berücksichtigt. Bei Kindern 
kommt zusätzlich eine Position für Bildungs- und Teilhabebedarfe hinzu. Für 
das betrachtete Jahr 2017 hat der Bericht für alleinstehende Erwachsene ein 
sachliches Existenzminimum von 8.820 €, für Kinder von 4.716 € festgestellt72. 
Für 2017 wurde der Grundfreibetrag im Einkommenssteuergesetz (§ 32a) auf 
8.820 € festgelegt und der Kinderfreibetrag (§ 32 EStG Abs.1) auf 2.358 € je 

                                                

67  BVerfGE 87, 153; BVerfGE 82, 60. 

68  BVerfGE 82, 60, Rn. 126 f. 

69  BVerfGE 87, 153, Rn. 70. 

70  BVerfGE 99, 216. 

71  Bundesregierung 2016. 

72  Ebenda, S. 9. 
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Elternteil erhöht, was den festgestellten 4.716 € entspricht73. Für Kinder 
kommt zum Freibetrag für das sächliche Existenzminimum noch der Freibe-
trag für Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf in Höhe von 
2.640 € (1.330 € je Elternteil) hinzu, sodass sich je Kind ein Freibetrag in Höhe 
von 7.356 € ergibt. Die Höhe des Kindergelds (§ 66 EStG) wurde für 2017 auf 
monatlich 192 € für die ersten beiden, 198 € für das dritte sowie 223 € für je-
des weitere Kind festgelegt74. 

Die Ausgestaltung des beamtenrechtlichen Familienzuschlags wird im We-
sentlichen ebenfalls nach wie vor von der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts geprägt, welches sich in drei Beschlüssen mit der Besoldung kin-
derreicher Beamtenfamilien auseinandergesetzt hat. Die Beschlüsse vom 
22. März 199075 und vom 24. November 199876 schließen sich dabei in ihrer 
Argumentation und Begründung dem Beschluss vom 30. März 197777 an. Nach 
der aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts unzureichenden Umsetzung sei-
ner Rechtsprechung hat es 1998 konkrete Berechnungsvorgaben für eine 
amtsangemessene Alimentation kinderreicher Beamtenfamilien gemacht und 
den Fachgerichten die Befugnis zugesprochen, die Dienstherren zu Nachzah-
lungen bei Missachtung zu verurteilen78. Nach der Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts ist der „Dienstherr […] aufgrund des Alimentations-
prinzips (Art. 33 Abs. 5 GG) verpflichtet, den Beamten amtsangemessenen Un-
terhalt zu leisten. Dies umfasst auch die Pflicht, die dem Beamten durch seine 
Familie entstehenden Unterhaltspflichten realitätsgerecht zu berücksichti-
gen.“79 Dies verlange, dass sich BeamtInnen unabhängig von der Kinderzahl in 
der Lebenswirklichkeit einen annähernd gleichen Lebensstandard leisten kön-
nen sollen, wobei der Dienstherr dabei nicht nur die absoluten Grundbedürf-
nisse berücksichtigen dürfe, sondern auch einen gewissen Lebenskomfort er-
möglichen müsse80. Schließlich sei die Alimentation von BeamtInnen und ihren 

                                                

73  Art. 8 des Gesetzes zur Umsetzung der Änderungen der EU-Amtshilferichtlinie und von 
weiteren Maßnahmen gegen Gewinnkürzungen und -verlagerungen vom 20.12.2016 
(BGBl. I, S. 3000). 

74  Ebenda. 

75  BVerfGE 81, 363. 

76  BVerfGE 99, 300. 

77  BVerfGE 44, 249. 

78  BVerfGE 99, 300, Rn. 72. 

79  Ebenda. 1. Leitsatz. 

80  BVerfGE 44, 249, Rn. 43. 



17 

 

Familien „etwas anderes und Eindeutigeres als staatliche Hilfe zur Erhaltung 
eines Mindestmaßes sozialer Sicherung und eines sozialen Standards für 
alle“81. Dabei hat das Bundesverfassungsgericht in allen drei Urteilen festge-
stellt, dass die Besoldung für eine Kleinfamilie mit bis zu zwei Kindern mit den 
entsprechenden Zuschlägen amtsangemessen ist, die BeamtInnen beim drit-
ten und jedem weiteren Kind allerdings in unzumutbarerer Weise auf die fa-
milienneutralen Besoldungsbestandteile zurückgreifen müssten, um den 
Mehraufwand für Unterhalt, Erziehung und Ausbildung tragen zu können82. 
Das Bundesverfassungsgericht hat 1998 schließlich eine konkrete Berech-
nungsmethode vorgegeben, nach der sich die Amtsangemessenheit der Ali-
mentation für dritte und weitere Kinder bemisst83. Vergleichsmaßstab für die 
Amtsangemessenheit ist dabei der sozialhilferechtliche Gesamtbedarf, wel-
cher jedoch einen 15-prozentigen Aufschlag erhält, da Alimentation qualitativ 
etwas anderes als die Deckung des äußersten Bedarfs darstelle. Diesem „15 
v.H.-Betrag“ wird der durchschnittliche Nettomehrbetrag, den BeamtInnen 
für dritte und weitere Kinder erhalten, gegenübergestellt. Dafür wird das jähr-
liche Netto-Einkommen von BeamtInnen mit zwei Kindern vom Netto-Einkom-
men der zu prüfenden kinderreichen Familie (z.B. mit drei Kindern) abgezo-
gen. Ist dieser errechnete Netto-Mehrbetrag für kinderreiche Familien kleiner 
als der „15 v.H.-Betrag“, dann liegt eine kindbezogene Unteralimentation der 
kinderreichen Beamtenfamilie vor. 

Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hat in der Literatur so-
wohl Kritik als auch Zustimmung gefunden. Goecke84 kritisiert beispielsweise, 
dass sich kein hergebrachter Grundsatz des Berufsbeamtentums nachweisen 
lasse, der den Dienstherrn dazu verpflichtet den vollen Kindesunterhalt ab 
dem dritten Kind zu gewähren und sich dies auch nicht in Verbindung zum 
Grundsatz des Familienschutzes (Art. 6 GG) und zum Sozialstaatsprinzip erge-
ben würde. Sembdner85 hingegen begrüßt die Vorgaben des Verfassungsge-
richts als Abhilfe gegen die jahrelange Benachteiligung Kinderreicher im öf-
fentlichen Dienst. Ähnlich sieht dies Pechstein86, der die Kritik Goeckes nicht 

                                                

81  Ebenda. Rn. 41. 

82  Ebenda. Rn. 60 ff. 

83  BVerfGE 99, 300, Rn. 55 ff. 

84  Goecke 1998. 

85  Sembdner 1999. 

86  Pechstein 2000. 
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teilt und die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts als nachvollzieh-
baren und wichtigen Schritt hin zu einer verfassungskonformen Konkretisie-
rung des Alimentationsgrundsatzes sieht.  

Zur Bemessung der Familienzuschläge für erste und zweite Kinder gibt es 
hingegen keine konkreten Vorgaben. Insofern fällt die deutliche Diskrepanz 
zum Begründungs- und Nachweisaufwand bei Bemessung des steuerrechtli-
chen Existenzminimums auf. Während dort streng bedarfsorientiert begrün-
det wird, bleibt die Höhe der kinderbezogenen Besoldung in Gesetzesbegrün-
dungen in der Regel ohne Rückkopplung an konkrete Bedarfe oder Unterhalts-
aufwendungen, die damit abgedeckt werden sollen. Hinzu kommt die Frage, 
wann und inwiefern generelle Entlastungen für Familien bei der Bemessung 
des Familienzuschlags zu berücksichtigen sind87. In der Diskussion der Ergeb-
nisse muss daher bei einer umfassenderen Betrachtung familienbezogener 
Besoldung auf diese Fragen zurückgekommen werden.  

20 Jahre nach dem Beschluss zu kinderreichen Beamtenfamilien ist die 
Rechtsprechung im Übrigen immer noch hochaktuell: In einem Urteil vom 
22. März 2018 hat das Bundesverwaltungsgericht die Klage eines baden-würt-
tembergischen Richters mit fünf Kindern abgewiesen88. Bereits zuvor rief der 
DBB BeamtInnen in Nordrhein-Westfalen infolge eines Urteils des OVG NRW 
dazu auf, Widerspruch gegen die Höhe der Familienzuschläge einzulegen89. 

2.4 Konzeptionalisierung des Spannungsverhältnisses beider Prinzipien 
im Kontext der vorliegenden Arbeit 

Eine Arbeit, die versucht, das Spannungsverhältnis von Alimentations- und 
Leistungsprinzip anhand familienbezogener Besoldungsbestandteile analy-
tisch quantitativ zu erfassen, muss definieren, wie sich ein solches Spannungs-
verhältnis konzeptionalisieren lässt. Während sich das Alimentationsprinzip 
im Kontext der vorliegenden Arbeit durch Einkommenszuwächse aufgrund fa-
miliärer Gegebenheiten in Form von Familienzuschlägen äußert, wird das be-
soldungsrechtliche Leistungsprinzip auf zwei Arten betrachtet. Beide leiten 

                                                

87  So argumentiert beispielsweise Schaller 2005 gegen eine Erhöhung der Kinderzu-
schläge aufgrund steuerlicher Verbesserungen für Familien, Repkewitz 2005 sieht 
hingegen nach wie vor die Notwendigkeit erhöhter Familienzuschläge. 

88  BVerwG 2 C 20.16. 

89  Vgl. https://www.dbb.de/teaserdetail/artikel/alimentation-kinderreicher-beamter-
dbb-empfiehlt-widerspruch.html; zuletzt geprüft am 17.9.2018. 

https://www.dbb.de/teaserdetail/artikel/alimentation-kinderreicher-beamterdbb-empfiehlt-widerspruch.html
https://www.dbb.de/teaserdetail/artikel/alimentation-kinderreicher-beamterdbb-empfiehlt-widerspruch.html
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sich aus der Struktur der Besoldungstabellen ab und beziehen sich ausdrück-
lich nicht auf leistungsbezogene Bezahlungselemente wie beispielsweise Leis-
tungsprämien, Leistungsstufen oder Leistungszulagen. Dementsprechend 
könnte man auch von einem den Besoldungstabellen inhärentem Leistungs-
prinzip sprechen, welches den familienbezogenen Besoldungsbestandteilen 
zum Vergleich gegenübergestellt werden soll. 

Das erste in der Besoldungsstruktur angelegte Leistungsprinzip ergibt sich 
aus den nach Erfahrungszeiten aufsteigenden Grundgehältern. Die Fiktion, 
dass mehr Erfahrung generell mit mehr Leistung einhergeht, wird zwar zu-
recht kritisiert90 - kritisch angemerkt wird dabei in der Regel, dass Erfahrung 
nur bis zu einem bestimmten Punkt zu mehr Leistung führt. Sobald dieser 
überschritten ist, würde Betriebsblindheit im schlechtesten Falle zu gegentei-
ligen Ergebnissen führen. Dennoch finden die mit Erfahrung ansteigenden Ein-
kommen häufig ihre Rechtfertigung im Leistungsprinzip. Insbesondere auch 
die Umstellung vom Besoldungsdienstalter auf Erfahrungsstufen wurde mit 
einer Stärkung des Leistungsgedanken in der Besoldung begründet - so zum 
Beispiel auch in der Gesetzesbegründung zum Dienstrechtsneuordnungsge-
setz des Bundes91. Auch der EuGH hat in seiner Rechtsprechung die Lesart an-
erkannt, dass eine höhere Berufserfahrung dazu befähigt die Arbeit besser zu 
verrichten und es somit legitim ist, nach Berufserfahrung gestaffelte Entgelt-
systeme im öffentlichen Dienst einzusetzen92. 

Aufgrund dieser Überlegungen, dass die Bezahlung nach Erfahrungsstufen 
eine Form der pauschalierten Leistungsbezahlung darstellt93, lässt sich ein ers-
tes Spannungsverhältnis von Leistungs- und Alimentationsprinzip definieren: 

1. Familienbezogene Besoldungsbestandteile sind ein Hauptmerkmal des 
Alimentationsprinzips. Nach Erfahrungsstufen aufsteigende Einkommen 
sind Ausdruck des Leistungsprinzips in der Besoldung. Ein Spannungsver-
hältnis von Alimentations- und Leistungsprinzip lässt sich aufzeigen, 
wenn man Erfahrungsstufenaufstiege und familienbezogene Besoldung 
zueinander ins Verhältnis setzt.  

                                                

90  Siehe z.B. Lecheler 1996, 6; Otte 2017, 332. 

91  Bundesregierung 2007, 136. 

92  vgl. Otte 2017, 331. 

93  so argumentiert z.B. auch Lecheler 1996, 6. 
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In der später folgenden Analyse wird in Anlehnung an die Darstellung der Er-
fahrungsstufen in Besoldungstabellen von der „horizontalen Betrachtung“ ge-
sprochen.  

Das zweite in der Besoldungsstruktur angelegte Leistungsprinzip ergibt 
sich aus den nach Besoldungsgruppen gestuften Gehältern, welche sich auf 
eine unterschiedliche Ämterwertigkeit zurückführen lassen. Die zwingend ge-
botene Abstufung der Besoldung und das damit einhergehenden Verbot der 
Einebnung von Gehaltsunterschieden wurde vom Bundesverfassungsgericht 
als Abstandsgebot zu einem eigenen hergebrachten Grundsatz des Berufsbe-
amtentums erklärt94.  

Da höhere Ämter zumindest potentiell eine höhere Leistung erfordern und 
mit höherer Verantwortung einhergehen sowie in der Regel mit höheren Qua-
lifikationserfordernissen verknüpft sind, werden die nach Besoldungsgruppen 
abgestuften Einkommen in der vorliegenden Arbeit als wesentlicher Ausdruck 
des Leistungsprinzips in der Beamtenbesoldung aufgefasst. Daher lässt sich 
ein zweites Spannungsverhältnis von Alimentations- und Leistungsprinzip 
festhalten: 

2. Familienbezogene Besoldungsbestandteile sind ein Hauptmerkmal des 
Alimentationsprinzips. Nach Besoldungsgruppen abgestufte Einkommen 
sind Ausdruck des Leistungsprinzips in der Beamtenbesoldung. Ein Span-
nungsverhältnis von Alimentations- und Leistungsprinzip lässt sich auf-
zeigen, wenn man Einkommensabstände zwischen den Besoldungsgrup-
pen und familienbezogene Besoldung zueinander ins Verhältnis setzt. 

Im späteren Verlauf der Arbeit wird wiederum in Anlehnung an die Darstellung 
der Besoldungstabellen eine „vertikale Betrachtung“ des Spannungsverhält-
nisses durchgeführt. 

Die beiden Formen des Leistungsprinzips, die sich einerseits aus dem Sta-
tusrecht und andererseits aus ehemals Dienstalters- bzw. heute Erfahrungs-
stufen ergeben, erkennt auch das Bundesverfassungsgericht als „mittelbare 
Verwirklichung des Leistungsprinzips im Besoldungsrecht“95 an. 

Die beiden definierten Ausprägungen des Spannungsverhältnisses dienen 
in der späteren Analyse auch als Maßstab des Vergleichs und der Bewertung 
der landesrechtlichen Regelungen. Bei der horizontalen Betrachtung wird zu 

                                                

94  BVerwGE 145, 304. 

95  BVerwGE 130, 263, Rn. 153. 
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beachten sein, inwiefern durch Familienzuschläge Erfahrungsstufen „über-
sprungen“ werden können. Bei der vertikalen Betrachtung wird analysiert, in-
wiefern durch Familienzuschläge die Grundgehälter höherer Besoldungs-
gruppen übertroffen werden können. Bei der normativen Bewertung der Re-
gelungen wird davon ausgegangen, dass Dienstherren Leistungs- und Alimen-
tationsprinzip inzwischen gleichermaßen beachten müssen und beide Prinzi-
pien bei der Besoldung einen ähnlichen Stellenwert haben96. Unter dieser Prä-
misse wird das Spannungsverhältnis im Ländervergleich von einem Dienst-
herrn dann „besser“ gelöst, wenn erstens durch Familienzuschläge weniger 
Erfahrungsstufen bzw. Dienstjahre übersprungen und zweitens weniger hö-
here Besoldungsgruppen übertroffen werden können.  
  

                                                

96  Insbesondere da sich das Leistungsprinzip auch immer mehr im Sinne einer leistungs-
orientierten Besoldung als Entlohnungsprinzip durchgesetzt hat (vgl. Kapitel 2.1.2). 
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3. Familienbezogene Besoldung: Historische Entwicklung und Rege-
lungsvielfalt seit Reföderalisierung des Besoldungsrechts 

Nachfolgend wird die jüngere Entwicklung der familienbezogenen Besol-
dungsbestandteile nachgezeichnet. Eingegangen wird auf die Regelungen in 
den Besoldungsgesetzen sowie auf die familienbezogenen Sonderzahlungsbe-
standteile97. 

3.1 Familienzuschlag im engeren Sinne 

Familienbezogene Besoldung lässt sich bis weit vor die Gründung der Bundes-
republik Deutschland zurückverfolgen. Beispielhaft sei auf das Besoldungsge-
setz von 192098 verwiesen, welches nach § 16 Kinderzuschläge in Höhe von 
monatlich 40 bis 60 Mark je Kind, abhängig vom Kindesalter, gewährt hat99. Im 
Folgenden wird lediglich auf die Entwicklung seit der Vereinheitlichung des 
Besoldungsrechts 1971 eingegangen100. 

3.1.1 Entwicklung bis zur Dienstrechtsreform 1997 

Bis zur Reform des Familienlastenausgleichs 1975 waren Verheirateten-Zu-
schlag und Kinderzuschlag separat voneinander geregelt101. Ein an Ehe an-
knüpfender Besoldungsteil wurde über den Ortszuschlag gewährt, während 
der Kinderzuschlag in einem eigenen Abschnitt ausgeführt war102. Der beam-
tenrechtliche Kinderzuschlag ging mit einer Ausschlussregelung im Bundeskin-
dergeldgesetz einher, sodass BeamtInnen, die nach besoldungsrechtlichen 

                                                

97  Die Darstellung der Entwicklungen bezieht sich dabei auf die alten Bundesländer. Für 
die neuen Bundesländer galt eine nach der Zweiten Besoldungs-Übergangsverord-
nung abgesenkte Besoldung. 

98  RGBI. S. 805. 

99  Die altersabhängige Staffelung der Kinderzuschläge wurde mit dem Vierten Besol-
dungserhöhungsgesetz vom 13.8.1964 (BGBl. S. 617) aufgegeben. 

100  Erstes Gesetz zur Vereinheitlichung und Neuregelung des Besoldungsrechts in Bund 
und Ländern vom 18.3.1971 (1. BesVNG); BGBl. I, S. 208. 

101  Siehe z.B. Besoldungsgesetz in der Fassung vom 5.8.1971 (BGBl. I, S. 1281). 

102  §§ 18 bis 20 des oben genannten Gesetzes. 
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Vorschriften Kinderzuschläge erhielten, kein Kindergeld gewährt wurde103. 
Dies hat sich mit der Reform des Familienlastenausgleichs 1975 geändert: Im 
Rahmen der Reform wurde der einkommenssteuerliche Kinderfreibetrag ab-
geschafft und durch eine, für jedes Kind und vom Einkommen unabhängige 
Kindergeldzahlung ersetzt104. In dieses neue Kindergeldsystem sollten auch die 
Angehörigen des öffentlichen Dienstes einbezogen werden, was mit einer 
Streichung des besoldungsrechtlichen Kinderzuschlags für BeamtInnen ein-
hergehen sollte105. Da der Wegfall von Kinderzuschlag und steuerrechtlicher 
Kinderfreibeträge für BeamtInnen in manchen Konstellationen deutliche Ein-
kommenseinbußen mit sich brachte, wurden diese Nachteile über einen kin-
derbezogenen Anteil im Ortszuschlag ausgeglichen. Seit Inkrafttreten der Re-
form im Januar 1975 erhalten BeamtInnen neben familienbezogenen Besol-
dungsbestandteilen zusätzlich Kindergeld.  

Bis zur Dienstrechtsreform 1997 änderte sich nichts an der rechtlichen 
Ausgestaltung der familienbezogenen Besoldung als Teil des Ortszuschlags106. 
Die Höhe des Ortszuschlags hing dabei einerseits von der Tarifklasse ab, wel-
che sich nach der Besoldungsgruppe richtete, und andererseits von der Stufe 
des Ortszuschlags, welche die Familienverhältnisse der BeamtInnen wider-
spiegelte107. Die erste Stufe des Ortszuschlags galt für Ledige sowie Geschie-
dene und ging mit nach vier Tarifklassen gestaffelten ansteigenden Zuschläge 
einher. Seit 1976 gab es auf der zweiten Stufe, die an die Ehe anknüpfte, nur 
noch eine Zweiteilung: Für Tarifklasse II (A1 bis A8) ergab sich ein geringerer 
Differenzbetrag als für die Tarifklassen Ic, Ib und Ia (A9 und höher), welche 
denselben Differenzbetrag gegenüber dem Zuschlag der Stufe 1 erhielten108. 
Für Kinder wurden im betrachteten Zeitraum keine nach Besoldungsgruppen 
gestaffelten ansteigenden Zuschläge gewährt, sodass ein Kind in jeder Besol-
dungsgruppe gleichviel „wert“ war. Dies änderte sich de facto mit Einführung 
von Erhöhungsbeträgen für Kinder für Besoldungsgruppen A1 bis A5 durch das 

                                                

103  § 7 Bundeskindergeldgesetz vom 14.4.1964 (BGBl. I, S. 265); Regelung in Kraft bis 
Ende 1974. 

104  Vgl. SPD- und FDP-Bundestagsfraktion 1974. 

105  Vgl. Bundesregierung 1974; siehe auch BGBl. I 1974, S. 3716. 

106  Die nach Wohnort differenzierenden Ortszuschläge sind 1973 weggefallen (Art. I Nr. 22, 
1. BesVNG). 

107  Siehe z.B. §§ 39-41, Bundesbesoldungsgesetz in der Fassung vom 13.11.1980 (BGBl. I, 
S. 2081). 

108  Vgl. Anlage 7 des Vierten Bundesbesoldungserhöhungsgesetz vom 6.8.1975 (BGBl.I, 
S. 2089). 
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Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetz 1986109. Ebenfalls 
1986 wurden die kinderbezogenen Zuschläge vereinheitlicht, sodass bis zur 
Dienstrechtsreform 1997 für jedes Kind derselbe Betrag gewährt wurde. Zuvor 
war sehr stark nach der Ordnungszahl der Kinder variiert worden.  

Abb. 1: Monatliche Familienzuschläge für Ehe und Kinder (01/1971 - 12/1997) 

 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Besoldungsanpassungsgesetze seit 
1971. Umrechnungsfaktor 1,95583. Verheirateten-Zuschlag für Ta-
rifklasse Ia bis Ic. (A9 und höher). Bis 1973: Ortszuschlag nach Orts-
klasse s. 

Die Entwicklung der Höhe der Zuschläge muss dabei seit 1975 immer im Hin-
blick auf die Entwicklung des allgemeinen Kindergelds betrachtet werden (vgl. 
Abbildung 2). Die Kürzung des Zuschlags für das dritte Kind 1975 fällt mit der 
Einbeziehung des öffentlichen Dienstes in das allgemeine Kindergeldsystem 
zusammen. Die erneute Kürzung 1979 geht mit einer deutlichen Kindergelder-
höhung für dritte und weitere Kinder einher. Gleichzeitig fällt auf das Jahr 
1977 das erste Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur amtsangemessenen 
Besoldung kinderreicher Beamtenfamilien. Hinzu kommt zudem die Wieder-
einführung des steuerrechtlichen Kinderfreibetrags durch das Haushaltsbe-
gleitgesetz 1983 vom 20.12.1982110. Erst mit dem Dienstrechtsreformgesetz 

                                                

109  BGBl. I, S. 1072. 

110  BGBI. I, S. 1857. 
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1997 überstieg der Zuschlag für dritte und weitere Kinder deutlich den ehebe-
zogenen Familienzuschlag. 

Abb. 2: Monatliche Entwicklung des Kindergelds (01/1971 - 12/1997) 

 

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf den, in der „Datensammlung zur 
Steuerpolitik“111 ausgewiesenen Werten in Euro. 

3.1.2 Von der Dienstrechtsreform zur Föderalismusreform I 

Mit dem Gesetz zur Reform des öffentlichen Dienstrechts vom 24. Februar 
1997112 wurde auch die Familienbesoldung neu geregelt. Die bisherige Rege-
lung im Rahmen des Ortszuschlags wurde aufgegeben und zugunsten eines 
auch so bezeichneten Familienzuschlags ersetzt113. Die bisherige Stufe 1 des 
Ortszuschlags, welche auch Ledigen und Geschiedenen gewährt wurde, wurde 
in die Grundgehaltstabelle integriert. In der neuen Stufensystematik des Fa-
milienzuschlags entspricht Stufe 1 dem Verheirateten-Zuschlag und jede wei-
tere Stufe der Anzahl der berücksichtigungsfähigen Kinder. Neben dieser Neu-

                                                

111  Bundesministerium der Finanzen 2007, 59. 

112  BGBl. I, S. 322. 

113  Siehe z.B. §§ 39-41 des Bundesbesoldungsgesetz in der Fassung vom 16.5.1997 
(BGBl. I, S. 1065). 
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ordnung wurde zudem als Reaktion auf das zweite Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts zur Besoldung kinderreicher Beamten der Familienzuschlag für 
dritte und jedes weitere Kind um 50 DM monatlich angehoben114. Geblieben 
ist zudem der höhere Verheirateten-Zuschlag für die Besoldungsgruppen A9 
und höher. 

Bis zur Föderalismusreform 2006 stand mehrmals eine Reform des Verhei-
rateten-Zuschlags zur Debatte. Bereits vor der Dienstrechtsreform 1997 
wurde diskutiert, ob man diesen vom Einkommen der EhepartnerInnen ab-
hängig machen soll115. Der Gesetzentwurf zum Besoldungsstrukturgesetz 2002 
sah sogar den gänzlichen Wegfall des Verheirateten-Zuschlags zugunsten ei-
nes höheren Kinderanteils vor, was jedoch vonseiten des Bundesrats aus fami-
lienpolitischen und sozialen Gründen abgelehnt wurde116. 

Weiterhin ein Thema waren die Familienzuschläge bei kinderreichen Be-
amtenfamilien, für die das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung 
vom 24.11.1998 konkrete Vorgaben gemacht hatte. Zwar wurde darauf vom 
Gesetzgeber mit diversen Verbesserungen reagiert117, dennoch zog die Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts weitere Debatten und Rechtsstrei-
tigkeiten nach sich118. 

3.1.3 Landesrechtliche Regelungsvielfalt seit der Föderalismusreform I 

Mit der Föderalismusreform I ist die Gesetzgebungskompetenz für die Beam-
tenbesoldung wieder zurück in die Kompetenz der Länder gefallen. Die wich-
tigsten Neuregelungen verglichen zur Ausgangslage vor der Föderalismusre-
form werden im Folgenden überblickartig dargestellt. Ein solcher Überblick 
findet sich auch bei Becker und Tepke119. Fokus liegt insbesondere auf den Re-
gelungen mit Einfluss auf die Besoldungshöhe120. 

                                                

114  Siehe z.B. auch Bredendiek und Meier 1996, 449. 

115  Pohl 1995, 261. 

116  Slowik und Wagner 2002, 410 f. 

117  Schaller 2005. 

118  Siehe z.B. Sembdner 2002; Gärditz 2005; Repkewitz 2005; Pechstein 2007. 

119  Becker und Tepke 2016. 

120  Die rechtliche Ausgestaltung bzw. die rechtlichen Voraussetzungen wie beispiels-
weise die Gewährung des Verheirateten-Zuschlags an gleichgeschlechtliche Paare 
werden ausgeblendet. 
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Trotz der Diskussionen über den Verheirateten-Zuschlag gab es bis zum 
Betrachtungsjahr 2017 hauptsächlich moderate oder überhaupt keine Refor-
men. Der Bund und fünf Bundesländer121 haben den, noch auf die Unterschei-
dung nach Tarifklassen zurückgehenden Unterschied zwischen den Besol-
dungsgruppen bis A8 einerseits und einem höheren Verheirateten-Zuschlag 
ab A9 andererseits, abgeschafft. Diese Zweiteilung wurde von Nordrhein-
Westfalen zu einer Dreiteilung reformiert, sodass die Besoldungsgruppen ab 
A9 nach wie vor den im Vergleich höchsten Zuschlag erhalten. Die beiden un-
tersten Besoldungsgruppen A5 und A6 bekommen jedoch einen pro Monat 
höheren Verheirateten-Zuschlag als BeamtInnen in A7 und A8122. Größere Re-
formschritte wurden lediglich von Brandenburg und Rheinland-Pfalz unter-
nommen. Brandenburg hat den Verheirateten-Zuschlag zum Januar 2015 
komplett abgeschafft und teilweise in die Grundgehälter eingebaut123, Rhein-
land-Pfalz hat ihn zum Januar 2012 zugunsten eines erhöhten kinderbezoge-
nen Familienzuschlags reduziert und umgeschichtet124. 

Im Bereich des kinderbezogenen Familienzuschlags gibt es inzwischen 
nicht unerhebliche Variation in der Höhe, was jedoch in den Folgekapiteln 
deutlich werden sollte. Unterschiede gibt es zudem im Bereich der Erhöhungs-
beträge für untere Besoldungsgruppen. In Baden-Württemberg, Brandenburg 
und Thüringen sind diese weggefallen. In Bayern, Berlin, Hessen, Nordrhein-
Westfalen und Sachsen-Anhalt nehmen sie mittlerweile an Besoldungserhö-
hungen teil. Eine weitere Anomalie findet sich wiederum in Nordrhein-West-
falen, wo inzwischen nach Besoldungsgruppen differenzierte kinderbezogene 
Familienzuschläge gezahlt werden. 

Bei den Familienzuschlägen weitgehend untätig geblieben sind das Saar-
land, Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpom-
mern. Sie führen im Wesentlichen die Regelungen von vor der Föderalismus-
reform fort. 

 

                                                

121  Baden-Württemberg, Hamburg, Hessen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. 

122  Siehe z.B. Anhang 8 des Gesetzes zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 
2017/2018 (NW GVBl. 2017, S. 452). 

123  Art. 1 des Gesetzes zur Neuregelung des brandenburgischen Besoldungsrechts und 
des brandenburgischen Beamtenversorgungsrechts vom 20.11.2013 (BB GVBl. 
Nr. 32, S. 1). 

124  Art. 1 des Ersten Dienstrechtsänderungsgesetzes zur Verbesserung der Haushaltsfi-
nanzierung vom 20.12.2011 (RP GVBl. S. 430). 
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3.2 Kinderbezogene Sonderzahlungen 

Neben Familienzuschlägen, die in den Besoldungsgesetzen geregelt sind, wer-
den teilweise auch kinderbezogene Zahlungen über die Sonderzahlungsge-
setze von Bund und Ländern gewährt. Seit der Öffnung der Sonderzahlung für 
landesrechtliche Regelungen 2003 gibt es dabei eine große Varianz zwischen 
den Bundesländern. 

3.2.1 Entwicklung bis zur Öffnung der Sonderzahlung für landesrechtliche 
Regelungen 2003 

Sonderzahlungen in Form eines Weihnachtsgelds gibt es im Beamtenbereich 
seit Anfang der 60er, wobei die Einführung eine Reaktion auf tarifvertragliche 
Entwicklungen bei den öffentlichen ArbeitnehmerInnen darstellte125. Bereits 
bei Einführung wurde damals je kinderzuschlagsberechtigtem Kind 20 DM ge-
zahlt. Während anfangs nur ein Fixbetrag gewährt wurde126, wurde das Weih-
nachtsgeld, welches lange als jährliche Sonderzuwendung bezeichnet wurde, 
schrittweise auf ein komplettes dreizehntes Monatsgehalt ausgebaut. Seit der 
Neufassung des Sonderzuwendungsgesetzes 1975127 im Rahmen der Verein-
heitlichung der Beamtenbesoldung bestand die Dezember-Sonderzahlung aus 
einem Grundbetrag in Höhe der Dezemberbezüge sowie einem Sonderbetrag 
für Kinder in Höhe von 50 DM je Kind. Beim Grundbetrag wurde dabei auch 
der familienbezogene Ortszuschlag berücksichtigt.  

Der Sonderbetrag für Kinder blieb bis zur Öffnung der Sonderzahlung für 
landesrechtliche Regelungen unverändert und wurde lediglich im Zuge der 
Währungsreform auf 25,56 € umgerechnet. Der Grundbetrag wurde jedoch 
auf dem Stand des Jahres 1993 eingefroren128. 

Das seit 1977 gewährte Urlaubsgeld enthielt im Gegensatz zur Dezember-
Sonderzahlung nie eine kinderbezogene Auszahlungskomponente. 

                                                

125  Meier 2005, 409. 

126  100 DM für Verheirate, 80 DM für Ledige. 

127  Art. VI des Zweiten Gesetzes zur Vereinheitlichung und Neuregelung des Besoldungs-
rechts in Bund und Ländern vom 23.5.1975 (BGBl. I, S. 1173). 

128  Vgl. Meier 2005, 410. 
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3.2.2 Landesrechtliche Regelungsvielfalt seit Föderalisierung der 
Sonderzahlung 

Durch Artikel 18 des Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetz 
2003/2004129 wurden das Urlaubsgeldgesetz und das Gesetz über die Gewäh-
rung einer jährlichen Sonderzuwendung aufgehoben und für landes- und bun-
desrechtliche Neuregelungen geöffnet130. Bund und Länder haben dies insbe-
sondere für Einsparungen im Bereich der BeamtInnen genutzt, sodass bereits 
2004 in den meisten Ländern das Urlaubsgeld abgeschafft und das Weihnacht-
geld gekürzt wurde131. 

Die im Jahr 2017 geltenden Regelungen werden im Folgenden kurz vorge-
stellt132. Über die zwischenzeitlichen Entwicklungen seit Öffnung der Sonder-
zahlung bis 2011 gibt wiederum ein Artikel von Becker und Tepke Auskunft133. 

In mehreren Bundesländern existiert inzwischen keine jährliche Sonder-
zahlung mehr. In Brandenburg und Sachsen sind die Regelungen ausgelaufen. 
In Thüringen, dem Saarland, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Baden-
Württemberg und dem Bund ist die Sonderzahlung in Grundgehalt und Fami-
lienzuschlag integriert worden. Dabei wirkt sich die Integration von Fixbeträ-
gen, wie dies die kinderbezogene Sonderzahlung war, für die BeamtInnen 
günstiger aus, da der ehemalige Sonderbetrag für Kinder als Teil des Familien-
zuschlags an allgemeinen Besoldungserhöhungen teilnimmt. Die Integration 
der Sonderzahlung hatte allerdings, insbesondere was der kinderbezogene 
Teil angeht, unterschiedliche Voraussetzungen: 

 Beim Bund gab es ab 2004 keinen kinderbezogenen Sonderbetrag mehr. 

 In Baden-Württemberg wurde der Familienzuschlag bei der vormals pro-
zentualen Sonderzahlung mit einem höheren Bemessungsfaktor berück-
sichtigt als das Grundgehalt, sodass bei Integration der Familienzuschlag 
stärker erhöht wurde als das Grundgehalt. 

                                                

129  BGBl. I, S. 1787. 

130  Die alte Rechtslage galt dabei bis zur Verabschiedung neuer Regelungen fort. 

131  Kammradt 2004. 

132  Eine Übersicht über die aktuellen Sonderzahlungsgesetze der Bundesländer findet 
sich im Anhang. 

133  Becker und Tepke 2011. 
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 In Rheinland-Pfalz wurde zusätzlich zur monatlichen kinderbezogenen 
Sonderzahlung in Höhe von 2,13 € eine Einmal-Sonderzahlung in Höhe 
von 40 € je Kind im Juli gewährt. 

 Im Saarland wurde von 2006 bis zur Integration der Sonderzahlung 2009 
eine kinderbezogene Sonderzahlung in Höhe von 200 € je Kind gewährt. 

 Bei der Integration der Sonderzahlung in Thüringen (2008) und Nord-
rhein-Westfalen (2017) galt jeweils noch ein kindbezogener Sonderbe-
trag von 25,56 € je Kind. 

Von den verbleibenden Ländern gewähren Hamburg, Niedersachsen und 
Schleswig-Holstein hohe kinderbezogene Sonderzahlungen: Hamburg hat die 
allgemeine Sonderzahlung in die Grundgehälter integriert und gewährt nur 
noch eine Dezember-Sonderzahlung in Höhe von 300 € je Kind. Niedersachsen 
hat zum Jahr 2017 die kinderbezogene Sonderzahlung für die ersten beiden 
Kinder auf 120 € und ab dem dritten Kind auf 400 € aufgestockt. In Schleswig-
Holstein wird seit 2007 im Rahmen der Sonderzahlung ein Sonderbetrag für 
Kinder in Höhe von 400 € je Kind gewährt. 

Die übrigen Länder zahlen nach wie vor einen Sonderbetrag je Kind von 
25,56 €. Hessen und Bayern in Form eines monatlichen Betrags von 2,13 € je 
Kind; Berlin, Bremen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern in Form 
einer Dezember-Zahlung je Kind. Für Bayern gilt zudem eine erhöhte prozen-
tuale Berücksichtigung des Familienzuschlags bei der Berechnung des Grund-
betrags der Sonderzahlung. 

Unterschiede gibt es darüber hinaus bei der allgemeinen Sonderzahlung, 
wobei vor allem zwischen Festbeträgen und prozentualen Regelungen unter-
schieden werden muss. Prozentuale Regelungen führen dazu, dass höhere 
Einkommen gleichzeitig zu höheren Sonderzahlungen führen. Prozentuale Re-
gelungen finden sich in Bayern, Hessen und Mecklenburg-Vorpommern, wäh-
rend in Berlin und Niedersachsen Festbeträge gewährt werden. Eine Kombi-
nation aus Mindestbeträgen und prozentualer Zahlung findet sich in Sachsen-
Anhalt. Schleswig-Holstein und Bremen zahlen ebenfalls Festbeträge, aller-
dings nur an Besoldungsgruppen bis A10 bzw. bis A11. In Niedersachsen er-
halten nur die Besoldungsgruppen bis einschließlich A8 eine allgemeine Son-
derzahlung.134 

                                                

134  Relativ aktuelle Übersichten zu Sonderzahlungsregelungen für BeamtInnen in Bund 
und Ländern finden sich beim WSI-Tarifarchiv der Hans-Böckler-Stiftung, verfügbar 
unter: https://www.boeckler.de/cps/rde/xchg/hbs/hs.xsl/wsi-tarifachiv_63454.htm; 

https://www.boeckler.de/cps/rde/xchg/hbs/hs.xsl/wsi-tarifachiv_63454.htm
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3.3 Gesamtübersicht: Familienbezogene Besoldungsbestandteile  
im Jahr 2017 

Ob und wie sich diese familienbezogenen Besoldungsbestandteile auf den 
Vergleich von Jahreseinkommen auswirken, bleibt in Vergleichsartikeln zu Un-
terschieden zwischen den Dienstherren in der Regel unbeachtet. Vergleichs-
berechnungen beziehen sich dabei auf das Grundgehalt, welches Ledige in der 
Eingangs- oder Endstufe von Besoldungsgruppen unter Berücksichtigung der 
Jahressonderzahlung erhalten135. Teilweise werden in Vergleichsberechnun-
gen auch Unterschiede in der Höhe der Arbeitszeiten aufgenommen, wie dies 
beispielsweise bei den Besoldungsreporten des DGB der Fall ist136. Inwiefern 
sich diese häufig als Besoldungsranking137 bezeichneten Vergleiche darstellen, 
wenn man verschiedene Familienkonstellationen berücksichtigt, wird jedoch 
selbst in Artikeln, die sich explizit mit Reformen des beamtenrechtlichen Fa-
milienzuschlags befassen138, nicht beleuchtet. Dabei lassen die oben aufge-
zeigten Unterschiede durchaus die Vermutung zu, dass die Ergebnisse von Be-
soldungsrankings variieren, wenn man verschiedene Familienkonstellationen 
als Ausgangslage des Vergleichs zugrunde legt. 

Abbildung 3 sowie Tabelle 1 zeigen beispielhaft für die Endstufe von Besol-
dungsgruppe A8 für das Jahr 2017, dass Besoldungsrankings inzwischen 
durchaus von Familienstand und Kinderzahl abhängen139. Abgebildet sind die 
Brutto-Jahreseinkommen der BeamtInnen, absteigend sortiert nach dem Be-
soldungsranking der Grundgehälter ohne Familienzuschläge. Zusätzlich darge-
stellt ist das jährliche Mehreinkommen durch Verheirateten-Zuschlag und kin-
derbezogener Besoldung. Zur besseren Verdeutlichung zeigt Tabelle 1 das 
Ranking der Dienstherren absteigend gestaffelt für verschiedene Stufen des 
Familienzuschlags sowie die Rangplatzveränderung gegenüber dem Ranking 
der Grundgehälter lediger BeamtInnen. 

                                                
sowie beim Deutschen Hochschulverband, verfügbar unter: https://www.hochschul-
verband.de/nuetzliches.html#_; zuletzt geprüft am 5.9.2018. 

135  Zinner 2015, 2016, 2017. 

136  DGB Bundesvorstand 2017. 

137  Siehe z.B. Kammradt 2009, 105. 

138  Becker und Tepke 2016. 

139  Für die Beschreibung der verwendeten Daten siehe Kapitel 4.1. 

https://www.hochschulverband.de/nuetzliches.html#_
https://www.hochschulverband.de/nuetzliches.html#_
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Quelle: Eigene Berechnungen. Besoldungsdaten für 2017. Absteigend sor-
tiert nach der Höhe der Grundgehälter, die Ledige erhalten. Die links 
dargestellten Werte entsprechen den Brutto-Jahreseinkommen le-
diger BeamtInnen. Für weitere Informationen zum verwendeten 
Datensatz siehe Kapitel 4.1. 

Der Wegfall des Verheirateten-Zuschlags in Brandenburg führt beispielsweise 
dazu, dass Brandenburg beim Besoldungsvergleich verheirateter BeamtInnen 
vom 9. Rangplatz bei den Grundgehältern auf den vorletzten Rang zurückfällt. 
Ähnliches gilt für Rheinland-Pfalz, welches beim Vergleich von Verheirateten 
schlechter abschneidet, allerdings beim Vergleich von BeamtInnen mit meh-
reren Kinder deutlich besser besoldet als andere Länder. Neben Rheinland-
Pfalz verbessern auch Schleswig-Holstein und Sachsen mit steigender Kinder-
zahl ihre Position im Besoldungsranking. Mit steigender Kinderzahl fallen hin-
gegen Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg im Ranking zurück: Ba-

Abb. 3: Jahreseinkommen in der Endstufe von Besoldungsgruppe A8 unter 
Berücksichtigung verschiedener Familienkonstellationen 
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den-Württemberg von Platz 3 bei den Grundgehältern auf Platz 6 beim Ver-
gleich Verheirateter mit drei Kindern, Nordrhein-Westfalen von Platz 5 auf 
Platz 9. 

Tab. 1: Besoldungsranking 2017 für Endstufe A8 zu verschiedenen Familien-
konstellationen 

Rang 
Grundgehalt (le-

dig) 
verheiratet - 

kein Kind 
verheiratet -  

1 Kind 
verheiratet -  

3 Kinder 

1 BY BY   BY   BY  

2 Bund Bund   Bund   Bund  
3 BW BW   SN + 3 SN + 3 

4 TH TH   BW - 1 TH  
5 NW NW   TH - 1 SH + 5 

6 SN SN   HH + 1 BW - 3 

7 HH ST + 1 NW - 2 HH  

8 ST HH - 1 SH + 2 RP + 5 

9 BB SH + 1 ST - 1 NW - 4 

10 SH HB + 1 HB + 1 ST - 2 

11 HB MV + 1 RP + 2 HB  

12 MV NI + 2 MV   MV  

13 RP HE + 2 NI + 1 HE + 2 

14 NI SL + 2 HE + 1 NI  

15 HE RP - 2 SL + 1 SL + 1 

16 SL BB - 7 BB - 7 BB - 7 

17 BE BE   BE   BE  

Anmerkung:  Ranking nach Höhe der Besoldung zu verschiedenen Stufen des 
Familienzuschlags. Grün: Rangplatzverbesserung gegenüber 
dem Grundgehaltsranking, Rot: Rangplatzverschlechterung. 

Deutlich geworden ist, dass die Beamtenbesoldung inzwischen auch im Be-
reich der familienbezogenen Besoldungsbestandteile sehr stark zwischen ein-
zelnen Bundesländern differiert und Besoldungsrankings ohne Berücksichti-
gung der Familienbesoldung durchaus nur eingeschränkte Aussagekraft besit-
zen. Sie geben nur ein unvollständiges Bild wieder. Wie sich diese Unter-
schiede im Kontext der jeweiligen Besoldungsstrukturen auswirken, wird in 
den folgenden Kapiteln evaluiert.  
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4. Datensatz, Fallauswahl und Methode 

In Kapitel 4 wird der genutzte Besoldungsdatensatz vorgestellt, die Auswahl 
der betrachteten Besoldungsgruppen und Bundesländer erklärt, sowie das 
methodische Vorgehen bei den Fallstudien erläutert. 

4.1 Beschreibung des Datensatzes 

Die für die Arbeit genutzten Besoldungsdaten für das Jahr 2017 stammen aus 
einem zum Zeitpunkt des Verfassens noch nicht abschließend fertiggestellten 
Datenbank-Projekt zur Bezahlung im öffentlichen Dienst seit 1996. Der Aufbau 
der Datenbank ist dabei ein Teilprojekt der am Forschungsinstitut für öffentli-
che Verwaltung (FÖV) angesiedelten Forschungsstelle öffentlicher Dienst140 
und hat insbesondere das Ziel, eine umfassende Datengrundlage zur ökono-
mischen Konkretisierung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
zum Alimentationsprinzip bereitzustellen. Darüber hinaus soll die Datenbank 
einen Beitrag dazu leisten, die Bearbeitung von Fragestellungen im Bereich 
der Bezahlung im öffentlichen Dienst zu vereinfachen, indem die Hürde der 
Datenerhebung für Forschung und Praxis deutlich gesenkt wird. Längsschnitts-
Vergleiche über Zeit sowie Querschnitts-Vergleiche zwischen den Statusgrup-
pen oder seit der Föderalismusreform zwischen Besoldung von Bund und Bun-
desländern sollen dadurch erheblich erleichtert werden. Die Datenbank um-
fasst mit der Dienstrechtsreform 1997 und der Umstellung von Bundesange-
stelltentarifvertrag auf TVöD bzw. TV-L die neben der Föderalismusreform 
wichtigsten Neugestaltungen der vergangenen Jahrzehnte in diesem Bereich. 

Erhoben wurden jeweils die Jahresbruttoeinkommen der Tarifbeschäftig-
ten aller Vergütungs- bzw. Entgeltgruppen und BeamtInnen der A- und B-Be-
soldung seit 1996. Die Besoldungs-/ Entgelttabellen wurden dafür bei der 
Website oeffentlicherdienst.info141 heruntergeladen, mit den jeweiligen An-
passungsgesetzen bzw. Tarifverträgen abgeglichen und daraufhin entspre-
chend zu Jahreswerten hochgerechnet. Berücksichtigt wurden neben dem 
Grundgehalt jeweils der Familienzuschlag zu verschiedenen Stufen („ledig“ bis 
„verheiratet, 4 Kinder“), die allgemeine Stellenzulage, Jahressonderzahlung, 
bis zur Abschaffung das Urlaubsgeld sowie etwaige Einmalzahlungen. Für die 

                                                

140  http://www.foev-speyer.de/de/institut/transfer/foed.php; zuletzt geprüft am 
14.8.2018. 

141  http://oeffentlicher-dienst.info/; zuletzt geprüft am 14.8.2018. 

http://www.foev-speyer.de/de/institut/transfer/foed.php
http://oeffentlicher-dienst.info/
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ostdeutschen Bundesländer wurden zudem die abgesenkte Besoldung bzw. 
Bezahlung beachtet.  

Für das Jahr 2017 gelten für Bund und Bundesländer die im Anhang aufge-
führten Anpassungs- und Sonderzahlungsgesetze. Für Bayern wurde eine Ein-
malzahlung in Höhe von 500 €142, für Brandenburg der Attraktivitäts-Zuschlag 
in Höhe von 800 € für das Jahr 2017143 in den Jahresbrutto-Einkommen be-
rücksichtigt. Für Sachsen wurde die Einmalzahlung von 100 € an BeamtInnen 
mit Grundgehältern bis 3.200 € einberechnet144. Ebenfalls beachtet wurde die 
für Sachsen aufgrund der Beibehaltung des Buß- und Bettags als gesetzlichen 
Feiertag geltende Absenkung der monatlichen Dienstbezüge um 0,5%145. 

Insgesamt besteht der komplette Ausgangsdatensatz für das Jahr 2017 aus 
1.380 Zeilen. Die Anzahl der Einheiten ergibt sich aus den 16 Bundesländern 
plus Bund, den sechs verschiedenen Ausprägungen des Familienstands („le-
dig“ bis „verheiratet, vier Kinder“) sowie der jeweiligen Anzahl der Besol-
dungsgruppen je Gebietskörperschaft146. Eine Zeile weist dabei für jede Erfah-
rungsstufe das entsprechende Brutto-Jahreseinkommen aus. 

4.2 Fallauswahl 

Eine Eingrenzung in Form einer Fallauswahl ist bei 17 Dienstherren mit jeweils 
elf bis 15 Besoldungsgruppen zwingend geboten. Die Fallauswahl ist dabei in 
Form eines zweistufigen Verfahrens angelegt: In einem ersten Schritt wird dis-
kutiert, welche Besoldungsgruppen für das vorliegende Forschungsinteresse 
besonders relevant sind, um dann in einem zweiten Schritt die Bundesländer 
auszuwählen, die möglichst unterschiedliche Ergebnisse bei den jeweiligen 
Fallstudien versprechen. Die Länderauswahl soll datenbasiert geschehen und 
nicht allein aufgrund rechtlicher Regelungen nach der Föderalismusreform. 
Relevant für die vorliegende Arbeit sind insbesondere auch Abstände zwi-
schen Besoldungsgruppen und Erfahrungsstufen sowie prozentuale Erhöhun-
gen, die sich nicht allein über die Analyse der gesetzlichen Regelungen erken-
nen lassen. 

                                                

142  Art. 109 BayBesG. 

143  § 48b (3) BbgBesG. 

144  § 19b SächsBesG. 

145  § 8 SächsBesG. 

146  Die beiden Extreme sind dabei der Bund mit den Besoldungsgruppen A2 bis A16 so-
wie Thüringen, das inzwischen A6 als unterste Besoldungsgruppe ausweist. 
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4.2.1 Auswahl der Besoldungsgruppen 

Bei der Auswahl der zu untersuchenden Besoldungsgruppen fließen mehrere 
Aspekte in eine Abwägung ein. Zunächst stellt sich die Frage der thematischen 
und theoretischen Relevanz: Familienzuschläge werden, abgesehen vom Ver-
heirateten-Zuschlag in manchen Bundesländern, nicht nach Besoldungsgrup-
pen abgestuft oder prozentual als Anteil des Grundgehalts vergeben, sondern 
stellen ein Festbetrag dar, der unabhängig von der Besoldungsgruppe gewährt 
wird. Dies führt dazu, dass Familienzuschläge in den unteren Besoldungsgrup-
pen relativ höhere Gehaltserhöhungen darstellen und stärker nivellierende 
Wirkung haben als in den höheren Besoldungsgruppen147. Hinzu kommt, dass 
die Abstände zwischen einzelnen Besoldungsgruppen sowie zwischen den Er-
fahrungsstufen einer Besoldungsgruppe im (herkömmlichen) einfachen und 
mittleren Dienst wesentlich geringer ausfallen. Zudem werden für die Besol-
dungsgruppen bis A5 teilweise Erhöhungsbeträge für Kinder gewährt, die the-
oretisch zu der absurden und verfassungsrechtlich höchst bedenklichen Situ-
ation führen können, dass beispielsweise BeamtInnen in A5 mehr verdienen 
als BeamtInnen in A6 bei gleichem Familienstand und gleicher Erfahrungs-
stufe. Theoretisch wäre demnach der einfache Dienst am relevantesten, da 
dort das Spannungsverhältnis zwischen Alimentations- und Leistungsprinzip 
am stärksten zu Tage treten sollte. Dagegen spricht jedoch die Vergleichbar-
keit zwischen den Bundesländern sowie die praktische Relevanz. Für 2017 ha-
ben lediglich der Bund und fünf weitere Bundesländer Grundgehälter für die 
Besoldungsgruppe A2 ausgewiesen. Bei der Besoldungsgruppe A3 kommen le-
diglich zwei weitere Bundesländer hinzu. In Thüringen ist inzwischen sogar A6 
die unterste Besoldungsgruppe. Dazu kommt ddas geringe quantitative Ge-
wicht der unteren Besoldungsgruppen: Nur ein Bruchteil der knapp 1,65 Mil-
lionen BeamtInnen in der A-Besoldung findet sich in den unteren Besoldungs-
gruppen: Für die Besoldungsgruppen A2 bis A4 zählt die Personalstatistik für 
den öffentlichen Dienst148 zusammengefasst knapp 18.000, für A5 knapp 
32.000 BeamtInnen, davon die überwiegende Mehrzahl im Bereich des Bun-
des. Die personell größten Posten stellen hingegen die Besoldungsgruppen 
A13 (ca. 325.000) und A12 (ca. 280.000) gefolgt von A9 mit etwas über 
220.000 BeamtInnen. 

Unter den beiden Gesichtspunkten der theoretischen Relevanz sowie der 
praktischen Relevanz bietet sich die Auswahl zweier Besoldungsgruppen an. 

                                                

147  Zu den Wirkungen verschiedener Anpassungsmaßnahmen: Günther 1987, 192 f. 

148  Statistisches Bundesamt 2017, 29. 
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Einerseits Besoldungsgruppe A5, für die in den meisten Bundesländern noch 
Erhöhungsbeträge für Kinder gewährt werden und die in allen Bundesländern 
mit Ausnahme von Thüringen noch existiert, und andererseits Besoldungs-
gruppe A9 aufgrund praktischer und personeller Relevanz. Zwar sind die Be-
soldungsgruppen A12 und A13 quantitativ bedeutender, im Hinblick auf die 
Fragestellung der Arbeit ist die Auswahl von A9 wegen der oben genannten 
Gründe zielführender. 

4.2.2 Auswahl der Länderfallstudien 

Für die Auswahl der in den Fallstudien zu betrachtenden Besoldungsgeber 
müssen mehrere Kriterien in eine Gesamtbetrachtung einfließen. Ziel der Fal-
lauswahl ist es, vorab diejenigen Fälle zu identifizieren, die in den Fallstudien 
bestenfalls unterschiedliche Ergebnisse liefern und somit eine potentiell hö-
here Erkenntnis ergeben als die Betrachtung eines einzelnen Falls oder weit-
gehend gleicher Fälle. Für die vorliegende Arbeit reicht es nicht aus, lediglich 
die Höhe der familienbezogenen Besoldungsbestandteile zu vergleichen, da 
diese im Kontext und nicht isoliert betrachtet werden sollen. Wie sich Famili-
enzuschläge im hier betrachteten Kontext des Leistungsprinzips auswirken, 
hängt zusätzlich von der Höhe der Grundgehälter149, der Ausgestaltung der Er-
fahrungsstufen sowie der Abstände zwischen einzelnen Besoldungsgruppen 
ab.  

Für die Fallauswahl werden dementsprechend für jedes Bundesland je-
weils für die Besoldungsgruppen A5150 und A9 folgende Berechnungen bzw. 
Vergleiche angestellt: 

1. Die familienbezogenen Besoldungsbestandteile werden jeweils mit dem 
Grundgehalt lediger BeamtInnen verglichen. Berechnet wird der prozen-
tuale Brutto-Gehaltsvorsprung von Verheirateten, von Verheirateten mit 
einem Kind und von Verheirateten mit drei Kindern gegenüber Ledigen. 

                                                

149  Unter „Grundgehalt“ wird im Folgenden das Einkommen lediger, kinderloser BeamtIn-
nen verstanden. Es enthält neben dem besoldungsrechtlichen Grundgehalt sämtliche 
Zahlungen, die unabhängig vom Familienstand gewährt werden. 

150  Für Thüringen wurden Berechnungen für Besoldungsgruppe A6 durchgeführt. 
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Dadurch werden Unterschiede in der Höhe des Grundgehalts berücksich-
tigt151.  

2. Beim Vergleich der Ausgestaltung der Erfahrungsaufstiege wird das An-
fangs- mit dem Endgrundgehalt unter Berücksichtigung der Anzahl der 
Erfahrungsstufen und der Stufenlaufzeiten verglichen. Berechnet wird 
daher neben dem Unterschied zwischen Anfangs- und Endgrundgehalt 
auch der durchschnittliche jährliche Gehaltsanstieg aufgrund von Erfah-
rungsstufenaufstiegen. Die Vorgehensweise orientiert sich dabei an be-
stehenden Arbeiten zur Analyse der Besoldungsstruktur152. 

3. Als dritter Vergleichsmaßstab wird jeweils für Eingangs- und Endstufen 
der prozentuale Brutto-Grundgehaltsvorsprung von A9 gegenüber A5 so-
wie von A13 gegenüber A9 berechnet. Dadurch wird beispielsweise die 
je nach Bundesland unterschiedliche Praxis sogenannter sozialverträgli-
cher Besoldungsanpassungen berücksichtigt. 

Die Auswahl der vier Bundesländer Bayern, Sachsen, Rheinland-Pfalz und 
Hamburg soll im Folgenden kurz erläutert werden. Auch auf die Nicht-Berück-
sichtigung mancher, möglicherweise ebenso interessanter Länder wird kurz 
eingegangen. Die entsprechenden Tabellen finden sich im Anhang153.  

Bayern zahlt in den Besoldungsgruppen A5 und A9 jeweils die höchsten 
Einstiegs- und Endstufen-Grundgehälter154 und schneidet auch in sonstigen 
Besoldungsvergleichen zusammen mit dem Bund regelmäßig als „Besoldungs-
krösus“ ab. Auffällig ist Bayern zudem beim vertikalen Vergleich der Abstände 
bei der Eingangsstufe: Der Gehaltsvorsprung von A9 gegenüber A5 ist mit 
18,5% (maximal: 23,6%) gering, der Gehaltsvorsprung von A13 gegenüber A9 
mit 56,7% am dritthöchsten (minimal: 43,1%). Bayern zählt zudem zu den 

                                                

151  Die absolute Höhe der Familienzuschläge ist beispielsweise in Berlin für A5 und A9 
jeweils mit am niedrigsten. Bei Betrachtung der prozentualen Erhöhungen durch Fa-
milienzuschläge ist Berlin hingegen jeweils durchschnittlich, da die niedrigen Famili-
enzuschläge mit niedrigen Grundgehältern einhergehen. 

152  Henneberger 1998. 

153  Datentabellen 1 bis 8 im Anhang. 

154  Im Besoldungsreport 2017 des DGB liegt Bayern im Vergleich der Besoldungsgruppe 
A9 auf dem zweiten Rang hinter dem Bund. Dies dürfte daran liegen, dass dort die 
Strukturzulage nach Artikel 33 BayBesG sowie die Einmalzahlung in Höhe von 500 € 
gemäß § 1 des Gesetzes zur Anpassung der Bezüge 2017/2018 nicht berücksichtigt 
wurde. 
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Dienstherren, bei denen Familienzuschläge prozentual betrachtet am Wenigs-
ten ins Gewicht fallen. Dies gilt insbesondere für Besoldungsgruppe A5 für ver-
schiedene Stufen des Familienzuschlags. Unauffällig bzw. durchschnittlich ist 
Bayern hingegen bei Betrachtung des horizontalen Leistungsprinzips. 

Sachsen ist in mehrerlei Hinsicht eine eingehendere Begutachtung wert, 
da es bei allen drei Betrachtungsdimensionen auffällt. Sachsen könnte man als 
„Kinderzuschlagschampion“ bezeichnen: Sachsen zahlt prozentual die höchs-
ten kinderbezogene Familienzuschläge, bei A5 und A9 jeweils in Eingangs- und 
Endstufe. Hinsichtlich der Abstände zwischen den Besoldungsgruppen bildet 
Sachsen so etwas wie ein Gegenpol zu Bayern: In Sachsen sind die Abstände 
zwischen A5 und A9 für Eingangs- und Endstufe mit 23,6% bzw. 34,0% jeweils 
am größten, der Abstand zwischen A13 und A9 hingegen zumindest bei der 
Eingangsstufe mit am geringsten (45,7%). In Sachsen orientiert sich A9 dem-
entsprechend eher an den höheren, in Bayern eher an den unteren Besol-
dungsgruppen. Sachsen zählt zudem zu den sechs Ländern, in denen in Besol-
dungsgruppe A5 die Endstufe bereits nach Vollendung des 17. Dienst-jahres 
erreicht wird155. Dies geht damit einher, dass Sachsen mit den höchsten durch-
schnittlichen Gehaltszuwachs pro Jahr aufgrund von Erfahrungsstufen hat (ca. 
1,1% bzw. knapp 285 €).  

Rheinland-Pfalz wurde insbesondere aufgrund der Neugestaltung des Fa-
milienzuschlags im Sinne einer Umschichtung des Verheirateten-Zuschlags hin 
zu einem erhöhten kinderbezogenen Familienzuschlag ausgewählt. Dies hat 
dazu geführt, dass sich für Rheinland-Pfalz in den unteren Stufen des Famili-
enzuschlags prozentual eher unterdurchschnittliche Einkommenszuwächse 
ergeben, bei steigender Kinderzahl jedoch überdurchschnittliche. Bei Betrach-
tung des Gehaltsvorsprunges von Verheirateten mit drei Kindern ist Rhein-
land-Pfalz zusammen mit Sachsen jeweils an der Spitze des Ländervergleichs. 
Rheinland-Pfalz ist zudem aufgrund geringer Abstände zwischen den Besol-
dungsgruppen auffällig. In der Eingangsstufe hat A13 beispielsweise lediglich 
einen Einkommensvorsprung gegenüber A9 von knapp 43% (maximal: 56,8%). 
Für den Gehaltsvorsprung von A9 gegenüber A5 gilt in der Endstufe dasselbe: 
In Rheinland-Pfalz beträgt der Vorsprung lediglich knapp 25% (maximal: 34%). 
Darin spiegelt sich die Besoldungspolitik des Landes Rheinland-Pfalz wider, 
welches unteren Besoldungsgruppen häufig höhere Besoldungserhöhungen 
gewährte156. Rheinland-Pfalz hat in A5 inzwischen zehn Erfahrungsstufen, was 
sich wiederum in einer längeren Zeitspanne bis zur Endstufe einerseits und in 

                                                

155  Dies entspricht der Rechtslage vor der Föderalismusreform. 

156  Siehe z.B. Zinner 2011, 146. 



40 

 

einer höheren Gehaltsspanne zwischen Eingangs- und Endstufe andererseits 
manifestiert. Die zusätzlichen Erfahrungsstufen sind dabei ein weiterer Grund 
für den geringen Abstand zu A9 in der Endstufe. 

Die Auswahl Hamburgs begründet sich weniger mit der Höhe der Famili-
enzuschläge, sondern vielmehr mit der außergewöhnlichen Besoldungsstruk-
tur. Hamburg ist wie Hessen, Berlin und Sachsen-Anhalt der Umstellung des 
Bundes auf einheitlich acht Erfahrungsstufen mit für alle Besoldungsgruppen 
gleich langen Erfahrungszeiten gefolgt. Hamburg weicht jedoch von den vier 
anderen durch eine extreme Streckung der Stufenlaufzeiten ab. Während im 
Bund und in den anderen drei Ländern nach Ende des 23. Dienstjahrs die End-
stufe erreicht ist, geschieht dies in Hamburg nach Ablauf des 28. Dienstjahrs. 
Dies hat zur Folge, dass die durchschnittlichen jährlichen Gehaltserhöhungen 
durch Erfahrungsstufen weniger als halb so groß sind wie beispielsweise in 
Sachsen. Hinzu kommt, dass Hamburg in A5 mit lediglich 13,7% auch generell 
die geringste Differenz zwischen End- und Eingangsstufe aufweist. Die geringe 
Spanne ist unter anderem auf ein deutlich höheres Niveau des Anfangsgrund-
gehalts im Ländervergleich zurückzuführen. Das hohe Grundgehalt in der Ein-
gangsstufe von A5 geht gleichzeitig mit einem vergleichsweise geringen Ge-
haltsvorsprung von A9 gegenüber A5 einher (18,7%). Ein Erklärungsfaktor ist 
dabei sicherlich Hamburgs Status als Stadtstaat mit höheren Lebenshaltungs-
kosten als beispielsweise strukturschwache, ländlich geprägte Bundesländer. 

Die Länderfallauswahl lässt sich somit folgendermaßen zusammenfassen: 
Sachsen und Hamburg sind gegenteilige Extreme bei der Ausgestaltung der 
Erfahrungsstufen, insbesondere in A5. Rheinland-Pfalz und Sachsen zeichnen 
sich durch hohe prozentuale Kinderzuschläge aus, Bayern hingegen eher 
durch geringe. Sachsen weist zudem einen hohen Abstand zwischen A9 und 
A5 auf, hingegen einen geringen zwischen A13 und A9. In Bayern orientiert 
sich A9 gegenteilig eher hin zu den unteren Besoldungsgruppen. Geringe Ab-
stände zwischen Besoldungsgruppen sind auch Kennzeichen von Rheinland-
Pfalz. 

Kritikwürdig an der Fallauswahl ist sicherlich die Nichtberücksichtigung 
von Brandenburg, welches den Verheirateten-Zuschlag komplett gestrichen 
hat und somit wohl den radikalsten Reformschritt im Bereich der familienbe-
zogenen Besoldungsbestandteile gegangen ist. Brandenburg ist jedoch in den 
anderen Auswahlkriterien eher nur Durchschnitt. Zudem ist Brandenburg bei 
den prozentualen Gehaltserhöhungen durch Familienzuschläge nur deshalb 
auffällig, weil in der hier vorliegenden Arbeit eine kumulierte Betrachtung an-
gewandt wird. Gemeint ist damit die - sicherlich auch kritikwürdige - stets ge-
meinsame Betrachtung von ehe- und kinderbezogenem Familienzuschlag. 
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Außerdem hätte man einen weiteren Besoldungsgeber mit einheitlich acht 
Erfahrungsstufen mit jeweils 23 Jahren bis zum Erreichen der Endstufe hinzu-
nehmen können. Dies hätte für Besoldungsgruppe A9 bei der horizontalen Be-
trachtung der Erfahrungsstufen die Varianz der Länderfallstudien erhöht157. 

4.3 Methodisches Vorgehen 

Die vier Länderfallstudien sind jeweils nach dem gleichen Schema aufgebaut. 
Einleitend wird ein kurzer Überblick über die maßgebliche Besoldungsreform 
des jeweiligen Bundeslands gegeben. Zudem wird überblicksartig dargestellt, 
wie sich die Familienbesoldung gehaltssteigernd auswirkt. 

Daran anschließend werden in einem Unterkapitel die familienbezogenen 
Besoldungsbestandteile im Kontext des horizontalen Leistungsprinzips be-
trachtet, welches sich in nach Erfahrungszeiten ansteigenden Gehältern aus-
drückt. Ausgangspunkt des Vergleichs sind dabei ledige kinderlose BeamtIn-
nen158 und die von ihnen im Laufe Ihrer Dienstkarriere in den Besoldungsgrup-
pen A5 und A9 erzielten Brutto-Jahreseinkommen. Dem gegenüber gestellt 
werden BeamtInnen in der jeweiligen Eingangsstufe, allerdings zu verschiede-
nen Stufen des Familienzuschlags. Konkret sollen die Fragen beantwortet wer-
den, ob und wie viele Erfahrungsstufen durch Familienzuschläge „übersprun-
gen“ werden und wie sich dies umgerechnet in Dienstjahre bzw. Erfahrungs-
zeiten ausdrückt. Anders formuliert könnte man auch von einer Umrechnung 
der familienbezogenen Besoldungsbestandteile in die länderspezifischen 
Maßeinheiten „Erfahrungsstufen“ bzw. „Erfahrungszeiten“ ausgedrückt über 
Dienstjahre sprechen. 

Danach folgt ein Unterkapitel zu dem Verhältnis von Familienzuschlägen 
zum vertikalen Leistungsprinzip, welches sich in nach Besoldungsgruppen ab-
gestuften Gehältern ausdrückt. In einem ersten Schritt wird dabei für Besol-
dungsgruppe A5 zu prüfen sein, inwiefern es durch Erhöhungsbeträge beim 
Familienzuschlag dazu kommen kann, dass BeamtInnen in A5 mehr verdienen 
als BeamtInnen in A6 bei gleicher Stufe des Familienzuschlags. Daraufhin wer-
den für A5 und A9 die Brutto-Jahreseinkommen zu verschiedenen Stufen des 

                                                

157  In Sachsen, Rheinland-Pfalz und Bayern erreicht man nach dem 26., in Hamburg nach 
dem 28. Dienstjahr die Endstufe in A9. 

158  Der Begriff „Ledige“ wird im Folgenden der Einfachheit halber synonym für ledige 
Kinderlose genutzt. 
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Familienzuschlags mit den Einkommen lediger BeamtInnen in darüberliegen-
den Besoldungsgruppen verglichen, um eine Aussage darüber treffen zu kön-
nen, wie viele höhere Besoldungsgruppen durch Heirat bzw. Kinder „über-
sprungen“ werden können. Neben Querschnittsbetrachtungen für Eingangs- 
und Endstufen werden zudem wieder standardisierte Karriereverläufe in den 
verschiedenen Besoldungsgruppen betrachtet, um zu zeigen, in wie vielen 
Dienstjahren durch Familienzuschläge höhere Besoldungsgruppen übertrof-
fen werden können. 

Nach den länderzentrierten Fallstudien werden die jeweiligen Ergebnisse 
nochmal in vergleichender Perspektive betrachtet, um Länderunterschiede 
für die Besoldungsgruppen A5 und A9 herauszuarbeiten. In diesem Teil wird 
auch ein Vergleich über Zeit eingearbeitet, indem die Besoldungsdaten für das 
Jahr 2002 dargestellt werden159. Dadurch lässt sich einschätzen, wie sich die 
Wirkung der familienbezogenen Besoldungsbestandteile in den vergangenen 
15 Jahren entwickelt hat. 

Die nachfolgenden Analysen beziehen sich hauptsächlich auf Brutto-Ein-
kommen. Für das Hauptanliegen der Arbeit - das Aufzeigen eines Spannungs-
verhältnisses von Alimentations- und Leistungsprinzip anhand familienbezo-
gener Besoldungsbestandteilen - ist dies sicherlich ausreichend. Dennoch wä-
ren Netto-Einkommen wünschenswert, da auch das Bundesverfassungsge-
richt in seiner Rechtsprechung zum Alimentationsprinzip in der Regel auf Net-
tobezüge abzielt. So zum Beispiel bei der Rechtsprechung zu kinderreichen 
Beamtenfamilien oder im Hinblick auf das Abstandsgebot zum sozialhilfe-
rechtlichen Existenzminimum. Bei ledigen, verheirateten sowie verheirateten 
Beamtinnen mit Kindern müsste man Unterschiede in der Steuerklasse, beim 
Kindergeld und gegebenenfalls auch bei den privaten Krankenversicherungs-
beiträgen für Kinder berücksichtigen. Zudem zählen Familienzuschläge 
ebenso wie das Grundgehalt zur Besoldung160 und sind dementsprechend zu 
versteuernde Einkünfte, sodass BeamtInnen mit Kindern durchaus in einen 
höheren Grenzsteuersatz fallen können.  

Obwohl methodisch nicht unproblematisch, wird dennoch in manchen 
Vergleichsdiagrammen das steuerrechtliche Kindergeld mit dargestellt, um 

                                                

159  Das Jahr 2002 wurde daher gewählt, da ab 2003 die Jahressonderzahlung für landes-
rechtliche Regelungen offenstand. 2002 war somit, abgesehen von der abgesenkten 
Besoldung in den neuen Bundesländern, das letzte föderal einheitliche Besoldungs-
jahr. 

160  Siehe z.B. § 1 (2) Bundesbesoldungsgesetz. 
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die Summe der familienbezogenen Leistungen vollständiger abzubilden161. Die 
Brutto-Jahreseinkommen übersteigen dabei in keiner der betrachteten Län-
der und Familienkonstellationen die Schwelle, bei denen Kinderfreibeträge 
günstiger wirken als das Kindergeld162. Sämtliche in der empirischen Analyse 
genannten Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2017. Möglicherweise ebenfalls 
eher theoretischer Natur sind Vergleiche in der Eingangsstufe - insbesondere, 
wenn BeamtInnen grundsätzlich nicht mit dem ersten Dienstjahr in der Ein-
gangsstufe von höheren Ämtern einsteigen können, da für diese eine Beför-
derung nötig ist. 
  

                                                

161  Das jährliche Kindergeld betrug 2017 für ein Kind 2.304 €, für zwei Kinder 4.608 €, für 
drei Kinder 6.984 € und für vier Kinder 9.660 €. 

162  Für Ehegatten mit Alleinverdiener lag 2016 die Grenze bei einem Kind bei einem Brut-
tolohn von 74.516 €, bei zwei Kindern bei einem Bruttolohn von 81.764 €. Vgl. Bun-
desministerium der Finanzen 2017, 56. 
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5. Empirische Analyse: Das Spannungsverhältnis in ausgewählten 
Fallstudien 

Nachfolgend werden die vier Fallstudien zu Bayern, Sachsen, Rheinland-Pfalz 
und Hamburg vorgestellt. Deren Reihenfolge drückt dabei kein Ordnungsver-
hältnis aus, mithin soll keines der Länder als Vergleichsmaßstab gelten. Den-
noch wird die erste Fallstudie ausführlicher abgehandelt, da bei den weiteren 
Fallstudien teilweise dieselben Hinweise gelten und die erneute Wiederho-
lung redundant ist. 

5.1 Bayern 

Bayern hat seit der Reföderalisierung des Dienstrechts seine neu gewonnen 
Kompetenzen ausgiebig genutzt und mit dem Gesetz zum Neuen Dienstrecht 
in Bayern vom 5. August 2010163 ein umfassendes Reformpaket verabschiedet, 
welches neben einer Abkehr vom klassischen Laufbahnsystem auch einige 
Neuerungen in der Struktur der Besoldungstabelle mit sich gebracht hat164. 
Besoldungsgruppe A2 wurde abgeschafft und bei den Besoldungsgruppen A3 
bis A7 sowie A12 bis A14 wurden die Eingangsstufen gestrichen, sodass die 
bayerische Besoldungstabelle nur noch elf Stufen aufweist. Bei den Besol-
dungsgruppen A3 bis A6 wurden zudem weitere Stufen mit höheren Beträgen 
angefügt. Für seine Dienstrechtsreform wurde Bayern 2016 mit dem Preis für 
gute Gesetzgebung ausgezeichnet165. 

In Bayern gibt es für Besoldungsgruppe A5 neun Erfahrungsstufen. Bei nor-
malem Stufenaufstieg wird die Endstufe (Erfahrungsstufe 9) im 23. Dienstjahr 
erreicht. In Besoldungsgruppe A9 enden die Erfahrungsstufenaufstiege im 27. 
Dienstjahr bei Erfahrungsstufe 10. Tabelle 2 zeigt überblicksartig die gehalts-
erhöhende Wirkung der Familienbesoldung in Bayern für Eingangs- und End-
stufen der betrachteten Besoldungsgruppen. 
  

                                                

163  BayGVBl., S. 410. 

164  Bayerisches Staatsministerium der Finanzen 2010, 26 f. 

165  Kluth 2016. 
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Tab. 2: Quick Facts - Familienbesoldung in Bayern 2017 
  A5 A9 

Eingangs-/ Endstufe ES 1/ ES 9 ES 1/ ES 10 

Erreichen der Endstufe  23. Dienstjahr 27. Dienstjahr 

Prozentuale Gehaltssteigerung 
durch Familienbesoldung 

Eingangsstufe Endstufe Eingangsstufe Endstufe 

- verheiratet 5,69% 4,78% 5,04% 3,94% 

- verheiratet, ein Kind 11,14% 9,35% 9,43% 7,37% 

- verheiratet, zwei Kinder 17,08% 14,34% 13,82% 10,80% 

- verheiratet, drei Kinder 33,75% 28,34% 27,27% 21,30% 

- verheiratet, vier Kinder 50,40% 42,32% 40,72% 31,80% 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis der Brutto-Jahreseinkommen 2017. 

5.1.1 Horizontale Betrachtung: Familienbezogene Besoldungsbestandteile 
und Erfahrungsstufenaufstiege 

Bei der horizontalen Betrachtung werden die Gehaltserhöhungen durch fami-
lienbezogene Besoldungsbestandteile den Gehaltserhöhungen durch Erfah-
rungsaufstiege gegenübergestellt. Ausgangslage für Bayern in Besoldungs-
gruppe A5 ist ein Grundgehalt ohne Familienzuschläge in Höhe von 28.299 € 
in der Eingangsstufe. In der im 23. Dienstjahr erreichten Endstufe beträgt das 
Grundgehalt 33.703 €. Die Differenz von 5.404 € entspricht einem prozentua-
len Unterschied von 19,1%.   

Abbildung 4 stellt den Vergleich von Familienbesoldung und Erfahrungs-
stufenaufstiegen für Besoldungsgruppe A5 in Bayern dar. Die Säulen entspre-
chen dabei den Brutto-Jahreseinkommen von BeamtInnen in der Eingangs-
stufe zu verschiedenen Familienkonstellationen. Bei Kindern wurde nachricht-
lich zusätzlich das jährliche Kindergeld oben angefügt. Die horizontalen Linien 
bilden den Vergleichsmaßstab und entsprechen den Brutto-Jahreseinkommen 
von Ledigen ohne Familienzuschläge zu den neun verschiedenen Erfahrungs-
stufen in A5. 
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Quelle: Eigene Berechnungen. Basis: Jahresbruttoeinkommen 2017. 

Verheiratete BeamtInnen in der Eingangsstufe verdienen - unabhängig von ih-
rer noch nicht vorhandenen Berufserfahrung - bereits 219 € im Jahr mehr, als 
ledige KollegInnen in Erfahrungsstufe 3. Verheiratete mit einem Kind ohne Be-
rufserfahrung erhalten ein um 450 € höheres Brutto-Jahreseinkommen als Le-
dige in Erfahrungsstufe 5. Das Einstiegsgehalt von Verheirateten mit zwei Kin-
dern wird von ledigen KollegInnen erst mit dem Erreichen der Endstufe im 23. 
Dienstjahr erreicht und um 570 € im Jahr übertroffen. Das Brutto-Jahresein-
kommen von verheirateten BerufsanfängerInnen mit drei oder mehr Kindern 
wird von Ledigen während ihrer gesamten Dienstkarriere in A5 nicht erreicht. 
Gegenüber Verheirateten mit drei Kindern in der Eingangsstufe besteht für 
Ledige in der Endstufe ein Gehaltsrückstand von 4.147 € brutto, gegenüber 
Verheirateten mit vier Kindern 8.860 € im Jahr. Würde man das Kindergeld be-
rücksichtigen, so würde bereits Heirat plus ein Kind dafür ausreichen, sämtli-
che Einkommenszuwächse durch Erfahrungsaufstiege von Ledigen zu über-
springen. Die Summe aus Familienbesoldung und Kindergeld für das erste Kind 
übersteigt das Endstufengehalt von Ledigen dabei um knapp 50 €. 

Neben der Gegenüberstellung mit Erfahrungsstufen, lassen sich die Gehalts-
erhöhungen durch Familienzuschläge auch direkt in „übersprungene“ Dienst-
jahre übersetzen, indem man die Dienstkarriere lediger BeamtInnen über die 

Abb. 4: Verhältnis von Erfahrungsstufenaufstiegen und familienbezogener Be-
soldung (Bayern, A5) 
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Erfahrungsstufen hinweg abbildet und sie mit den Jahreseinkommen von Be-
rufsanfängerInnen in der Eingangsstufe zu verschiedenen Stufen des Famili-
enzuschlags kontrastiert. 

Quelle: Eigene Berechnungen. Basis: Jahresbruttoeinkommen 2017. 

In Abb. 5 lässt sich ablesen, wie viele Dienstjahre durch familienbezogene Be-
soldung übersprungen werden können. Das Brutto-Jahreseinkommen eines 
kinderlosen Verheirateten wird von Ledigen erst im 7. Dienstjahr erreicht, das 
von Verheirateten mit einem Kind erst in Dienstjahr 13. Erst mit dem Erreichen 
der Endstufe, das heißt im 23. Dienstjahr, wird das Brutto-Jahreseinkommen 
von Verheirateten mit zwei Kindern übertroffen. Anders ausgedrückt: Berufs-
einsteigerInnen „sparen“ durch Heirat sechs Dienstjahre Erfahrungszeit, da sie 
bereits im ersten Dienstjahr durch den Verheiraten-Zuschlag mehr verdienen 
als Ledige in Erfahrungsstufe 3. Heirat und ein erstes Kind zahlen sich monetär 
nach dieser Betrachtungsweise mehr aus als zwölf Dienstjahre, da Ledige das-
selbe Einkommen erst in Dienstjahr 13 erreichen. Ein zweites Kind würde dem-
entsprechend 22 Dienstjahre Erfahrungszeit einbringen. Der Einkommens-
rückstand von Ledigen gegenüber Verheirateten mit drei bzw. mehr Kindern 
kann durch Erfahrung im gesamten Berufsleben nicht erreicht werden. 

Abb. 5: Gegenüberstellung des Jahreseinkommensverlaufs von Ledigen nach 
Erfahrungszeiten und familienbezogenem Jahreseinkommen in der Eingangs-
stufe (Bayern, A5) 
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In Besoldungsgruppe A9 wirken sich Familienzuschläge, wie erwartet, we-
niger stark aus. Während die Höhe der familienbezogenen Leistungen abge-
sehen von Erhöhungsbeträgen beim Kinderzuschlag ähnlich hoch bleibt, stei-
gen die Abstände zwischen den Erfahrungsstufen bzw. zwischen Eingangs- 
und Endstufe. Während in Besoldungsgruppe A5 eine Einkommensdifferenz 
zwischen End- und Eingangsstufe von knapp 5.400 € (19,1%) besteht, beträgt 
die Differenz in A9 circa 9.400 €, was einem prozentualen Unterschied von 
28% entspricht. Allerdings ist auch die Dauer bis zum Erreichen der Endstufe 
höher: Erfahrungsstufe 10 wird bei normalen Stufenaufstiegen im 27. Dienst-
jahr erreicht. 

Abb. 6: Verhältnis von Erfahrungsstufenaufstiegen und familienbezogener Be-
soldung (Bayern, A9) 

 

Quelle: Eigene Berechnungen. Basis: Jahresbruttoeinkommen 2017. 

Das Brutto-Jahreseinkommen von verheirateten BeamtInnen in der Eingangs-
stufe ist um 907 € höher als das Einkommen von Ledigen ohne Kinder in Er-
fahrungsstufe 2. Erfahrungsstufe 3 wird jedoch um 370 € unterschritten. Diese 
wird überschritten, wenn man Verheirateten-Zuschlag und Zuschlag für ein 
Kind erhält: Bei dieser Familienkonstellation liegt das Brutto-Jahreseinkom-
men der BeamtInnen in A9 1.102 € im Jahr über dem von Ledigen in Erfah-
rungsstufe 3. Das Brutto-Jahreseinkommen von Ledigen in Erfahrungsstufe 4 
wird allerdings um 174 € im Jahr verfehlt. Mit Kind 2 verdienen Berufseinstei-
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gerInnen brutto knapp 20 € mehr als Ledige in Erfahrungsstufe 5. Das Einkom-
men von Verheirateten mit drei Kindern wird von Ledigen in der Endstufe (Er-
fahrungsstufe 10) übertroffen.  

Bei Berücksichtigung des Kindergelds würden Ledige in der Endstufe ein 
um knapp 150 € höheres Jahreseinkommen erzielen als Verheiratete mit zwei 
Kindern in der Eingangsstufe. Verheiratete mit einem Kind würden mit Kinder-
geld Erfahrungsstufe 5 von Ledigen übertreffen. Verheiratete mit drei und vier 
Kindern würden das Brutto-Jahreseinkommen von Ledigen in der Endstufe 
von A9 deutlich übersteigen 

Betrachtet man wiederum den Einkommensverlauf von kinderlosen Ledi-
gen und die durch Familienzuschläge übersprungen Dienstjahre, dann müssen 
Ledige fünf Jahre arbeiten, um das Niveau von verheirateten Beurfseinsteige-
rInnen zu erreichen. Der Einkommensnachteil gegenüber Verheirateten mit 
einem Kind wird nach sieben Jahren eingeholt, gegenüber Verheirateten mit 
zwei Kindern nach 13 Jahren. Erst im 27. Dienstjahr, dem Jahr des Erreichens 
der Endstufe, erhalten Ledige ein Jahreseinkommen, welches kinderreiche Fa-
milien mit drei Kindern bereits in der Eingangsstufe erhalten. Oder anders aus-
gedrückt: Eine Ehe mit drei Kindern ist mehr wert als 26 Dienstjahre Berufser-
fahrung. 
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Quelle: Eigene Berechnungen. Basis: Jahresbruttoeinkommen 2017. 

5.1.2 Vertikale Betrachtung: Familienbezogene Besoldungsbestandteile und 
höhere Besoldungsgruppen 

Bei der vertikalen Betrachtung steht die Frage im Vordergrund, ob und wie 
sehr durch Familienzuschläge die Einkommen höherer Besoldungsgruppen 
übertroffen werden. Bei der Analyse der Besoldungsgruppe A5 stellt sich zu-
sätzlich die Frage, ob bei gleichem Familienstand BeamtInnen in A6 von A5 
übertroffen werden. Dadurch, dass BeamtInnen in A5 im Gegensatz zu A6 zu-
sätzlich zum normalen kinderbezogenen Familienzuschlag Erhöhungsbeträge 
für Kinder erhalten, kommt es zu einer Einebnung der Abstände bei steigender 
Kinderzahl. Für Bayern hat dies zur Folge, dass verheiratete BeamtInnen mit 
vier Kindern166 in A5 in der Eingangsstufe ein höheres Brutto-Jahreseinkom-

                                                

166  Ein Vergleich mit mehr als vier Kindern wurde nicht angestellt. Das Problem wird mit 
höherer Kinderzahl größer, gleichzeitig dürfte aber auch die praktische Relevanz sol-
cher Konstellationen sinken. 

Abb. 7: Gegenüberstellung des Jahreseinkommensverlaufs von Ledigen nach 
Erfahrungszeiten und familienbezogenem Jahreseinkommen in der Eingangs-
stufe (Bayern, A9) 
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men erzielen als BeamtInnen derselben Familienkonstellation in A6. Der Ein-
kommensvorsprung von A5 gegenüber A6 ist mit knapp 3 € marginal und be-
steht auch nur in den ersten beiden Dienstjahren in Erfahrungsstufe 1. Den-
noch wird der Einkommensvorsprung der höheren Besoldungsgruppe bei ho-
hen Kinderzahlen erheblich eingeebnet: Beim Vergleich der Einkommen von 
Verheirateten mit drei Kindern ergeben sich für die ersten sechs Dienstjahre, 
die den Erfahrungsstufen 1 bis 3 entsprechen, Abstände von weniger als ei-
nem Prozent167. Beim Vergleich von verheirateten BeamtInnen mit vier Kin-
dern beträgt der Gehaltsvorsprung von A6 erst mit Erreichen der Endstufe 
wieder mehr als ein Prozent. 

Quelle: Eigene Berechnungen. 

In der weiteren Betrachtung werden ledige BeamtInnen ohne Kinder in höhe-
ren Besoldungsgruppen mit Besoldungsgruppe A5 zu verschiedenen Stufen 
des Familienzuschlags verglichen. Die Auswirkungen hängen dabei sehr stark 
von der jeweiligen Erfahrungsstufe ab, da die Abstände zwischen den Besol-
dungsgruppen in den unteren Erfahrungsstufen deutlich geringer sind als in 
den höheren. Der Abstand von A6 gegenüber A5 beträgt für Bayern beim 
Grundgehalt ohne Familienzuschläge im Jahr knapp 700 € (A7 gegenüber A5: 
1.700 €; A8 gegenüber A5: 2.650 €). In der jeweiligen Endstufe ist der Abstand 

                                                

167  Vgl. Datentabelle 9 im Anhang. 

Abb. 8: Jahreseinkommen von A5 und A6 bei verschiedenen Familienkonstel-
lationen, Eingangsstufe (Bayern) 
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absolut fast doppelt so groß: Ledige in A6 verdienen im Jahr etwas mehr als 
1.200 € mehr als A5 (A7 gegenüber A5: ca. 3.000 €; A8 gegenüber A5: ca. 
6.000 €). 

Abbildung 9 zeigt als Säulen die Brutto-Jahreseinkommen der Besoldungs-
gruppe A5 zu verschiedenen Familienkonstellationen in der Eingangsstufe. Im 
Falle von Kindern wird wiederum das Kindergeld aufgeschlagen. Als Ver-
gleichsmaßstab sind die Brutto-Jahreseinkommen von ledigen, kinderlosen 
BeamtInnen in darüberliegenden Besoldungsgruppen in der jeweiligen Ein-
gangsstufe als horizontale Linien dargestellt.  

Quelle: Eigene Berechnungen. 

Die geringen Abstände zwischen den Besoldungsgruppen führen dazu, dass 
Verheiratete in A5 im Jahr 918 € mehr verdienen als Ledige in A6. Das Brutto-
Jahreseinkommen von Ledigen in A7 wird dabei nur um 91 € unterschritten. 
Verheiratete mit einem Kind übertreffen in der Eingangsstufe das Brutto-Jah-
reseinkommen eines Ledigen in A8 um knapp 500 €. Durch das zweite Kind 
überspringt man keine weitere Stufe, da der Sprung von A8 zu A9 relativ groß 
ist. Darin äußert sich die Grenze der klassischen Laufbahngruppen des mittle-
ren und gehobenen Dienst. Allerdings beträgt der Vorsprung von Verheirate-
ten mit zwei Kindern in A5 brutto 2.185 € gegenüber den Ledigen in A8. Der 
große Gehaltssprung durch Familienzuschläge für das dritte Kind führt dazu, 

Abb. 9: Vergleich A5 in verschiedenen Familienkonstellationen zu höheren 
Besoldungsgruppen, Eingangsstufe (Bayern) 
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dass die Eingangsgehälter von A9 um 4.330 € und A10 um 2.070 € übertroffen 
werden. Bei vier Kindern wird das Einstiegsgehalt von Ledigen in Besoldungs-
gruppe A11 um fast 2.000 € im Jahr überschritten.  

Preist man das Kindergeld ein, so wird bereits von Verheiraten mit zwei 
Kindern ein höheres Einkommen erzielt als in A10 ohne Familienzuschläge. 
Beim dritten Kind wird das Einstiegsgrundgehalt von A12 knapp um 300 € un-
terschritten, beim vierten Kind das von A13.  

Die Auswirkungen fallen in der Endstufe weniger drastisch aus: Verheira-
tete in A5 verdienen jedoch nach wie vor mehr als Ledige in A6. Mit 389 € ist 
der jährliche Vorsprung jedoch deutlich geringer als in der Eingangsstufe. Das 
Brutto-Jahreseinkommen von Ledigen in A8 wird von verheirateten BeamtIn-
nen mit einem oder zwei Kindern in A5 allerdings nicht mehr überschritten. 
Mit einem Kind verdienen Verheiratete allerdings jährlich 189 € mehr als le-
dige BeamtInnen in der Endstufe von A7, mit zwei Kindern steigert sich dieser 
Gehaltsvorsprung auf 1.870 € im Jahr. Verheiratete mit drei Kindern in A5 ver-
dienen in der Endstufe brutto 335 € mehr als Ledige in A9, mit vier Kindern 
131 € mehr als A10.  

Unter Berücksichtigung des Kindergelds wird bei vier Kindern das Einkom-
men von Ledigen in A11 überstiegen, bei drei Kindern das von Ledigen in A10. 
Bei zwei Kindern wird knapp das Endgrundgehalt von A9 übertroffen. 

Quelle: Eigene Berechnungen. 

Abb. 10: Vergleich A5 in verschiedenen Familienkonstellationen zu höheren Be-
soldungsgruppen, Endstufe (Bayern) 
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Neben den Vergleichen von Eingangs- und Endstufe, kann man zudem die Aus-
wirkungen in verschiedenen Dienstjahren nach typischen Erfahrungskarrieren 
betrachten168. Verheiratete in A5 verdienen über ihre gesamte Dienstkarriere 
hinweg mehr als Ledige in A6 im jeweils selben Dienstjahr. Verheiratete mit 
einem Kind übertreffen brutto in den ersten vier Dienstjahren Ledige in A8, ab 
dem fünften Dienstjahr Ledige in A7169. Für Verheiratete mit zwei Kindern gilt 
dasselbe bis zum 12. Dienstjahr. Verheiratete mit drei Kindern verdienen in 
den ersten sechs Dienstjahren mehr als Ledige in A10, ab dem 7. Dienstjahr 
übertreffen sie lediglich ledige BeamtInnen im selben Dienstjahr in A9. Ledige 
in Besoldungsgruppe A11 werden in fünf Dienstjahren von Verheirateten mit 
vier Kindern in A5 übertroffen. In den weiteren Dienstjahren sind die Brutto-
Jahreseinkommen höher als A10. 

Für Besoldungsgruppe A9 gilt teilweise dasselbe wie für A5. In den unteren 
Erfahrungsstufen wirken Familienzuschläge stärker aus als in den höheren. Al-
lerdings sind die Möglichkeiten, höhere Besoldungsgruppen aufgrund fami-
lienbezogener Besoldung zu überspringen, deutlich geringer. Dies liegt an den 
größeren Abständen zwischen den Besoldungsgruppen und an den geringeren 
Kinderzuschlägen durch die nicht gewährten Erhöhungsbeträge für die Besol-
dungsgruppen A6 und höher. In der Eingangsstufe beträgt der Gehaltsvor-
sprung von A10 gegenüber A9 beim Brutto-Jahreseinkommen ohne Familien-
zuschläge 2.260 €, von A11 gegenüber A9 knapp über 7.000 €. In der Endstufe 
steigern sich die genannten Abstände auf knapp 5.000 € bei A10 und über 
10.000 € bei A11. 

                                                

168  Vgl. Datentabelle 10 im Anhang. 

169  Betrachtet wurden die Dienstjahre 1 bis 30 bei normalen Dienstkarrieren, d.h. nor-
malen Stufenaufstiegen. Die Berechnung ist dabei eher theoretischer Natur, da der 
kinderbezogene Teil des Familienzuschlags nicht dauerhaft gezahlt wird, sondern an 
die Auszahlung des Kindergelds gekoppelt ist. Die Analyse dient eher dem Einkom-
mensvergleich in den jeweils gleichen Dienstjahren. 
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Quelle: Eigene Berechnungen. 

Der Verheirateten-Zuschlag führt in Besoldungsgruppe A9 bereits in der Ein-
gangsstufe nicht mehr dazu, dass Ledige in höheren Besoldungsgruppen über-
troffen werden. In der Eingangsstufe verdienen Ledige in A10 im Jahr knapp 
570 € mehr als Verheiratete in A9. Ledige in A10 werden von Verheirateten 
mit einem Kind um brutto 903 € übersprungen. A11 wird erst von Verheirate-
ten mit drei Kindern übertroffen - um 2.083 €. Das Gehalt von Ledigen in A12 
hingegen wird von Verheirateten mit vier Kindern um 2.028 € im Jahr über-
sprungen. 

Unter Beachtung des Kindergelds würden bereits Verheiratete mit zwei 
Kindern die Eingangsgehälter von Ledigen in Besoldungsgruppe A11 übertref-
fen. Verheiratete mit drei Kindern kommen mit kinderbezogenen Leistungen 
auf ein höheres Einkommen als A12. Die Eingangsgehälter von Ledigen in A13 
und A14 werden unter Berücksichtigung des Kindergelds von verheirateten 
BeamtInnen mit vier Kindern in A9 übersprungen. 

Stellt man denselben Vergleich für die jeweiligen Einkommen in den End-
stufen an, dann werden durch Familienzuschläge erst ab dem dritten Kind hö-
here Besoldungsgruppen übersprungen. Verheiratete mit zwei Kindern in A9 

Abb. 11: Vergleich A9 in verschiedenen Familienkonstellationen zu höheren 
Besoldungsgruppen, Eingangsstufe (Bayern) 
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bleiben beim Jahres-Bruttoeinkommen 283 € hinter dem Einkommen von Le-
digen in der Endstufe von A10 zurück. Die Endstufe von A11 wird erst von Ver-
heirateten mit vier Kindern um 3.463 € übersprungen.  

Rechnet man wiederum das Kindergeld mit ein, so übertreffen bereits Ver-
heiratete mit einem Kind das Brutto-Jahreseinkommen von A10 um circa 
550 €. Verheiratete mit drei Kindern übertreffen bei dieser Betrachtung das 
Einkommen von Ledigen in A12, mit vier Kindern das von Ledigen in A13. 

Quelle: Eigene Berechnungen. 

Abschließend lässt sich wiederum der Karriereverlauf nach den vorgesehenen 
Erfahrungsstufen abgleichen170. Verheiratete mit einem Kind in A9 verdienen 
in den ersten sechs Dienstjahren mehr als ledige KollegInnen in A10 im jeweils 
selben Dienstjahr. Für Verheiratete mit zwei Kindern gilt dies bis zum 22. 
Dienstjahr. Aufgrund der unterschiedlichen Erfahrungszeiten von A9 und den 
höheren Besoldungsgruppen ab A11171 wechseln sich bei Verheirateten mit 
drei Kindern in A9 Dienstjahre ab, in denen sie mehr und in denen sie weniger 

                                                

170  Vgl. Datentabelle 11 im Anhang. 

171  A9 und A10 haben Erfahrungsstufe 1 als Eingangsstufe, A11 Erfahrungsstufe 2, A12 
Erfahrungsstufe 3, A13 und A14 Erfahrungsstufe 4. Da nicht alle Erfahrungsstufen die-
selbe Dauer haben, kommt es dazu, dass manche Besoldungsgruppen erst verzögert 
aufsteigen, bzw. Stufenaufstiege zeitversetzt geschehen. 

Abb. 12: Vergleich A9 in verschiedenen Familienkonstellationen zu höheren 
Besoldungsgruppen, Endstufe (Bayern) 
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verdienen als Ledige in A11. In 20 der ersten 30 Dienstjahre verdienen sie da-
bei mehr als A12. Ähnliches gilt für Verheiratete mit vier Kindern, die in den 
ersten 14 Dienstjahren in zwölf Dienstjahren mehr verdienen als Ledige in A12 
mit derselben Diensterfahrung. 

5.2 Sachsen 

Sachsen hat mit dem Sächsischen Dienstrechtsneuordnungsgesetz vom 18. 
Dezember 2013172 auch ein neues Besoldungsgesetz verabschiedet. Die Struk-
tur der Besoldungstabellen blieb dabei unangetastet. Neben der rückwirken-
den Umstellung von Dienstalters- auf Erfahrungsstufen, wurde der Familien-
zuschlag um 30 € je Kind erhöht, was mit verbesserten Anreizen zur Familien-
gründung begründet wurde173. Zudem wurde für die Besoldungsgruppen bis 
A9 eine Strukturzulage in Höhe von 33,90 € je Monat eingeführt174, welche 
aufgrund der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Abstands-
gebot in der Besoldung zum Jahr 2017 wieder abgeschafft wurde. Sachsen 
wurde als Besoldungsgeber wegen Verstößen gegen Art. 33 Abs. 5 GG sowohl 
in der Rechtsprechung zur A-Besoldung 2015175 als auch im Urteil zum besol-
dungsrechtlichen Abstandsgebot 2017176 vom Bundesverfassungsgericht zu 
verfassungskonformen Nachbesserungen verurteilt. 

Sachsen hat die Tabellenstruktur der A-Besoldung seit der Föderalismus-
reform nicht verändert, sodass BeamtInnen in Besoldungsgruppe A5 in Erfah-
rungsstufe 1 einsteigen und Erfahrungsstufe 8 als Endstufe haben. Diese wird 
bei normalem Erfahrungsstufenaufstieg im 18. Dienstjahr erreicht. Bei Besol-
dungsgruppe A9 enden die Erfahrungsstufenaufstiege im 27. Dienstjahr. Der 
Einstieg erfolgt jedoch bereits in der 2. Stufe und endet in Stufe 11. Die erhöh-
ten kindbezogenen Familienzuschläge zeigen sich im Vergleich zu Bayern in 
einer höheren gehaltssteigernden Wirkung der Familienbesoldung. 
  

                                                

172  SächsGVBl. S. 970. 

173  Sächsisches Staatsministerium der Finanzen 2014, 19. 

174  § 45 Sächsisches Besoldungsgesetz a.F. 

175  BVerfGE 140, 240. 

176  BVerfGE 145, 304. 
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Tab. 3: Quick Facts - Familienbesoldung in Sachsen 2017 
  A5 A9 

Eingangs-/ Endstufe ES 1/ ES 8 ES 2/ ES 11 

Erreichen der Endstufe  18. Dienstjahr 27. Dienstjahr 

Prozentuale Gehaltssteigerung 
durch Familienbesoldung 

Eingangsstufe Endstufe Eingangsstufe Endstufe 

- verheiratet 6,01% 5,05% 5,11% 3,96% 

- verheiratet, ein Kind 13,22% 11,12% 10,75% 8,33% 

- verheiratet, zwei Kinder 20,92% 17,59% 16,39% 12,71% 

- verheiratet, drei Kinder 40,03% 33,65% 31,26% 24,24% 

- verheiratet, vier Kinder 59,13% 49,72% 46,14% 35,78% 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis der Brutto-Jahreseinkommen 2017. 

5.2.1 Horizontale Betrachtung: Familienbezogene Besoldungsbestandteile 
und Erfahrungsstufenaufstiege 

In Sachsen beträgt die Differenz der Brutto-Jahreseinkommen zwischen Ein-
gangs- und Endstufe bei Betrachtung der Grundgehälter ohne Familienzu-
schläge in Besoldungsgruppe A5 4.838 €, was einer prozentualen Differenz 
von knapp 19% entspricht. Dieser verhältnismäßig geringen Spanne steht eine 
im Ländervergleich hohe familienbezogene Besoldung entgegen. Das Verhält-
nis von Einkommenssteigerungen durch Erfahrungsstufenaufstiege und fami-
lien-bezogenen Besoldungsbestandteilen in Besoldungsgruppe A5 zeigt Abbil-
dung 13. 



59 

 

Quelle: Eigene Berechnungen. 

Der Verheirateten-Zuschlag steigert das Brutto-Jahreseinkommen um 
1.535 €, wodurch BeamtInnen in der Eingangsstufe das Einkommen von Ledi-
gen in Erfahrungsstufe 3 um fast 20 € übertreffen. Durch das erste Kind kom-
men über Kinderzuschlag und Erhöhungsbetrag für untere Besoldungsgrup-
pen brutto weitere 1.842 € hinzu, was das Jahreseinkommen von BeamtInnen 
in der Eingangsstufe auf 29.914 € steigen lässt. Damit wird fast das Einkom-
men Lediger in Erfahrungsstufe 6 erreicht, welches nur knapp 30 € darüber 
liegt. Für Ledige in A5 unerreichbar ist hingegen das Jahreseinkommen von 
verheirateten BeamtInnen mit zwei Kindern: Dieses beträgt in der Eingangs-
stufe im Jahr brutto 30.878 € und übersteigt damit das Gehalt von Ledigen in 
der Endstufe (30.375 €) um annähernd 500 €. Dieser Gehaltsvorsprung gegen-
über Ledigen in der Endstufe von A5 wächst bei verheirateten Berufsanfänge-
rInnen mit drei Kindern auf 5.383 €, bei solchen mit vier Kindern auf 10.263 € 
pro Jahr an. 

Unter Berücksichtigung des Kindergeldes würden Verheiratete mit vier 
Kindern – ohne Berufserfahrung – annähernd 20.000 € mehr pro Jahr verdie-
nen als Ledige mit der Berufserfahrung von 18 Dienstjahren und mehr. Bei drei 
Kindern würde der Vorsprung noch über 12.000 €, bei zwei Kindern über 

Abb. 13: Verhältnis von Erfahrungsstufenaufstiegen und familienbezogener 
Besoldung (Sachsen, A5) 
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5.000 € betragen. Selbst ein Kind reicht aus, um das Endstufengehalt von Le-
digen zu übertreffen, wenn man das Kindergeld auf das Brutto-Jahreseinkom-
men aufaddiert. 

Wie äußert sich dies in „übersprungenen“ Dienstjahren aufgrund von fa-
milienbezogener Besoldung? Ledige übertreffen erst in Erfahrungsstufe 4 das 
Einkommen von verheirateten BerufseinsteigerInnen, welche bei normalen 
Stufenaufstiegen erst im 7. Dienstjahr erreicht wird. Verheiratete mit einem 
Kind werden in ihrem Brutto-Jahreseinkommen erst in Erfahrungsstufe 6 wie-
der übertroffen. Diese wird im Regelfall im 12. Dienstjahr erreicht. Jedes wei-
tere Kind und die damit einhergehende Erhöhung des Einkommens kann von 
ledigen BeamtInnen durch Erfahrungsstufen nicht mehr eingeholt werden. 
Anders ausgedrückt: Sieben Dienstjahre Erfahrung sind notwendig, um den 
monetären Gehaltsnachteil von Ledigen gegenüber Verheirateten einzuholen. 
Zwölf sind nötig, um ein Kind zu „kompensieren“. Zwei Kinder sind für Ledige 
in A5 hingegen über ihre Berufserfahrung nicht mehr einzuholen. 

Quelle: Eigene Berechnungen. 

Abb. 14: Gegenüberstellung des Jahreseinkommensverlaufs von Ledigen 
nach Erfahrungszeiten und familienbezogenem Jahreseinkommen in der 
Eingangsstufe (Sachsen, A5) 
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In Besoldungsgruppe A9 ist die Spreizung der Jahreseinkommen zwischen Ein-
gangs-177 und Endstufe deutlich größer als in A5. Das Grundgehalt ohne Fami-
lienzuschläge beträgt in der Betrachtung der Brutto-Jahreseinkommen in der 
Endstufe mit 40.714 € über 9.000 € mehr als in der Eingangsstufe, was einer 
prozentualen Differenz von 29% entspricht. Durch den Verheirateten-Zu-
schlag wird eine Erfahrungsstufe übersprungen, sodass BerufseinsteigerInnen 
knapp 840 € mehr verdienen als BeamtInnen in Erfahrungsstufe 3, jedoch 
knapp über 400 € weniger als in Erfahrungsstufe 4.  

Verheiratete mit einem Kind in der Eingangsstufe übertreffen Ledige in Er-
fahrungsstufe 4 deutlich um 1.367 € und Ledige in Einkommensstufe 5 knapp 
um 113 € beim Brutto-Jahreseinkommen. Ein zweites Kind führt lediglich 
dazu, dass eine zusätzliche Erfahrungsstufe erreicht wird: Verheiratete mit 
zwei Kindern in der Eingangsstufe verdienen jährlich brutto knapp 640 € mehr 
als Ledige in Erfahrungsstufe 6. Da die Abstände in den mittleren Erfahrungs-
stufen relativ groß sind, führen Familienzuschläge beim zweiten Kind nicht 
mehr zu den ganz großen Sprüngen. Dies ändert sich bei den hohen kinderbe-
zogenen Zuschlägen ab dem dritten Kind: Mit einem Brutto-Jahreseinkommen 
von 41.445 € bei Verheirateten mit drei Kinder übertreffen BerufsanfängerIn-
nen in A9 ledige KollegInnen in der Endstufe um 713 €. Bei vier Kindern stei-
gert sich dieser Vorsprung auf über 5.400 € jährlich.  
  

                                                

177  Eingangsstufe in A9 ist Erfahrungsstufe 2. 
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Quelle: Eigene Berechnungen. 

Unter Beachtung des Kindergelds würden bereits Verheiratete mit zwei Kin-
dern in der Eingangsstufe mehr verdienen als Ledige in der Endstufe von A9. 
Der Einkommensvorsprung würde im Jahr knapp unter 650 € betragen. Bei 
Familienzuschlägen für das erste Kind einschließlich Kindergeld würde das Jah-
reseinkommen von Ledigen in Erfahrungsstufe 7 um circa 100 € unterschrit-
ten, in Erfahrungsstufe 6 hingegen deutlich überschritten werden. 

Werden die durch Familienzuschläge erhöhten Brutto-Jahreseinkommen 
dem standardmäßigen Karriereverlauf lediger BeamtInnen ohne Kinder ge-
genübergestellt, so müssen Letztere fünf Dienstjahre Erfahrung sammeln, um 
das Jahreseinkommen von verheirateten BerufsanfängerInnen in A9 zu errei-
chen. Zehn Dienstjahre sind notwendig, um die Familienzuschläge für Heirat 
und Kind aufzuholen, 13 Jahre für zwei Kinder. Hinter dem Einkommen von 
verheirateten EinsteigerInnen  ohne Erfahrung bleiben die ledigen BeamtIn-
nen ihre komplette Dienstkarriere in A9 zurück. 

 

Abb. 15: Verhältnis von Erfahrungsstufenaufstiegen und familienbezogener 
Besoldung (Sachsen, A9) 
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Quelle: Eigene Berechnungen. 

5.2.2 Vertikale Betrachtung: Familienbezogene Besoldungsbestandteile und 
höhere Besoldungsgruppen 

Bevor analysiert wird, inwiefern durch familienbezogene Besoldungsbestand-
teile ledige BeamtInnen in höheren Besoldungsgruppen übertroffen werden, 
wird eingangs wieder auf die Problematik der Erhöhungsbeträge eingegangen. 
Betrachtet werden BeamtInnen in den Besoldungsgruppe A5 und A6 bei glei-
chem Familienstand und gleicher Kinderzahl.  

In Sachsen besteht insofern kein Problem mit Erhöhungsbeträgen, als dass 
bei bis zu vier Kindern nie die Situation eintritt, dass BeamtInnen in A6 bei 
gleichem Familienstand weniger verdienen als BeamtInnen in A5. Beim Ver-
gleich von verheirateten BeamtInnen mit vier Kindern beträgt der Abstand der 
Brutto-Jahreseinkommen in den ersten 17 Dienstjahren zwar weniger als ein 
Prozent, Besoldungsgruppe A6 bleibt jedoch minimal ein Vorsprung von jähr-

Abb. 16: Gegenüberstellung des Jahreseinkommensverlaufs von Ledigen 
nach Erfahrungszeiten und familienbezogenem Jahreseinkommen in der 
Eingangsstufe (Sachsen, A9) 
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lich knapp über 70 € (in den Dienstjahren 3 und 4)178. Beim Vergleich Verhei-
rateter mit drei Kindern kommt es in vier Dienstjahren zu einem Gehaltsab-
stand von weniger als einem Prozent, beim Vergleich von Verheirateten mit 
zwei Kindern hingegen nie. Dort wird jedoch der Einkommensvorsprung von 
A6 in den ersten elf Dienstjahren auf unter zwei Prozent eingeebnet. 

Quelle: Eigene Berechnungen. 

Nachdem für A5 und A6 BeamtInnen gleicher familiärer Konstellationen be-
trachtet wurden, befassen sich Abbildung 18 und 19 mit dem Vergleich von 
Ledigen gegenüber Besoldungsgruppe A5 in verschiedenen Konstellationen 
des Familienzuschlags. Bei den Grundgehältern in der Eingangsstufe ergibt 
sich dabei folgende Ausgangslage: Das Brutto-Jahreseinkommen von A5 wird 
von A6 um 806 € überstiegen, von A7 um 1.872 €, von A8 um 3.458 € und von 
A9 und 6.038 €. In der Endstufe beträgt der Vorsprung von A6 gegenüber A5 
1.800 €, der von A7 4.241 €, der von A8 7.240 € und der von A9 10.339 €. 

In der Eingangsstufe führt der Verheirateten-Zuschlag dazu, dass BeamtIn-
nen in A5 das Brutto-Jahreseinkommen von Ledigen in A6 um über 700 € über-
treffen, aber um 337 € hinter den Eingangseinkommen von A7 zurückbleiben. 
Diese werden jedoch um circa 1.500 € übertroffen, wenn Verheiratete in A5 

                                                

178  Vgl. Datentabelle 12 im Anhang. 

Abb. 17: Jahreseinkommen von A5 und A6 bei verschiedenen Familienkons-
tellationen, Eingangsstufe (Sachsen) 
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noch Kinderzuschläge für ein Kind erhalten. Bei einem Kind erreichen Beam-
tInnen in A5 zudem beinahe das Einstiegsgehalt von Ledigen in A8; sie bleiben 
brutto im Jahr um 81 € hinter diesen zurück. Besoldungsgruppe A8 wird beim 
zweiten Kind um 1.884 € übertroffen. Beim dritten Kind werden die Brutto-
Jahreseinkommen von zwei weiteren Besoldungsgruppen eingeholt: Ledige in 
der Eingangsstufe von A9 verdienen jährlich über 4.000 €, Ledige in der Ein-
gangsstufe von A10 knapp 2.000 € weniger als Verheiratete mit drei Kindern 
in A5. Verheiratete mit vier Kindern verdienen in der Eingangsstufe 2.225 € 
mehr als Ledige in der untersten Erfahrungsstufe von A11; hinter A12 bleiben 
die Brutto-Jahreseinkommen jedoch um 461 € zurück. 

Quelle: Eigene Berechnungen. 

Bezieht man das Kindergeld in die Betrachtung mit ein, dann würden Verhei-
ratete in A5 mit vier Kindern sogar die Eingangsstufe in A14 übersteigen, Ver-
heiratete mit drei Kindern die in A12. Bei einem Kind würde das Jahreseinkom-
men knapp hinter dem Einstiegsgehalt von Ledigen in A9 zurückbleiben, bei 
zwei Kindern würden hingegen ledige BerufsanfängerInnen in A10 um knapp 
1.700 € übertroffen werden. 

Beim Vergleich der jeweiligen Endstufen verringert sich der Effekt von Fa-
milienzuschlägen wiederum deutlich, da mit ansteigenden Erfahrungsstufen 
gleichzeitig die Abstände zwischen den Besoldungsgruppen größer werden. In 

Abb. 18: Vergleich A5 in verschiedenen Familienkonstellationen zu höheren 
Besoldungsgruppen, Eingangsstufe (Sachsen) 
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der Endstufe verdienen verheiratete BeamtInnen in A5 im Jahr 265 € weniger 
als Ledige in der Endstufe von A6. Bei einem Kind wird zwar das Brutto-Jahres-
einkommen von A6 überschritten, nicht jedoch das von A7. Ledige in A7 ver-
dienen in der Endstufe 864 € mehr als Verheiratete mit einem Kind in A5. A7 
wird beim Vergleich mit Verheirateten in A5 mit zwei Kindern um 1.100 € 
überschritten. Das Einkommen von ledigen BeamtInnen in A8 unterschreitet 
das von Verheirateten mit drei Kindern in A5 deutlich um annähernd 3.000 €. 
Das Endstufengehalt von A9 wird allerdings knapp um 118 € unterschritten. 
Ähnlich verhält sich der Vergleich bei vier Kindern: Ledige in A9 werden um 
4.762 € übertroffen, Ledige in A10 haben im Jahr jedoch noch einen Brutto-
Vorsprung von 95 €. 

Das Einkommen in der Endstufe von A12 wird unter Berücksichtigung des 
Kindergeldes auch von Verheirateten mit vier Kindern nicht überschritten. Ein-
schließlich Kindergeld werden jedoch BeamtInnen in A7 von Verheiraten mit 
einem Kind in A5 eingeholt. Bei zwei Kindern bleibt das Jahreseinkommen 
noch knapp hinter dem von Ledigen in A9 zurück. Bei drei Kindern wird das 
Einkommen von A10 deutlich überschritten. 

Quelle: Eigene Berechnungen. 

Nach den beiden Querschnittsbetrachtungen von Eingangs- und Endstufe 
stellt sich die Frage, in wie vielen Dienstjahren die „Überschreitungen“ durch 

Abb. 19: Vergleich A5 in verschiedenen Familienkonstellationen zu höheren Be-
soldungsgruppen, Endstufe (Sachsen) 
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Familienzuschläge stattfinden179. Verglichen werden dieselben Dienstjahre bei 
normalen Karriereverläufen in den jeweiligen Besoldungsgruppen. Verheirate 
in A5 überschreiten das Brutto-Jahreseinkommen von Ledigen in A6 bis ein-
schließlich des 20. Dienstjahrs. Das 20. Dienstjahr bildet auch bei den Verhei-
rateten mit einem Kind die Schwelle: bis dahin übertreffen sie die Einkommen 
von A7, danach nur noch die von A6. Verheiratete mit zwei Kindern übertref-
fen die Einkommen von A8 in den ersten zwölf Dienstjahren, sowie in den 
Dienstjahren 15 und 18, was wiederum auf Unterschiede in den Erfahrungs-
zeiten zurückzuführen ist. Verheiratete mit drei Kindern übertreffen das 
Brutto-Jahreseinkommen von A10 in sieben Dienstjahren, ab dem 27. Dienst-
jahr werden nur noch ledige BeamtInnen in A8 im selben Dienstjahr übertrof-
fen. Verheiratete in A5 mit vier Kindern verdienen in den Dienstjahren 1 bis 7 
sowie 9 und 10 mehr als Ledige in A11 mit derselben Diensterfahrung. Wiede-
rum ab dem 27. Dienstjahr werden nur noch Ledige in A9 übertroffen. 

Die Betrachtung der Auswirkungen familienbezogener Besoldung in A9 auf 
das Einkommensgefüge verglichen mit höheren Besoldungsgruppen bringt 
unter anderem das Ergebnis, dass der Verheirateten-Zuschlag nicht mehr dazu 
führt, dass eine Besoldungsgruppe einkommensmäßig überholt werden kann. 
Ledige in A10 verdienen in der Eingangsstufe im Jahr knapp 600 € mehr als 
Verheiratete in A9. Dies liegt an den deutlich größeren Abständen zwischen 
den Besoldungsgruppen bereits bei den Grundgehältern der Eingangsstufe: 
Der Vorsprung von A10 gegenüber A9 beträgt im Jahr 2.221 €, der von A11 
gegenüber A9 bereits 6.838 €.  

In der Eingangsstufe werden ledige BeamtInnen in A10 von verheirateten 
KollegInnen in A9 mit einem Kind um brutto 1.172 € übertroffen, von denen 
mit zwei Kindern um 2.952 €. Bei zwei Kindern bleibt das Brutto-Jahresein-
kommen jedoch immer noch um 1.664 € hinter dem Einkommen von ledigen 
EinsteigerInnen in A11 zurück. Durch das dritte Kind werden in der Eingangs-
stufe hingegen direkt zwei Besoldungsgruppen überstiegen: A 11 um knapp 
über 3.000 € und A12 um fast 350 € in der Jahresbetrachtung. Verheiratete in 
A9 mit vier Kindern verdienen in der Eingangsstufe brutto über 5.000 € mehr 
als Ledige in A12 und 137 € mehr als Ledige in A13. Obwohl die untersten Stu-
fen von A13 und A14 monetär sehr nahe beieinander liegen, wird A14 nicht 
übertroffen.  

                                                

179  Vgl. Datentabelle 13 im Anhang. 
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Quelle: Eigene Berechnungen. 

Die Berücksichtigung des Kindergelds führt bei einem Kind zu keinen Verän-
derungen, da keine weitere Besoldungsgruppe übertroffen wird. Bei zwei Kin-
dern wird unter Einschluss des Kindergelds A12 um knapp 250 € übertroffen. 
Durch Kinderzuschläge plus Kindergeld für drei Kinder werden die Brutto-Jah-
reseinkommen von Ledigen in A13 und A14 übertroffen. Die unterste Erfah-
rungsstufe von A15 wird von Verheirateten mit vier Kindern auch unter Be-
rücksichtigung des Kindergelds hingegen nicht erreicht. 

Bei den Endstufen liegt die Differenz der Grundgehälter von A10 gegen-
über A9 bereits bei 4.857 € im Jahr. Die großen Abstände haben zur Folge, 
dass im Vergleich der Einkommen in den Endstufen brutto maximal Besol-
dungsgruppe A11 durch Familienzuschläge in A9 übertroffen werden: Verhei-
ratete mit vier Kindern verdienen im Jahr 4.587 € mehr als Ledige in der End-
stufe von A11, jedoch 536 € weniger als Ledige in der Endstufe von A12. Das 
Endstufengehalt von Ledigen in A11 wird von Verheiraten mit drei Kindern um 
109 € unterschritten. Besoldungsgruppe A10 wird dementsprechend um über 
5.000 € pro Jahr sehr deutlich von Verheirateten mit drei Kindern übertroffen. 
Ledige in der Endstufe von A10 werden allerdings bereits von Verheiraten mit 
zwei Kindern in A9 um jährlich knapp über 300 € eingeholt. Der Verheirateten-
Zuschlag sowie die Kinderzuschläge für das erste Kind führen hingegen nicht 

Abb. 20: Vergleich A9 in verschiedenen Familienkonstellationen zu höheren 
Besoldungsgruppen, Eingangsstufe (Sachsen) 
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dazu, dass dadurch die Einkommen von höheren Besoldungsgruppen über-
schritten werden. 

Quelle: Eigene Berechnungen. 

Bezieht man allerdings das Kindergeld in den Vergleich mit ein, so werden 
durch das erste Kind Ledige in A10 um knapp 850 € überboten. Bei zwei Kin-
dern schrumpft der Einkommensvorsprung von ledigen BeamtInnen in der 
Endstufe von A11 auf jährlich knapp 200 €. Durch Kindergeld für drei Kinder 
wird ein höheres Einkommen erzielt als A12. Bei vier Kindern wird das Endstu-
fengehalt von Ledigen in A13 übertroffen. 

Bei der Längsschnittbetrachtung über die Karriereverläufe hinweg180 spielt 
der Verheirateten-Zuschlag keine Rolle, da durch diesen zu keiner Zeit eine 
höhere Besoldungsgruppe überholt wird. Verheiratete in A9 mit einem Kind 
verdienen in den ersten neun Dienstjahren mehr als Ledige in A10. Danach 
sind die Abstände zwischen den beiden Besoldungsgruppen größer als der Zu-
wachs durch Familienzuschläge in A9. Für Verheiratete mit zwei Kindern in A9 
gilt für den gesamten Verlauf der ersten 30 Dienstjahre dasselbe: Sie verdie-
nen mehr als Ledige in A10 und weniger als Ledige in A11. Im Falle von drei 
Kindern wird in den ersten beiden Dienstjahren das Einkommen von ledigen 

                                                

180  Vgl. Datentabelle 14 im Anhang. 

Abb. 21: Vergleich A9 in verschiedenen Familienkonstellationen zu höheren Be-
soldungsgruppen, Endstufe (Sachsen) 
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BeamtInnen in A12 übertroffen, bis einschließlich des 28. Dienstjahrs jenes 
von A11 und ab dem 29. Dienstjahr nur noch das von A10. Ähnlich verhält sich 
dies bei vier Kindern: In den ersten beiden Dienstjahren wird sogar ein höhe-
res Einkommen erzielt als Ledige in A13, danach ein höheres als Ledige in A12. 
In den Dienstjahren 25 und 26 sowie ab dem 29. Dienstjahr wird weniger als 
A12 und mehr als A11 verdient. 

5.3 Rheinland-Pfalz 

Rheinland-Pfalz hat mit dem Ersten Dienstrechtsänderungsgesetz zur Verbes-
serung der Haushaltsfinanzierung vom 20. Dezember 2011181 wesentliche 
Neuerungen bei Familienbesoldung und Gestaltung der Tabellenstruktur der 
A-Besoldung vollzogen. Zum 1. Januar 2012 wurde der Verheirateten-Zuschlag 
zugunsten eines erhöhten kinderbezogenen Familienzuschlags auf 60 € ge-
kürzt. Zum 1. Juli 2012 ist Besoldungsgruppe A2 weggefallen, gleichzeitig 
wurde die Zahl der Stufen von A3 und A6 auf zehn Stufen angehoben. Zudem 
wurde für Besoldungsgruppen, die Stufe 12 als Endstufe haben, die Erfah-
rungszeit in Stufe 11 auf fünf Jahre angehoben, was die Besoldungsgruppen 
ab A11 betrifft182. 

In Besoldungsgruppe A5 wird die Endstufe in Rheinland-Pfalz im 25. 
Dienstjahr erreicht, in A9 hingegen erst im 27. Dienstjahr. Dort erfolgt der Ein-
stieg in Erfahrungsstufe 2 und endet in Stufe 11. Bei den prozentualen Ge-
haltszuwächsen durch Familienzuschläge unterscheidet sich Rheinland-Pfalz 
zu den vorangegangen Fallstudien in der Erhöhungswirkung des dort abge-
senkten Verheirateten-Zuschlags. 
  

                                                

181  RP GVBl., S. 430. 

182  Inkrafttreten dieser Regelung bereits zum 1.1.2012. 
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Tab. 4: Quick Facts - Familienbesoldung in Rheinland-Pfalz 2017 
  A5 A9 

Eingangs-/ Endstufe ES 1/ ES 10 ES 2/ ES 11 

Erreichen der Endstufe  25. Dienstjahr 27. Dienstjahr 

Prozentuale Gehaltssteigerung 
durch Familienbesoldung 

Eingangsstufe Endstufe Eingangsstufe Endstufe 

- verheiratet 3,05% 2,47% 2,55% 1,98% 

- verheiratet, ein Kind 11,85% 9,62% 9,70% 7,54% 

- verheiratet, zwei Kinder 21,15% 17,16% 16,86% 13,10% 

- verheiratet, drei Kinder 38,69% 31,39% 30,90% 24,01% 

- verheiratet, vier Kinder 56,23% 45,62% 44,94% 34,92% 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis der Brutto-Jahreseinkommen 2017. 

5.3.1 Horizontale Betrachtung: Familienbezogene Besoldungsbestandteile 
und Erfahrungsstufenaufstiege 

2017 betrug das Brutto-Jahreseinkommen von ledigen kinderlosen BeamtIn-
nen in A5 in der Eingangsstufe 25.669 € und in der im 25. Dienstjahr erreichen 
Endstufe 31.639 €. Dies entspricht einer absoluten Differenz von fast 6.000 € 
oder, prozentual ausgedrückt, 23,3%. Der in Rheinland-Pfalz abgesenkte Ver-
heirateten-Zuschlag bringt jährlich ein zusätzliches Einkommen von 783 €. 
Dieser Wert ist allerdings geringer als der Gehaltszugewinn durch das erste 
Aufsteigen in die nächsthöhere Erfahrungsstufe. Ledige in Erfahrungsstufe 2 
verdienen in Rheinland-Pfalz 44 € mehr als Verheiratete in der Eingangsstufe. 
Der Verheirateten-Zuschlag reicht dementsprechend nicht dafür aus, eine Er-
fahrungsstufe zu „überspringen“. Dies gelingt allerdings beim ersten Kind di-
rekt mehrmals: Verheiratete mit einem Kind in der Eingangsstufe von A5 ver-
dienen fast 300 € mehr als Ledige in Erfahrungsstufe 5. Das Brutto-Jahresein-
kommen von verheirateten BerufseinsteigerInnen mit zwei Kindern in A5 wird 
von Ledigen erst mit Erreichen der 10. Stufe, welche gleichzeitig die Endstufe 
darstellt, erreicht. Verheiratete mit zwei Kindern verdienen in der Eingangs-
stufe knapp über 100 € mehr als Ledige in Stufe 9, erst in der Endstufe über-
treffen die Ledigen das Brutto-Jahreseinkommen Ersterer um 540 €. Das Ein-
kommen, welches verheiratete BeamtInnen mit drei Kindern über Familienzu-
schläge bereits in der Eingangsstufe erreichen, wird von Ledigen in der End-
stufe deutlich unterschritten: Ihr Gehaltsrückstand gegenüber den Berufsein-
steigerInnen beträgt brutto 3.962 € im Jahr.  
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Quelle: Eigene Berechnungen. 

Bezieht man das Kindergeld in die Gegenüberstellung mit ein, so übertreffen 
die Einkommen von Verheirateten mit zwei Kindern in der Eingangsstufe die-
jenigen von Ledigen in der Endstufe von A5 deutlich. Das Einkommen von Ver-
heirateten mit einem Kind übersteigt bei dieser Betrachtung das Brutto-Jah-
reseinkommen von Ledigen in Erfahrungsstufe 9 um etwas mehr als 20 € im 
Jahr.  

Wie sieht das Verhältnis von Familienzuschlägen und Erfahrungsaufstiegen 
in der Längsschnittbetrachtung über eine normale Karriere in A5 aus? Bereits 
im dritten Dienstjahr mit dem Erreichen von Erfahrungsstufe 2 haben Ledige 
den Einkommensvorsprung des Verheiraten-Zuschlags eingeholt. Um den Ge-
haltsrückstand gegenüber Verheirateten mit einem Kind zu „kompensieren“, 
benötigen Ledige elf Dienstjahre Erfahrung: Erst mit dem Erreichen von Stufe 
6 im zwölften Dienstjahr ist der Rückstand aufgeholt. Das Einstiegseinkommen 
von Verheirateten mit zwei Kindern wird von Ledigen erst mit dem Erreichen 
der Endstufe im 25. Dienstjahr erreicht. Wiederum anders ausgedrückt könnte 
man es folgendermaßen formulieren: der Familienzuschlag für Heirat und ein 
Kind entsprechen einer Einkommenserhöhung von fünf Erfahrungsstufen 

Abb. 22: Verhältnis von Erfahrungsstufenaufstiegen und familienbezogener 
Besoldung (Rheinland-Pfalz, A5) 
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oder elf Dienstjahren, der für zwei Kinder einer Erhöhung von neun Erfah-
rungsstufen, für deren Erreichen Ledige 21 Dienstjahre Erfahrung sammeln 
müssen. 

Quelle: Eigene Berechnungen. 

In Besoldungsgruppe A9 betrug das Brutto-Jahreseinkommen von ledigen Be-
amtInnen ohne Kinder 2017 in der Eingangsstufe 30.693 € und in der Endstufe 
39.498 €. BeamtInnen steigen dabei in Stufe 2 ein und enden in Stufe 11 nach 
normalem Karriereverlauf im 27. Dienstjahr. Die Einkommensdifferenz zwi-
schen End- und Eingangsstufe von knapp 8.800 € entspricht dabei einem pro-
zentualen Plus von 28,7%. Im Hinblick auf die Auswirkungen familienbezoge-
ner Besoldung ergibt sich für den Verheirateten-Zuschlag ein außergewöhnli-
ches kontraintuitives Ergebnis. Verheiratete in der Eingangsstufe von A9 ver-
dienen im Jahr brutto 48 € mehr als Ledige in Erfahrungsstufe 3183. Dies ist in-
sofern kontraintuitiv, da man bei höheren Besoldungsgruppen geringere Aus-
wirkungen von Familienzuschlägen erwarten würde. In Rheinland-Pfalz ist al-
lerdings der erste Stufenaufstieg in A5 mehr „wert“ als in A9. Während das 

                                                

183  Was der Stufe des ersten Erfahrungsaufstiegs entspricht. 

Abb. 23: Gegenüberstellung des Jahreseinkommensverlaufs von Ledigen nach  
Erfahrungszeiten und familienbezogenem Jahreseinkommen in der Eingangs-
stufe (Rheinland-Pfalz, A5) 
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Brutto-Jahreseinkommen in A5 beim ersten Stufenaufstieg um 826 € ansteigt, 
steigt er bei A9 lediglich um 735 €. Der Gehaltsanstieg in A9 wird vom jährli-
chen Verheirateten-Zuschlag in Höhe von 783 € übertroffen, während der in 
A5 hingegen unterschritten wird. Dadurch ergibt sich das Ergebnis, dass Be-
amtInnen durch eine Heirat in der Eingangsstufe von A9 eine längere Erfah-
rungszeit „überspringen“ können als in A5. 

Verheiratete in der Eingangsstufe von A5 mit einem Kind übertreffen die 
Einkommen von Ledigen in Erfahrungsstufe 4, bleiben jedoch knapp 150 € hin-
ter den Brutto-Jahreseinkommen von Erfahrungsstufe 5 zurück. Durch ein 
zweites Kind werden Ledige in Erfahrungsstufe 6 in ihrem Einkommen um 
knapp 850 € jährlich übertroffen. In Erfahrungsstufe 7 verdienen Ledige hin-
gegen 343 € mehr. Die Brutto-Jahreseinkommen, die verheiratete BeamtIn-
nen mit drei bzw. vier Kindern bereits in der Eingangsstufe erzielen, werden 
von ledigen BeamtInnen in ihrer gesamten Dienstkarriere in A9 nicht erreicht. 
Gegenüber Verheirateten mit drei Kindern bleiben ihre Endstufengehälter um 
jährlich 678 €, gegenüber denjenigen mit vier Kindern um fast 5.000 € zurück.  

Unter Addition des Kindergelds würden Verheiratete mit einem Kind in der 
Eingangsstufe das Brutto-Jahreseinkommen von Ledigen in Erfahrungsstufe 6 
übertreffen. Das Einkommen von Ledigen unterschreitet zudem über die ge-
samte Dienstkarriere in A9 hinweg das familienbezogene Einkommen von Ver-
heirateten mit zwei Kindern, wenn man das Kindergeld mit in den Vergleich 
einbezieht. 
  



75 

 

Quelle: Eigene Berechnungen. 

Bezogen auf den Karriereverlauf von Ledigen ohne Kinder in Besoldungs-
gruppe A9 ergibt sich folgendes Bild: Um das Brutto-Jahreseinkommen von 
verheirateten BerufsanfängerInnen zu erreichen, sind vier Dienstjahre Erfah-
rungszeit notwendig. Um dasjenige von Verheirateten mit einem Kind zu über-
treffen, sechs Dienstjahre. Nach einer Erfahrung von zwölf Dienstjahren wird 
im 13. Dienstjahr die familienbezogene Besoldung von Verheirateten mit zwei 
Kindern im ersten Dienstjahr erreicht. Das Einkommen von Berufseinsteige-
rInnen mit drei oder mehr Kindern kann selbst mit Erreichen der Endstufe im 
27. Dienstjahr nicht mehr durch Erfahrungsaufstiege eingeholt werden. 
  

Abb. 24: Verhältnis von Erfahrungsstufenaufstiegen und familienbezogener 
Besoldung (Rheinland-Pfalz, A9) 
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Quelle: Eigene Berechnungen. 

5.3.2 Vertikale Betrachtung: Familienbezogene Besoldungsbestandteile und 
höhere Besoldungsgruppen 

Für Besoldungsgruppe A5 wird vorab wieder analysiert, ob es zumindest the-
oretisch möglich ist, dass BeamtInnen in A5 aufgrund von Erhöhungsbeträgen 
beim Kinderzuschlag bei gleicher Familienkonstellation mehr verdienen kön-
nen als BeamtInnen in A6. Betrachtet wird wiederum die Konstellation von 
BeamtInnen mit bis zu vier Kindern. In den jeweiligen Eingangsstufen von A5 
und A6 besteht für das Grundgehalt ohne Familienzuschläge eine Differenz 
von brutto 782 € pro Jahr. Dies entspricht knapp drei Prozent. In Stufe 1 wird 
dieser Abstand durch Familienzuschläge dahingehend eingeebnet, dass er bei 
Verheirateten mit zwei Kindern unter zwei Prozent beträgt, bei drei und vier 
Kindern jeweils unter einem Prozent. Das Einkommen von A6 wird jedoch bei 
der Betrachtung von bis zu vier Kindern von A5 nie überschritten. In Stufe 1 
beträgt der Gehaltsvorsprung von A6 gegenüber A5 bei vier Kindern 143 €, 

Abb. 25: Gegenüberstellung des Jahreseinkommensverlaufs von Ledigen nach 
Erfahrungszeiten und familienbezogenem Jahreseinkommen in der Eingangs-
stufe (RLP, A9) 
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was 0,36% entspricht. Am geringsten ist der Vorsprung in Stufe 2, wo selbiger 
mit 22 € im Jahr beinahe eingeebnet ist.184 

Der Gehaltsvorsprung von A6 gegenüber A5 beträgt bei Verheirateten mit 
zwei Kindern in den ersten 14 Dienstjahren weniger als zwei Prozent. Bei Ver-
heirateten mit drei Kindern wird der Vorsprung in den ersten acht Dienstjah-
ren auf unter ein Prozent eingeebnet, danach bis zum 25. Dienstjahr auf unter 
zwei Prozent. Bei vier Kindern hingegen besteht die ersten 20 Dienstjahre ein 
Gehaltsvorsprung von weniger als einem Prozent. 

Quelle: Eigene Berechnungen. 

Im zweiten Teil der „vertikalen“ Betrachtung von Besoldungsgruppe A5 in 
Rheinland-Pfalz wird analysiert, inwiefern Gehaltserhöhungen durch Famili-
enzuschläge dazu führen, dass die Grundgehälter von ledigen BeamtInnen in 
höheren Besoldungsgruppen einkommensmäßig übertroffen werden. Dabei 
ergeben sich für A5 bei Betrachtung der Grundgehälter folgende Abstände ge-
genüber den höheren Besoldungsgruppen: Der Gehaltsvorsprung von A6 be-
trägt 782 € in der Eingangs- und 1.398 € in der Endstufe. Für A7 beträgt der 
Vorsprung zwischen 1.466 € und 2.365 €, für A8 2.977 € in der Eingangs- und 
5.223 € in der Endstufe. Das Grundgehalt von A9 übersteigt das von A5 in der 
Eingangsstufe um 5.023 € und in der Endstufe um 7.860 €. 

                                                

184  Vgl. Datentabelle 15 im Anhang. 

Abb. 26: Jahreseinkommen von A5 und A6 bei verschiedenen Familienkons-
tellationen, Eingangsstufe (Rheinland-Pfalz) 
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Der Gehaltsvorsprung von A6 in der Eingangsstufe gegenüber A5 ent-
spricht dabei beinahe exakt dem Gehaltsanstieg, der durch den Verheirateten-
Zuschlag realisiert wird. Dies führt dazu, dass Verheiratete in der Eingangs-
stufe von A5 0,34 € im Jahr brutto mehr verdienen als ledige BeamtInnen in 
der ersten Stufe von A6. Verheiratete mit einem Kind übertreffen neben Be-
soldungsgruppe A7 auch Besoldungsgruppe A8 in der Eingangsstufe. Gegen-
über A8 beträgt der Vorsprung im Brutto-Jahreseinkommen 65 €. Beim Ver-
gleich Verheirateter mit zwei Kindern in der Eingangsstufe mit den Einkom-
men Lediger in höheren Besoldungsgruppen wird zusätzlich A9 um jährlich 
knapp über 400 € übersprungen. Drei Kinder führen dazu, dass das Eingangs-
gehalt von Ledigen in A10 um 3.210 € überschritten wird. Bei vier Kindern er-
reichen BerufseinsteigerInnen in A5 ein höheres Brutto-Jahreseinkommen als 
BeamtInnen in den Eingangsstufen von A11 und A12. Gegenüber ersterer be-
trägt der Gehaltsvorsprung jährlich 3.280 €, gegenüber letzterer 758 € pro 
Jahr. 

Quelle: Eigene Berechnungen. 

Unter Berücksichtigung des Kindergelds würde man zu dem Ergebnis kom-
men, dass verheiratete BeamtInnen in der Eingangsstufe von A5 mehr verdie-
nen als Ledige in A9, bei zwei Kindern mehr als Ledige in A10. Bei drei Kindern 
würden die BeamtInnen ihre KollegInnen in der untersten Stufe von A12 deut-
lich übertreffen, bei vier Kindern sogar diejenigen in den Besoldungsgruppen 
A13 und A14. 

Abb. 27: Vergleich A5 in verschiedenen Familienkonstellationen zu höheren 
Besoldungsgruppen, Eingangsstufe (Rheinland-Pfalz) 
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Beim Vergleich der jeweiligen Endstufen spielt der Verheirateten-Zuschlag 
insofern keine Rolle mehr, da er nicht mehr ausreicht, um ledige BeamtInnen 
höherer Besoldungsgruppen zu übertreffen: Ledige in der Endstufe von A6 
verdienen brutto im Jahr 615 € mehr als Verheiratete in A5. Verheiratete mit 
einem Kind übertreffen in der Endstufe jedoch sowohl Ledige in A6 um 1.644 € 
als auch Ledige in A7 um 677 €. Ihr Brutto-Jahreseinkommen bleibt jedoch um 
über 2.000 € hinter dem von Ledigen in der Endstufe von A8 zurück. Das Ein-
kommen von A8 wird allerdings von Verheirateten mit zwei Kindern um jähr-
lich knapp 200 € überholt. Verheiratete mit drei Kindern in der Endstufe von 
A5 erzielen ein um über 2.000 € höheres Brutto-Jahreseinkommen als Ledige 
in der Endstufe von A9. Familienzuschläge für vier Kinder führen dazu, dass 
das Endstufeneinkommen von Ledigen in Besoldungsgruppe A10 mit 2.643 € 
deutlich überschritten wird. Hinter dem Einkommen von A11 bleiben Beam-
tInnen mit vier Kindern allerdings mit 2.266 € ähnlich deutlich zurück. 

Die Endstufengehälter von A11 und A12 werden jedoch von BeamtInnen 
in A5 erreicht, wenn man zu den Familienzuschlägen für vier Kinder noch das 
Kindergeld aufschlägt. Unter dessen Berücksichtigung würden auch Verheira-
tete mit drei Kindern ein um knapp über 200 € höheres Einkommen verzeich-
nen als Ledige in A11. Inklusive Kindergeld würden zudem Verheiratete mit 
einem und zwei Kindern je eine weitere Besoldungsgruppe erreichen. Bei ei-
nem Kind würden BeamtInnen mit Kindergeld Ledige in A8, bei zwei Kindern 
würden BeamtInnen in A5 Ledige in A9 übertreffen. 
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Quelle: Eigene Berechnungen. 

Die Analyse des Verhältnisses von Familienzuschlägen und höheren Besol-
dungsgruppen für A5 endet mit der Karriereverlaufsbetrachtung185. Obwohl 
der Gehaltsvorsprung von Verheirateten in der Eingangsstufe von A5 gegen-
über Ledigen in A6 weniger als einen Euro betrug, bleibt dieser bis ins sechste 
Dienstjahr bestehen. Dies liegt daran, dass in Besoldungsgruppe A5 die ersten 
beiden Stufenaufstiege ein höheres absolutes Gehaltsplus ergeben als in A6. 
Erst ab dem 7. Dienstjahr übertreffen Ledige in A6 das Brutto-Jahreseinkom-
men von Verheiraten in A5. Verheiratete mit einem Kind verdienen in den ers-
ten vier Dienstjahren mehr als Ledige in A7, ab dem 5. Dienstjahr weniger als 
A7, aber mehr als A6. Verheiratete mit zwei Kindern übertreffen die ersten 
vier Dienstjahre die Einkommen von Besoldungsgruppe A9, danach nur noch 
die von A8. Aufgrund unterschiedlicher Erfahrungszeiten für das Erreichen der 
nächsthöheren Stufe übersteigt das Jahreseinkommen von Verheirateten mit 
zwei Kindern im 9. Dienstjahr ein weiteres Mal das von Ledigen in A9. Verhei-
ratete mit drei Kindern übertreffen in den ersten zwölf Dienstjahren sowie im 
15. Dienstjahr das Einkommen von A10, im weiteren Karriereverlauf das von 
A9. Bei vier Kindern übertreffen BeamtInnen in A5 in 14 Dienstjahren das 
Brutto-Jahreseinkommen von A11. 

                                                

185  Vgl. Datentabelle 16 im Anhang. 

Abb. 28: Vergleich A5 in verschiedenen Familienkonstellationen zu höheren 
Besoldungsgruppen, Endstufe (Rheinland-Pfalz) 
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In Besoldungsgruppe A9186 reicht der Verheirateten-Zuschlag in Rheinland-
Pfalz nicht aus, um die Einkommen von Ledigen in höheren Besoldungsgrup-
pen zu übertreffen. Verheiratete mit einem Kind haben in der Eingangsstufe 
jedoch einen Brutto-Gehaltsvorsprung gegenüber den Ledigen in A10 in Höhe 
von 1.281 € im Jahr. Ein zweites Kind führt in der Eingangsstufe hingegen nicht 
dazu, dass eine weitere Besoldungsgruppe im Einkommensvergleich überholt 
wird: Verheiratete mit zwei Kindern in A9 bleiben in der Eingangsstufe um 
954 € hinter dem Brutto-Jahreseinkommen von Ledigen in A11 zurück. Drei 
Kinder führen dann allerdings dazu, dass sowohl die Eingangsgehälter von le-
digen BeamtInnen in A11 um 3.355 € und A12 um 832 € übertroffen werden. 
Bei vier Kindern übersteigt das Brutto-Jahreseinkommen von Verheirateten 
das von Ledigen in der untersten Stufe von A13 um 582 €. Hinter dem Einkom-
men von A14 bleiben Verheiratete mit vier Kindern in A9 jedoch um 62 € zu-
rück. 

Quelle: Eigene Berechnungen. 

Eine Betrachtung unter Einschluss des Kindergelds führt bei einem Kind nicht 
dazu, dass das Brutto-Jahreseinkommen von Ledigen in der Eingangsstufe von 

                                                

186  Grundgehaltsabstände in der Eingangsstufe: A10 ggü. A9 1.697 €, A11 ggü. A9 
6.128 €, A12 ggü. A9 8.652 €; Abstände in den jeweiligen Endstufen: A10 ggü. A9 
3.999 €, A11 ggü. A9 8.839, A12 ggü. A9 13.748 €. 

Abb. 29: Vergleich A9 in verschiedenen Familienkonstellationen zu höheren Be-
soldungsgruppen, Eingangsstufe (Rheinland-Pfalz) 
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A11 überschritten wird. Verheiratete mit zwei Kindern überspringen unter Ad-
dition des Kindergelds jedoch die Eingangsgehälter von A11 und A12. Verhei-
ratete mit drei und vier Kindern kommen mit Kindergeld auf höhere Einkom-
men als ledige BeamtInnen in den Besoldungsgruppen A13 und A14.  

Da die Abstände zwischen den Besoldungsgruppen mit steigender Anzahl 
der Erfahrungsstufen größer werden, verringern sich auch die Auswirkungen 
von Familienzuschlägen. In Rheinland-Pfalz führt dies dazu, dass Verheiratete 
mit einem Kind in der Endstufe knapp über 1.000 € weniger verdienen als Le-
dige in der Endstufe von Besoldungsgruppe A10. Diese wird allerdings von Ver-
heirateten mit zwei Kindern um 1.175 € im Jahr übertroffen. Verheiratete mit 
drei Kindern erzielen in der Endstufe von A9 ein um knapp 5.500 € höheres 
Jahreseinkommen als Ledige in A10 und ein um 644 € höheres als Ledige in 
A11. Verheiratete mit vier Kindern überschreiten das Endstufengehalt von Le-
digen in A12 knapp um 45 €, Ledige in A11 werden hingegen um fast 5.000 € 
überholt.  

Die Betrachtung inklusive Kindergeld führt dazu, dass bei jeder Kinderzahl 
eine weitere Besoldungsgruppe übertroffen wird als bei der Betrachtung ohne 
Kindergeld. Bei einem Kind wird A10, bei zwei Kindern A11, bei drei Kindern 
A12 und bei vier Kindern das Brutto-Jahreseinkommen von ledigen BeamtIn-
nen in der Endstufe von A13 übertroffen. 
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Quelle: Eigene Berechnungen. 

Die Längsschnitts-Betrachtung der Karriereverläufe nach normalen Erfah-
rungsstufenaufstiege bringt für Besoldungsgruppe A9 folgende Ergebnisse187: 
Verheiratete in A9 verdienen die gesamte Dienstkarriere über weniger als Le-
dige in A10. Verheiratete mit zwei Kindern übertreffen in ihrer gesamten 
Dienstkarriere die Brutto-Jahreseinkommen von A10, für Verheiratete mit ei-
nem Kind gilt dies nur für die ersten zwölf Dienstjahre. BeamtInnen in A9 mit 
drei Kindern erzielen in den ersten beiden Dienstjahren sowie im 7. Dienstjahr 
ein höheres Brutto-Jahreseinkommen als Ledige in Besoldungsgruppe A12, 
während den weiteren Dienstjahren verdienen sie mehr als A11. Verheiratete 
mit vier Kindern übertreffen in den ersten beiden Dienstjahren Besoldungs-
gruppe A13, in ihrer weiteren Dienstkarriere BeamtInnen in A12. 

                                                

187  Vgl. Datentabelle 17 im Anhang. 

Abb. 30: Vergleich A9 in verschiedenen Familienkonstellationen zu höheren 
Besoldungsgruppen, Endstufe (Rheinland-Pfalz) 
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5.4 Hamburg 

Hamburg hat mit Artikel 1 des Gesetzes zur Neuregelung des Hamburgischen 
Besoldungs- und Beamtenversorgungsrechts vom 26. Januar 2010188 mit Wir-
kung zum 1. Februar 2010 ein neues Besoldungsgesetz erlassen, das sich bei 
der Tabellenstruktur der A-Besoldung am Dienstrechtsneuordnungsgesetz 
des Bundes orientiert. Die alte Struktur mit zwölf nach dem Besoldungsdienst-
alter aufsteigenden Stufen wurde zugunsten einer Tabelle mit einheitlich acht 
Erfahrungsstufen für jede Besoldungsgruppe aufgegeben. Abweichend von 
der Regelung des Bundes189 hat Hamburg jedoch die Erfahrungszeiten in den 
einzelnen Stufen gestreckt, sodass BeamtInnen drei Jahre in der ersten sowie 
sechs Jahre in der sechsten und siebten Erfahrungsstufe verbleiben190. Ham-
burg ist daher besonders interessant, da es dort im Gegensatz zu den anderen 
Fallstudien eine einheitliche Regelung für jede Besoldungsgruppe gibt. Ein-
heitlich in dem Sinne, dass für jede Besoldungsgruppe die gleichen Eingangs- 
und Endstufen und gleichen Erfahrungszeiten je Stufe gelten. Neben der re-
formierten Besoldungsstruktur ist Hamburgs Sonderzahlungsregel für die vor-
liegende Arbeit von Bedeutung: Das Hamburgische Sonderzahlungsgesetz191 
gewährt keine allgemeine Sonderzahlung mehr, sondern nur noch eine kin-
derbezogene Zahlung in Höhe von 300 € für jedes berücksichtigungsfähige 
Kind. 

In Hamburg erreichen BeamtInnen in allen Besoldungsgruppen einheitlich 
erst im 29. Dienstjahr Erfahrungsstufe 8, welche dort die Endstufe darstellt. 
Auffällig ist verglichen mit den vorangegangenen Fallstudien die verhältnismä-
ßig geringe prozentuale Differenz zwischen der Erhöhungswirkung der Famili-
enzuschläge in Eingangs- und Endstufe, was auf die geringe Differenz zwischen 
End- und Eingangsstufe bei den Grundgehältern zurückzuführen ist. 
  

                                                

188  HmbGVBl., S. 23. 

189  Sowie der übrigen Bundesländer, die auf einheitlich acht Erfahrungsstufen umgestellt 
haben. 

190  Vgl. § 27 (3) HmbBesG. 

191  Hamburgisches Gesetz über die Gewährung einer jährlichen Sonderzahlung vom 
1. November 2011; HmbGVBl, S. 454. 
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Tab. 5: Quick Facts - Familienbesoldung in Hamburg 2017 
  A5 A9 

Eingangs-/ Endstufe ES 1/ ES 8 ES 1/ ES 8 

Erreichen der Endstufe  29. Dienstjahr 29. Dienstjahr 

Prozentuale Gehaltssteigerung 
durch Familienbesoldung 

Eingangsstufe Endstufe Eingangsstufe Endstufe 

- verheiratet 5,67% 4,98% 4,78% 3,84% 

- verheiratet, ein Kind 11,87% 10,43% 9,81% 7,89% 

- verheiratet, zwei Kinder 18,50% 16,27% 14,84% 11,93% 

- verheiratet, drei Kinder 35,30% 31,03% 28,42% 22,86% 

- verheiratet, vier Kinder 52,09% 45,80% 42,00% 33,79% 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis der Brutto-Jahreseinkommen 2017 

5.4.1 Horizontale Betrachtung: Familienbezogene Besoldungsbestandteile 
und Erfahrungsstufenaufstiege 

Besoldungsgruppe A5 in Hamburg weicht, wie bereits in der Fallauswahl be-
schrieben, nicht unerheblich von den Regelungen der anderen Besoldungsge-
ber ab. Einerseits durch die verhältnismäßig lange Dauer von 28 Dienstjahren 
bis zum Erreichen der Endstufe, andererseits durch die geringe Differenz zwi-
schen Eingangs- und Endstufe. Die Grundgehälter ohne Familienzuschläge be-
tragen in der Eingangsstufe 27.234 € und in der Endstufe 30.976 €, wobei die 
Differenz von 3.742 € einem prozentualen Unterschied von lediglich 13,7% 
entspricht. Wie sich unter diesen Voraussetzungen das Verhältnis von Erfah-
rungsstufenaufstiegen mit Einkommenssteigerungen durch Familienzuschläge 
darstellt, wird im Folgenden betrachtet. 

Der Verheirateten-Zuschlag führt in Hamburg für alle Besoldungsgruppen 
einheitlich zu einer Erhöhung des Brutto-Jahreseinkommens von 1.543 €. Für 
Besoldungsgruppe A5 hat dies zur Folge, dass ledige BeamtInnen in den Erfah-
rungsstufen 2 und 3 um jährlich 871 € bzw. um 201 € brutto übertroffen wer-
den. Erst in Erfahrungsstufe 4 übertreffen Ledige das Einkommen ihrer verhei-
rateten KollegInnen in Erfahrungsstufe 1 um 472 €. Verheiratete in der Ein-
gangsstufe mit einem Kind verdienen mehr als Ledige ohne Kinder in Erfah-
rungsstufe 5: jährlich beträgt ihr Gehaltsvorsprung 548 €. Hinter Erfahrungs-
stufe 6 bleiben sie jedoch um 123 € zurück. Die Gehaltserhöhung, die Verhei-
ratete mit zwei Kindern durch Familienzuschläge erhalten, werden von Ledi-
gen durch Erfahrungsstufenaufstiege in A5 nie erreicht. In der Endstufe von 
A5 verdienen Ledige 1.297 € weniger als Verheiratete mit zwei Kindern in Er-
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fahrungsstufe 1. Gegenüber Verheirateten mit drei Kindern beträgt der Rück-
stand brutto 5.870 € im Jahr, gegenüber Verheirateten mit vier Kindern 
10.443 €. 

Quelle: Eigene Berechnungen. 

Die Berücksichtigung von Kindergeld würde in der Betrachtung dazu führen, 
dass bereits Verheiratete mit einem Kind in der Eingangsstufe ein höheres Jah-
reseinkommen erzielen als Ledige mit einer Erfahrung von mehr als 28 Dienst-
jahren. 

Hamburg hat seine Erfahrungszeiten für einen Stufenaufstieg zum Teil aus-
geweitet, auch in den unteren Stufen. In Erfahrungsstufe 1 verbleibt man drei 
Jahre, in Erfahrungsstufe 2 zwei Jahre und in Erfahrungsstufe 3 wiederum drei 
Jahre, sodass BeamtInnen erst im 9. Dienstjahr die vierte Erfahrungsstufe er-
reichen. Durch den Verheirateten-Zuschlag verdienen BeamtInnen in der Ein-
gangsstufe bereits mehr als Ledige in Erfahrungsstufe 3. Um den Gehaltsvor-
sprung von Verheirateten müsste ein Lediger acht Jahre Berufserfahrung sam-
meln.  Um das Brutto-Jahreseinkommen von Verheiraten mit einem Kind ein-
zuholen, müssen ledige BeamtInnen Erfahrungsstufe 6 erreichen. Diese wird 
bei einem normalen Karriereverlauf im 17. Dienstjahr nach 16 Jahren Berufs-
erfahrung erreicht. 

Abb. 31: Verhältnis von Erfahrungsstufenaufstiegen und familienbezogener 
Besoldung (Hamburg, A5) 
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Quelle: Eigene Berechnungen. 

Für Besoldungsgruppe A9 beträgt die prozentuale Differenz zwischen Ein-
gangs- und Endstufe 24,3%. Ab dem 29. Dienstjahr erzielen BeamtInnen ohne 
Familienzuschläge ein Brutto-Jahreseinkommen in Höhe von 40.171 €, was 
7.858 € mehr ist als BeamtInnen in der Eingangsstufe (32.323 €). Durch den 
Verheirateten-Zuschlag lässt sich in Besoldungsgruppe A9 das Einkommen ei-
nes Ledigen in Erfahrungsstufe 2 übertreffen. Verheiratete BeamtInnen in Er-
fahrungsstufe 1 verdienen im Jahr knapp 400 € mehr als Ledige in der zweiten 
Erfahrungsstufe von A9. Durch den Familienzuschlag für das erste Kind zusätz-
lich zum Verheirateten-Zuschlag können BeamtInnen eine weitere Erfah-
rungsstufe „überspringen“: Während Verheiratete ohne Kinder noch 737 € 
hinter dem Brutto-Jahreseinkommen von Ledigen in Erfahrungsstufe 3 zurück-
bleiben, übertreffen sie diese durch den Kinderzuschlag für das erste Kind um 
890 € im Jahr. Ledige in Erfahrungsstufe 4 verdienen im Jahr 279 € mehr als 
Verheiratete mit einem Kind in der Eingangsstufe. Ein zweites Kind führt dazu, 
dass die Brutto-Jahreseinkommen von Ledigen in den Erfahrungsstufen 4 und 
5 übertroffen werden: Erstere deutlich um 1.345 € im Jahr, letztere knapp um 
178 €. Hinter Ledigen in der 6. Erfahrungsstufe bleiben Verheiratete mit zwei 

Abb. 32: Gegenüberstellung des Jahreseinkommensverlaufs von Ledigen nach 
Erfahrungszeiten und familienbezogenem Jahreseinkommen in der Eingangs-
stufe (Hamburg, A5) 
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Kindern hingegen um 936 € zurück. Das Brutto-Jahreseinkommen von verhei-
rateten BerufseinsteigerInnen mit drei oder vier Kindern in der Eingangsstufe 
wird von Ledigen während ihrer Dienstkarriere in A9 nicht erreicht. Der Ge-
haltsvorsprung von Verheirateten mit drei Kindern auf die Endstufengrundge-
hälter der Ledigen in A9 beträgt dabei 1.325 €, der von Verheiraten mit vier 
Kindern 5.714 €. 

Quelle: Eigene Berechnungen. 

Bezieht man das Kindergeld in die Rechnung mit ein, dann reichen bereits die 
kinderbezogenen Leistungen für zwei Kinder aus, um das Grundgehalt der 
Endstufe von Besoldungsgruppe A9 zu übertreffen. Einschließlich Kindergeld 
würden Verheiratete mit zwei Kindern in der Eingangsstufe über 1.500 € im 
Jahr mehr verdienen als Ledige in der Endstufe. Unter Berücksichtigung des 
Kindergelds würden auch Verheiratete mit einem Kind weitere Erfahrungsstu-
fen überspringen: Erfahrungsstufe 5 würden sie übertreffen, hinter dem 
Brutto-Jahreseinkommen in Erfahrungsstufe 6 jedoch um annähernd 200 € 
zurückbleiben. 

Wie lange müssen Ledige arbeiten, um dasselbe Jahreseinkommen zu er-
zielen, welches man zu verschiedenen Familienkonstellationen bereits in der 
Eingangsstufe erreichen könnte? Was bedeuten die durch die Familienbesol-
dung „übersprungenen“ Erfahrungsstufen in konkreten Dienstjahren? Um das 
Jahreseinkommen von Verheirateten in der Eingangsstufe zu übertreffen, 

Abb. 33: Verhältnis von Erfahrungsstufenaufstiegen und familienbezogener 
Besoldung (Hamburg, A9) 
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müssen Ledige Erfahrungsstufe 3 erreichen. Übersetzt in Dienstjahre ent-
spricht dies einer Berufserfahrung von fünf Jahren. Um das Jahreseinkommen 
von Verheirateten mit einem Kind zu übertreffen, ist für Ledige Erfahrungs-
stufe 4 nötig, welche erst im 9. Dienstjahr nach acht Jahren Berufserfahrung 
erreicht wird. Für Erfahrungsstufe 6 hingegen benötigen BeamtInnen in Ham-
burg 16 Jahre Diensterfahrung. In dieser Stufe übertreffen ledige BeamtInnen 
das Einstiegsgehalt von Verheirateten mit zwei Kindern. 

Quelle: Eigene Berechnungen. 

5.4.2 Vertikale Betrachtung: Familienbezogene Besoldungsbestandteile und 
höhere Besoldungsgruppen 

Am Anfang der Analyse des Spannungsverhältnisses zwischen Familienbesol-
dung und Leistungsprinzip im Sinne von nach Besoldungsgruppen gestuften 
Einkommen steht wie bei den bisherigen Fallstudien die theoretische Proble-
matik der Erhöhungsbeträge für Kinder für BeamtInnen in unteren Besol-
dungsgruppen. In Hamburg ist dieses Problem gravierender als in den bisher 
betrachteten Ländern: Das Grundgehalt ohne Familienzuschläge in den Ein-
gangsstufen von A5 und A6 unterscheidet sich lediglich um 417 €, was einem 

Abb. 34: Gegenüberstellung des Jahreseinkommensverlaufs von Ledigen nach 
Erfahrungszeiten und familienbezogenem Jahreseinkommen in der Eingangs-
stufe (Hamburg, A9) 
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Gehaltsvorsprung von knapp 1,5% entspricht. Dieser geringe Abstand zwi-
schen den beiden Besoldungsgruppen führt dazu, dass bereits Verheiratete 
mit drei Kindern in A5 ein höheres Brutto-Jahreseinkommen erzielen als Ver-
heiratete mit drei Kindern in A6. Beim Vergleich von je drei Kindern fällt das 
Einkommen von A5 in der zweiten Erfahrungsstufe allerdings wieder hinter 
das von A6 zurück. Vergleicht man jedoch Verheiratete mit vier Kindern in den 
beiden Besoldungsgruppen, dann übersteigt das Gehalt von BeamtInnen in A5 
in den ersten beiden Erfahrungsstufen das Gehalt ihrer KollegInnen mit glei-
chem Familienstand. Bei Verheiraten mit drei Kindern beträgt der Gehaltsvor-
sprung in der Eingangsstufe unterdessen 13 €, bei vier Kindern 197 € im Jahr. 
Hinzu kommt, dass Hamburg im Gegensatz zu den anderen betrachteten Län-
dern eine dreijährige Dienstzeit in der ersten Stufe vorsieht.192 

Quelle: Eigene Berechnungen 

Neben den Konstellationen, in denen das Jahreseinkommen von A5 das von 
A6 übersteigt, sind diejenigen interessant, in denen der Abstand zwischen den 
beiden Besoldungsgruppen weitgehend eingeebnet wird. In Hamburg beträgt 
zum Beispiel bereits bei Verheirateten mit zwei Kindern der Abstand zwischen 
A5 und A6 in den ersten fünf Dienstjahren weniger als ein Prozent. Beim Ver-
gleich von Verheirateten mit drei Kindern in den Dienstjahren vier bis 16. Bei 

                                                

192  Vgl. Datentabelle 18 im Anhang. 

Abb. 35: Jahreseinkommen von A5 und A6 bei verschiedenen Familienkonstel-
lationen, Eingangsstufe (Hamburg) 
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Verheirateten mit vier Kindern ist der Abstand zwischen A5 und A6 erst ab 
dem 23. Dienstjahr wieder größer als ein Prozent. 

Nach dem Vergleich der Besoldungsgruppen A5 und A6 zu den jeweils sel-
ben Stufen des Familienzuschlags folgt für A5 der Vergleich mit den Ledigen-
Grundgehältern höherer Besoldungsgruppen und den Auswirkungen von Fa-
milienzuschlägen auf das „vertikale“ Besoldungsgefüge. Die Abstände von A5 
zu höheren Besoldungsgruppen in der Eingangsstufe betragen dabei bei den 
Grundgehältern 416 € (A6), 1.463 € (A7), 3.007 € (A8) sowie 5.079 € zu A9. In 
der Endstufe steigen die Abstände auf 1.464 € gegenüber A6, 3.762 € gegen-
über A7, 6.588 € gegenüber A8 und 9.195 € gegenüber dem Endgrundgehalt 
in A9. 

In der Eingangsstufe von A5 reicht der Verheirateten-Zuschlag aus, um das 
Brutto-Jahreseinkommen von Ledigen in A6 und A7 zu übertreffen. Ledige in 
A6 werden dabei um 1.126 € im Jahr übertroffen, Ledige in A7 um 80 €. Ver-
heiratete mit einem Kind überspringen in der Eingangsstufe eine weitere Be-
soldungsgruppe: Das Eingangsgehalt von Ledigen in A8 beträgt jährlich 225 € 
weniger als das von Verheirateten mit einem Kind in A5. Ein zweites Kind führt 
zwar dazu, dass der Gehaltsvorsprung gegenüber EinsteigerInnen in A8 auf 
über 2.000 € jährlich ansteigt, allerdings wird das Eingangsgehalt von ledigen 
BeamtInnen in A9 um 40 € unterschritten. Ein drittes Kind führt für Verheira-
tete in der Eingangsstufe von A5 dazu, dass das Brutto-Jahreseinkommen von 
Ledigen in A10 um 2.374 € übertroffen wird. Bei vier Kindern wird das Einkom-
men von ledigen BeamtInnen in der Eingangsstufe von A11 um 2.385 € über-
schritten. 
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Quelle: Eigene Berechnungen. 

Nimmt man das Kindergeld in die Vergleichsrechnung auf, dann würden ver-
heiratete BerufseinsteigerInnen in A5 mit einem Kind bereits das Brutto-Jah-
reseinkommen von Ledigen in A9 übertreffen. Bei zwei Kindern kämen sie un-
ter Einschluss des Kindergelds auf ein höheres Jahreseinkommen als Ledige in 
Erfahrungsstufe 1 der Besoldungsgruppe A10. Verheiratete mit drei Kindern 
würden bei dieser Betrachtung das Einstiegsgehalt von Ledigen in A12 um 
knapp 300 € jährlich übersteigen. Verheiratete BeamtInnen mit vier Kindern 
in der Eingangsstufe von A5 würden einschließlich Kindergeld sogar mehr Ein-
kommen erzielen, als Ledige in den untersten Stufen von A13 und A14. 

Der Querschnittsvergleich für die Endstufen ergibt für Hamburg unter an-
derem das Ergebnis, dass selbst in Erfahrungsstufe 8 Verheiratete in A5 mehr 
verdienen als Ledige in A6. Diese werden pro Jahr aufgrund des Verheirateten-
Zuschlags um 79 € übertroffen. Verheiratete mit einem Kind bleiben jedoch 
hinter dem Einkommen in der Endstufe von Ledigen in A7 um 530 € pro Jahr 
zurück, übersteigen jedoch das Endstufen-Gehalt von Ledigen in A6 um 
1.768 €. Verheiratete mit zwei Kindern in A5 kommen in der Endstufe hinge-
gen auf ein um 1.278 € höheres Brutto-Jahreseinkommen als ledige BeamtIn-
nen in der Endstufe von A7. Verheiratete in A5 mit drei Kindern erzielen indes 

Abb. 36: Vergleich A5 in verschiedenen Familienkonstellationen zu höheren 
Besoldungsgruppen, Eingangsstufe (Hamburg) 
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ein um 418 € höheres Einkommen als Ledige in A9, Verheiratete mit vier Kin-
dern übertreffen das Einkommen in der Endstufe von Ledigen in A10 um 
477 €.  

Quelle: Eigene Berechnungen. 

Die Betrachtungsweise unter Einschluss des Kindergelds würde bedeuten, 
dass bereits Verheiratete mit einem Kind ein höheres Einkommen erzielen als 
Ledige in der Endstufe von A7. Familienbezogene Leistungen einschließlich 
Kindergeld für zwei Kinder hätten das Ergebnis, dass Ledige in der Endstufe 
von A9 jährlich um knapp 450 € überholt werden. Mit drei Kindern würde man 
in der Endstufe ein höheres Einkommen erzielen als ledige BeamtInnen in A10, 
bei vier Kindern würde man sogar das Brutto-Jahreseinkommen von Ledigen 
in A12 um knapp 300 € übertreffen. 

Neben den Querschnittsbetrachtungen zu Eingangs- und Endstufen kann 
man wiederum längsschnittsartig darauf blicken, wie lange welche Familien-
zuschläge dazu führen, dass die Grundgehälter von Ledigen in höherwertige-
ren Besoldungsgruppen übertroffen werden193. In Hamburg führt der Verhei-
rateten-Zuschlag bei Besoldungsgruppe A5 dazu, dass in den ersten drei 
Dienstjahren die Einkommen von A7 übertroffen werden, danach über die ge-
samte Dienstkarriere die von A6. Verheiratete mit einem Kind verdienen in 

                                                

193  Vgl. Datentabelle 19 im Anhang. 

Abb. 37: Vergleich A5 in verschiedenen Familienkonstellationen zu höheren 
Besoldungsgruppen, Endstufe (Hamburg) 
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den ersten drei Dienstjahren mehr als Ledige in A8, ab dem vierten Dienstjahr 
bis zum 22. mehr als A7 und ab dem 23. Dienstjahr mehr als A6. Bei zwei Kin-
dern werden in den ersten 16 Dienstjahren die Brutto-Jahreseinkommen von 
Ledigen in A8 übertroffen, danach die von A7. Drei Kinder führen bei Verhei-
rateten in A5 dazu, dass in den ersten acht Dienstjahren das Einkommen von 
ledigen BeamtInnen in A10 übertroffen wird. Ab dem 9. Dienstjahr, bzw. ab 
Erfahrungsstufe 4 werden lediglich noch die Einkommen von A9 überstiegen. 
Bei Verheirateten mit vier Kindern in A5 stellt das 9. Dienstjahr, in dem Erfah-
rungsstufe 4 erreicht wird, ebenfalls eine Grenze dar: Bis dahin werden die 
Brutto-Jahreseinkommen von Ledigen in A11 übertroffen, danach nur noch 
diejenigen von A10. 

In Besoldungsgruppe A9194 reicht der Verheiraten-Zuschlag auch in der Ein-
gangsstufe nicht aus, um ein höheres Brutto-Jahreseinkommen zu erzielen als 
Ledige in der darüberliegenden Besoldungsgruppe A10. Ledige in Stufe 1 von 
A10 haben im Jahr einen Gehaltsvorsprung von 616 €. Verheiratete Berufsein-
steigerInnen in A9 mit einem Kind übertreffen das Brutto-Jahreseinkommen 
von Ledigen in der Eingangsstufe von A10 um 1.011 €.  Ein zweites Kind führt 
allerdings nicht dazu, dass eine weitere Besoldungsgruppe „eingeholt“ wird: 
Ledige in der Eingangsstufe von A11 verdienen im Jahr 1.928 € mehr als Ver-
heiratete mit zwei Kindern in A9. Ledige in Stufe 1 von Besoldungsgruppe A10 
werden allerdings um 2.635 € übertroffen. Das Brutto-Jahreseinkommen von 
ledigen BeamtInnen in der untersten Stufe wird allerdings dann von BeamtIn-
nen in A9 übertroffen, wenn sie verheiratet sind und drei Kinder haben. Dann 
übersteigt ihr Einkommen aufgrund der Familienzuschläge das der Ledigen in 
A11 um 2.461 €. Verheiratete mit vier Kindern in der Eingangsstufe von A9 
verdienen indes im Jahr brutto 2.352 € mehr als Ledige in A12.  

Bezieht man das Kindergeld in den Vergleich mit ein, dann übertreffen be-
reits Verheiratete mit zwei Kindern das Brutto-Jahreseinkommen von Ledigen 
in A11. Mit drei Kindern würden verheiratete BeamtInnen in der Eingangs-
stufe von A9 mehr verdienen als Ledige in A12, jedoch um knapp 80 € hinter 
Besoldungsgruppe A13 zurückbleiben. Die Brutto-Jahresgehälter von Ledigen 
in den Besoldungsgruppen A13 und A14 werden deutlich übertroffen, wenn 
man für Verheiratete mit vier Kindern neben den Familienzuschlägen zusätz-
lich das Kindergeld in die Betrachtung mit einbezieht. 

                                                

194  Der Grundgehaltsvorsprung gegenüber A9 beträgt in der Eingangsstufe bei A10 
2.159 €, bei A11 6.722 € und bei A12 11.220 €. In der Endstufe erhöhen sich die Ab-
stände gegenüber A9 auf 4.514 € (A10), 9.434 € (A11) und 14.355 € (A12). 
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Quelle: Eigene Berechnungen. 

Die Auswirkungen von Familienzuschlägen im Hinblick auf die Grundgehälter 
höherer Besoldungsgruppen fallen bei der Analyse der Endstufen deutlich ge-
ringer aus. Der Verheirateten-Zuschlag sowie der Familienzuschlag für das 
erste Kind führen nicht mehr dazu, dass die Brutto-Jahreseinkommen von hö-
heren Besoldungsgruppen übertroffen werden. Ledige in der Endstufe von 
A10 verdienen im Jahr brutto 2.971 € mehr als Verheiratete und 1.343 € mehr 
als Verheiratete mit einem Kind in der Endstufe von A9. Das Endstufen-Ein-
kommen von A10 wird zwar von BeamtInnen in A9 bei Familienzuschlägen für 
zwei Kinder übertroffen, der Gehaltsvorsprung beträgt im Jahr allerdings nur 
280 €. Verheiratete mit drei Kindern in der Endstufe von A9 verdienen mit ei-
nem Differenzbetrag von 4.670 € deutlich mehr als Ledige in der Endstufe von 
A10. Sie bleiben allerdings um knapp 250 € hinter dem Brutto-Jahreseinkom-
men von BeamtInnen in der Endstufe von A11 zurück. Diese werden jedoch 
deutlich übertroffen, wenn für Heirat und vier Kinder Familienzuschläge bezo-
gen werden: In dem Fall beträgt der Gehaltsvorsprung vor Ledigen in A11 
4.138 € im Jahr. Das Endstufen-Einkommen von Ledigen in A12 wird allerdings 
um 783 € pro Jahr unterschritten.  

Addiert man das Kindergeld zu den Brutto-Jahreseinkommen hinzu, dann 
übertreffen Verheiratete mit einem Kind das Einkommen von ledigen Beam-
tInnen in der Endstufe von A10. Verheiratete mit zwei Kindern erzielen ein 

Abb. 38: Vergleich A9 in verschiedenen Familienkonstellationen zu höheren 
Besoldungsgruppen, Eingangsstufe (Hamburg) 
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Einkommen, welches nur noch knapp 30 € hinter dem von Ledigen in A11 zu-
rückliegt. Verheiratete mit drei Kindern verdienen mit Kindergeld mehr als le-
dige BeamtInnen in der Endstufe von A12 und Verheiratete mit vier Kindern 
generieren ein höheres Einkommen als Ledige in den Besoldungsgruppen A12 
und A13. 

Quelle: Eigene Berechnungen. 

Für A9 liefert die Längsschnittbetrachtung195 über die Dienstjahre eines nor-
malen Karriereverlaufs hinweg folgende Ergebnisse: In den ersten drei Erfah-
rungsstufen, das heißt bis einschließlich des achten Dienstjahrs, erzielen Ver-
heiratete mit einem Kind in Besoldungsgruppe A9 ein höheres Brutto-Jahres-
einkommen als Ledige in der jeweils selben Erfahrungsstufe von A10. Ab dem 
neunten Dienstjahr reichen die Familienzuschläge für Heirat und erstes Kind 
nicht mehr, um A10 zu überbieten. Für Verheiratete mit zwei Kindern in Be-
soldungsgruppe A9 gilt für die gesamte Dienstkarriere, dass sie mehr Einkom-
men erzielen als Ledige in A10, aber stets weniger als Ledige in A11. Für Ver-
heiratete mit drei Kindern gilt ähnliches: Familienzuschläge für drei Kinder 
führen fast die gesamte Dienstkarriere zu einem höheren Einkommen als Le-
dige in A12. Erst mit Erreichen der Endstufe verdienen Ledige in A12 wieder 
mehr als BeamtInnen in A9 mit drei Kindern. Die Familienzuschläge für Heirat 

                                                

195  Vgl. Datentabelle 20 im Anhang. 

Abb. 39: Vergleich A9 in verschiedenen Familienkonstellationen zu höheren Be-
soldungsgruppen, Endstufe (Hamburg) 
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und vier Kinder führen bei A9 in den ersten sechs Erfahrungsstufen, die gleich-
bedeutend mit 22 Dienstjahren sind, zu einem höheren Einkommen als A12. 
Ab dem 23. Dienstjahr übertreffen ledige BeamtInnen in A12 das familienbe-
zogene Einkommen von Verheirateten mit vier Kindern in A9.  

5.5 Gegenüberstellung und Vergleich der Länderergebnisse 

Während die Fallstudien beinahe ausschließlich Einzelfallbetrachtungen wa-
ren, ohne gegenseitig Bezug zueinander zu nehmen, soll im vorliegenden Ka-
pitel der Fokus auf einer ländervergleichenden Analyse der untersuchten Be-
soldungsgruppen liegen. Gleichzeitig fließen die Ergebnisse der Analyse des 
Jahres 2002 ein, sodass eine zeitliche Komponente in den Vergleich aufge-
nommen wird196. 

5.5.1 Besoldungsgruppe A5 

Tabelle 6 zeigt zusammenfassend für Besoldungsgruppe A5 in einem ersten 
Abschnitt die Ausgestaltung der Erfahrungsstufen sowie die Erhöhungswir-
kung von Familienzuschlägen für die Länderfallstudien sowie für das Ver-
gleichsjahr 2002. Die beiden weiteren Abschnitte stellen die Ergebnisse für 
horizontale und vertikale Betrachtung gegenüber. 

Zunächst lässt sich für den Vergleich über Zeit feststellen, dass die Erhö-
hungswirkung des Verheirateten-Zuschlags abgenommen hat, während die 
kinderbezogenen Zuschläge insbesondere bei kinderreichen Familien deutlich 
höhere Gehaltserhöhungen als noch 2002 darstellen. In der Eingangsstufe hat 
sich der Familienzuschlag für Verheiratete mit vier Kindern 2002 noch wie eine 
Gehaltserhöhung von 49,4% ausgewirkt, in Sachsen beträgt die Erhöhungswir-
kung desselben Familienstands heute knapp zehn Prozentpunkte mehr. In al-
len betrachteten Ländern findet sich generell in Eingangs- und Endstufe bei 
vier Kindern eine stärkere gehaltserhöhende Wirkung als 2002. Von den vier 
Länderfallstudien zeigt sich allerdings für Bayern in den unteren Stufen des 
Familienzuschlags eine zurückgegangene Wirkung verglichen mit 2002: So-
wohl in der Eingangs- als auch der Endstufe wirken die Gehaltserhöhungen 
durch ein bis drei Kinder geringer als noch 2002. 

                                                

196  Die Abbildungen für das Jahr 2002 finden sich im Anhang. 
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Bei der horizontalen Betrachtung des Verhältnisses von Familienzuschlä-
gen zu Erfahrungsstufenaufstiegen ist es in dem Sinne verglichen mit 2002 zu 
Verschlechterungen gekommen, dass heute durch Familienzuschläge in A5 
meist mehr Erfahrungsstufen und somit Erfahrungszeiten „übersprungen“ 
werden können. 2002 haben verheiratete BeamtInnen in der Eingangsstufe 
von A5 mehr verdient als Ledige in Erfahrungsstufe 3, 2017 verdienen Verhei-
ratete in Bayern, Sachsen und Hamburg mehr als Ledige in Erfahrungsstufe 4. 
Die Ausnahme bildet Rheinland-Pfalz aufgrund des dort abgesenkten Verhei-
rateten-Zuschlags. Umgerechnet in Dienstjahre mussten Ledige 2002 fünf 
Jahre arbeiten, um den Verheirateten-Zuschlag „einzuholen“. In Bayern und 
Sachsen sind es heute sieben Jahre, in Hamburg aufgrund der gestreckten Er-
fahrungszeiten neun Jahre. Bei Verheirateten mit einem Kind hat sich auf den 
ersten Blick verglichen mit 2002 wenig geändert, da jeweils durch die Famili-
enzuschläge das Brutto-Jahreseinkommen von Ledigen in Erfahrungsstufe 6 
übertroffen wird. In Bayern entspricht dies inzwischen jedoch nicht mehr dem 
zwölften, sondern dem 13. Dienstjahr, in Hamburg sogar dem 17. Dienstjahr. 
Das Einkommen von Verheirateten mit zwei Kindern in der Eingangsstufe 
konnte 2002 von Ledigen mit dem Erreichen der Endstufe im 18. Dienstjahr 
erreicht werden. In den untersuchten Ländern ist dies in Sachsen und Ham-
burg überhaupt nicht mehr möglich. In Bayern und Rheinland-Pfalz resultiert 
aus den angefügten Erfahrungsstufen in Besoldungsgruppe A5 hingegen, dass 
Ledige das Einkommen von verheirateten BerufsanfängerInnen im Laufe ihrer 
Karriere erreichen können. In Bayern geschieht dies in Erfahrungsstufe 9, wel-
che im 23. Dienstjahr erreicht wird, in Rheinland-Pfalz im 25. Dienstjahr durch 
das Erreichen von Erfahrungsstufe 10. 

Bei der vertikalen Betrachtung von Familienzuschlägen und Grundgehäl-
tern höherer Besoldungsgruppen muss vorab auf die Problematik der Erhö-
hungsbeträge für Kinder in unteren Besoldungsgruppen eingegangen werden. 
Im Vergleich mit 2002 hat diese deutlich abgenommen: 2002 haben Verheira-
tete mit drei Kindern in Besoldungsgruppe A5 in den Erfahrungsstufen 2 und 
3 mehr verdient als BeamtInnen in A6 mit derselben Familienkonstellation. 
Bei vier Kindern war dies von der ersten bis zur siebten Erfahrungsstufe der 
Fall. Bei den Fallstudien hat sich nur noch für Hamburg bereits bei drei Kindern 
die Möglichkeit ergeben, dass BeamtInnen in A5 mehr verdienen als BeamtIn-
nen in A6 - dies jedoch nur in den ersten drei Dienstjahren in Erfahrungsstufe 
1. Beim Vergleich der Konstellation mit je vier Kindern hat sich für Bayern in 
der ersten Erfahrungsstufe ergeben, dass BeamtInnen in A5 mehr verdienen 
würden als vergleichbare BeamtInnen in A6. Für Hamburg gilt dies bei vier Kin-
dern für die ersten beiden Erfahrungsstufen. Die insgesamt abnehmende Be-
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deutung der Problematik ist teilweise dadurch zu erklären, dass die Erhö-
hungsbeträge für Kinder lange Zeit nicht an allgemeinen Besoldungserhöhun-
gen teilgenommen haben. Inzwischen nehmen sie jedoch in einigen Ländern 
an Besoldungserhöhungen teil, was jedoch in Hamburg wiederum aktuell 
nicht der Fall ist. 

Beim Vergleich der Einkommen von BeamtInnen zu verschiedenen Stufen 
des Familienzuschlags in A5 gegenüber den Einkommen von Ledigen höherer 
Besoldungsgruppen hängen die Ergebnisse unter anderem davon ab, ob die 
Eingangs- oder die Endstufe betrachtet wird. Generell lässt sich jedoch für A5 
festhalten, dass 2002 entweder weniger oder gleichviel, nie jedoch mehr Be-
soldungsgruppen durch Familienzuschläge übertroffen werden – zumindest 
im Vergleich mit den hier betrachteten Länderfallstudien. Kaum Änderungen 
verglichen mit 2002 gibt es für Sachsen, was sich darauf zurückführen lässt, 
dass Sachsen dieselbe Besoldungstabellenstruktur wie damals weiterführt. 
Der einzige Unterschied ergibt sich beim Einkommen von Verheirateten mit 
vier Kindern in der Eingangsstufe: Während 2002 das Einkommen von Ledigen 
in der Eingangsstufe von A10 übertroffen wurde, werden nun in allen vier Ver-
gleichsländern die Einkommen von A11 übertroffen. Für Hamburg machen 
sich geringe Abstände zwischen den unteren Besoldungsgruppen im Bereich 
der Eingangsstufe dadurch bemerkbar, dass bereits Verheiratete in A5 ein hö-
heres Einkommen erzielen als Ledige in A7 und bei einem Kind als Ledige in 
A8. In Rheinland-Pfalz wird mit Verheirateten-Zuschlag und Kinderzuschlag für 
ein Kind A8 übertroffen und bei zwei Kindern A9. Letzteres stellt eine Aus-
nahme dar und ist auf die Kombination von hohen Kinderzuschlägen einerseits 
und tendenziell einebnenden Besoldungserhöhungen in der Vergangenheit 
andererseits zurückzuführen. 

Bei Betrachtung der Ergebnisse für die jeweilige Endstufe197 werden Ef-
fekte zusätzlicher Erfahrungsstufen deutlich: Bayern hat für A5 eine neunte, 
Rheinland-Pfalz eine neunte und zehnte Erfahrungsstufe eingeführt. Dies geht 
mit einem höheren Endgrundgehalt und einem längeren Zeitraum bis zum Er-
reichen der Endstufe einher. Ein Nebeneffekt ist allerdings, dass durch die zu-
sätzlichen Erfahrungsstufen auch die Abstände in der Endstufe zu höheren Be-
soldungsgruppen geringer geworden ist. Dies hat zur Folge, dass in der End-
stufe von A5 in Bayern und Rheinland-Pfalz jeweils in vier der betrachteten 

                                                

197  In der Tabelle wurde das 30. Dienstjahr als Vergleichsjahr gewählt, da dann in allen 
Fallstudien-Ländern die Endstufe erreicht ist. 
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Familienkonstellationen durch Familienzuschläge eine jeweils höhere Besol-
dungsgruppe übertroffen werden kann, als dies noch 2002 der Fall war oder 
in Sachsen aktuell noch der Fall ist.  

An den Beispielen Bayerns und Rheinland-Pfalz offenbart sich dementspre-
chend ein Trade-Off: Die zusätzlichen Erfahrungsstufen führen bei horizonta-
ler Betrachtung dazu, dass Ledige das Einkommen von Verheirateten mit zwei 
Kindern in der Eingangsstufe erreichen können. Familienzuschläge fallen 
dadurch bei dieser Betrachtungsweise weniger ins Gewicht. Andererseits ver-
ringern sich durch höhere Endgrundgehälter die Abstände zu höheren Besol-
dungsgruppen, weshalb Familienzuschläge in der vertikalen Betrachtungs-
weise stärker ins Gewicht fallen. 

Tab. 6: Gegenüberstellung der Ergebnisse für Besoldungsgruppe A5/ Vergleich 
mit 2002 

  BY SN RP HH West (2002) 

Eingangs-/Endstufe ES 1/ ES 9 ES 1/ ES 8 ES 1/ ES 10 ES 1/ ES 8 ES 1/ ES 8 

Endstufe in Dienstjahr 23 18 25 29 18 

Gehaltsdifferenz End- ggü. Ein-
gangsstufe 

19,1% 19,0% 23,3% 13,7% 19,9% 

Gehaltserhöhung durch Familienzuschläge 

- Eingangsstufe       
verheiratet 5,7% 6,0% 3,1% 5,7% 6,2% 

verh. 1 Kind 11,1% 13,2% 11,9% 11,9% 12,2% 

verh. 2 Kinder 17,1% 20,9% 21,2% 18,5% 18,8% 

verh. 3 Kinder 33,8% 40,0% 38,7% 35,3% 34,1% 

verh. 4 Kinder 50,4% 59,1% 56,2% 52,1% 49,4% 

- Endstufe       
verheiratet 4,8% 5,1% 2,5% 5,0% 5,1% 

verh. 1 Kind 9,4% 11,1% 9,6% 10,4% 10,1% 

verh. 2 Kinder 14,3% 17,6% 17,2% 16,3% 15,7% 

verh. 3 Kinder 28,3% 33,7% 31,4% 31,0% 28,4% 

verh. 4 Kinder 42,3% 49,7% 45,6% 45,8% 41,2% 
            

Horizontale Betrachtung  

Erfahrungsstufe, in der Ledige mehr Einkommen erzielen als Eingangsstufe… 

verheiratet  ES 4 ES 4 ES 2 ES 4 ES 3 

verh. 1 Kind ES 6 ES 6 ES 6 ES 6 ES 6 

verh. 2 Kinder ES 9 x ES 10 x ES 8 

verh. 3 Kinder x x x x x 

dem entsprechendes Dienstjahr  

verheiratet  7 7 3 9 5 

verh. 1 Kind 13 12 12 17 12 

verh. 2 Kinder 23 x 25 x 18 

verh. 3 Kinder x x x x x 
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Vertikale Betrachtung 

Erhöhungsbeträge A5  

- A6 verdient weniger als A5       
verh. 3 Kinder x x x ES 1 ES 2 u. 3 

verh. 4 Kinder ES 1 x x ES 1 u. 2 ES 1 bis 7 
        

Durch Familienzuschläge höheres Jahresbruttoeinkommen als Ledige in Besoldungsgruppe… 

- Eingangsstufe (1. Dienstjahr)       
verheiratet A6 A6 A6 A7 A6 

verh. 1 Kind A8 A7 A8 A8 A7 

verh. 2 Kinder A8 A8 A9 A8 A8 

verh. 3 Kinder A10 A10 A10 A10 A10 

verh. 4 Kinder A11 A11 A11 A11 A10 

- 30. Dienstjahr       
verheiratet A6 x x A6 x 

verh. 1 Kind A7 A6 A7 A6 A6 

verh. 2 Kinder A7 A7 A8 A7 A7 

verh. 3 Kinder A9 A8 A9 A9 A8 
verh. 4 Kinder A10 A9 A10 A10 A9 

Quelle: Eigene Darstellung.  

5.5.2 Besoldungsgruppe A9 

Für Besoldungsgruppe A9 ergibt sich für Sachsen, Rheinland-Pfalz und de facto 
auch für Bayern198 dieselbe Ausgangslage wie sie vor der beginnenden Föde-
ralisierung 2002 Bestand hatte: je zehn Erfahrungsstufen und ein Erreichen 
der Endstufe im 27. Dienstjahr. Lediglich für Hamburg gelten in A9 acht Erfah-
rungsstufen mit einem Erreichen der Endstufe erst im 29. Dienstjahr. Im Jahr 
2002 war allerdings die prozentuale Differenz zwischen End- und Eingangs-
stufe mit 30,8% höher als in den aktuellen Regelungen der Fallstudien-Länder. 

Für die gehaltserhöhende Wirkung der familienbezogenen Besoldungsbe-
standteile ergeben sich ähnliche Ergebnisse wie für Besoldungsgruppe A5. 
Während der Verheirateten-Zuschlag 2002 prozentual zu einem größeren Plus 
geführt hat, ist die Erhöhungswirkung von kinderbezogenen Zuschlägen ge-
genüber 2002 in den Fallstudien-Ländern deutlich gestiegen. Familienzu-
schläge für Verheiratete mit drei Kindern haben 2002 für A9 in der Eingangs-
stufe wie eine Gehaltserhöhung um 26% gewirkt, mit vier Kindern 37,6%. In 
den Fallstudien wirken Familienzuschläge für drei Kinder in der Eingangsstufe 
wie eine Erhöhung um minimal 27,3% (Bayern) und maximal 31,3% (Sachsen); 

                                                

198  Für Bayern wurden die Eingangs- und Endstufe numerisch um eins zurückgesetzt. Es 
bleiben jedoch zehn Erfahrungsstufen und ein Erreichen der Endstufe im 27. Dienst-
jahr. 
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bei vier Kindern minimal 40,7% (Bayern) und maximal 46,1% (Sachsen). Ähnli-
che Ergebnisse ergeben sich für die Endstufen: 2002 betrug die Erhöhungswir-
kung von Familienzuschlägen für drei Kinder 19,9% und für vier Kinder 28,8%. 
In den Länderfallstudien lag die erhöhende Wirkung jeweils über 20 bzw. 30%. 

Bei horizontaler Betrachtung von familienbezogener Besoldung und Stu-
fenaufstiegen ergibt sich für das Jahr 2002 folgendes Ergebnis: Ledige errei-
chen im fünften Dienstjahr ein höheres Brutto-Jahreseinkommen als Verhei-
ratete in der Eingangsstufe. Das Einkommen von Verheirateten mit einem 
Kind erreichen sie im siebten Dienstjahr und das von denen mit zwei Kindern 
im zehnten Dienstjahr. Das Einkommen von Verheirateten mit drei Kindern 
erreichen Ledige in der vorletzten Stufe im 23. Dienstjahr. Im Vergleich der 
Länderfallstudien  wirkt sich Familienbesoldung deutlich geringer aus. Das Ein-
kommen von Verheirateten mit einem Kind in der Eingangsstufe von A9 wird 
in Sachsen von Ledigen erst im zehnten Dienstjahr erreicht, in Hamburg im 
neunten. Dasjenige von Verheirateten mit zwei Kindern wird in Bayern, Sach-
sen und Rheinland-Pfalz erst im 13. Dienstjahr, in Hamburg sogar erst im 17. 
Dienstjahr realisiert. Das Einkommen Verheirateter mit drei Kindern kann in 
den untersuchten Ländern lediglich noch von ledigen BeamtInnen in Bayern 
mit Erreichen der Endstufe im 27. Dienstjahr erreicht werden. In den anderen 
Ländern ist dies nicht mehr möglich. Insgesamt kann man folglich von einer 
über die Zeit zugenommenen Wirkung familienbezogener Besoldung im Hin-
blick auf Erfahrungsstufenaufstiege sprechen. 
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Quelle: Eigene Berechnungen. 

Bei vertikaler Betrachtung der familienbezogenen Besoldung und der Einkom-
mensabstände zu höheren Besoldungsgruppen ergeben sich vor allem für 
Sachsen und Rheinland-Pfalz Abweichungen gegenüber 2002 und den ande-
ren beiden Vergleichsländern. Dies war bereits in der Fallauswahl vermutet 
worden, da Sachsen in der Eingangsstufe und Rheinland-Pfalz in Eingangs- und 
Endstufe relativ geringe Abstände gegenüber höheren Besoldungsgruppen 
aufgewiesen haben. In Kombination mit hohen Kinderzuschlägen führt dies 
für Besoldungsgruppe A9 dazu, dass in der Eingangsstufe Verheiratete mit drei 
Kindern ein höheres Einkommen erzielen als Ledige in A12 und Verheiratete 
mit vier Kindern ein höheres als A13. In Bayern und Hamburg sowie unter der 
Rechtslage von 2002 werden jeweils nur A11 bzw. A12 übertroffen. Für Bayern 
gilt bei vertikaler Betrachtung sowohl für Eingangs- als auch Endstufe der Sta-
tus Quo des Jahres 2002 fort. Hamburg und Sachsen unterscheiden sich in der 
Endstufe davon dadurch, dass Verheiratete mit zwei Kindern in der Endstufe 
von A9 ein höheres Brutto-Jahreseinkommen erzielen als Ledige in der End-
stufe von A10. Bei den Auswirkungen von Familienzuschlägen für drei und vier 
Kindern ergibt sich bei Betrachtung der Endstufe lediglich für Rheinland-Pfalz 
eine Abweichung gegenüber 2002: Mit der Familienbesoldung für drei Kinder 

Abb. 40: Gegenüberstellung des Jahreseinkommensverlaufs von Ledigen nach 
Erfahrungszeiten und familienbezogenem Jahreseinkommen in der Eingangs-
stufe (2002, A9) 
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lassen sich Ledige in A11 im Brutto-Jahreseinkommen übertreffen, mit der für 
vier Kinder sogar Ledige in A12. 

Tab. 7: Gegenüberstellung der Ergebnisse für Besoldungsgruppe A9/ Vergleich 
mit 2002 

  BY SN RP HH West (2002) 

Eingangs-/Endstufe ES 1/ ES 10 ES 2/ ES 11 ES 2/ ES 11 ES 1/ ES 8 ES 2/ ES 11 

Endstufe in Dienstjahr 27 27 27 29 27 

Gehaltsdifferenz End- ggü. Ein-
gangsstufe 

28,0% 29,0% 28,7% 24,3% 30,8% 

Gehaltserhöhung durch Famili-
enzuschläge       
- Eingangsstufe       

verheiratet 5,0% 5,1% 2,6% 4,8% 5,2% 

verh. 1 Kind 9,4% 10,8% 9,7% 9,8% 9,8% 

verh. 2 Kinder 13,8% 16,4% 16,9% 14,8% 14,4% 

verh. 3 Kinder 27,3% 31,3% 30,9% 28,4% 26,0% 

verh. 4 Kinder 40,7% 46,1% 44,9% 42,0% 37,6% 

- Endstufe       
verheiratet 3,9% 4,0% 2,0% 3,8% 4,0% 

verh. 1 Kind 7,4% 8,3% 7,5% 7,9% 7,5% 

verh. 2 Kinder 10,8% 12,7% 13,1% 11,9% 11,0% 

verh. 3 Kinder 21,3% 24,2% 24,0% 22,9% 19,9% 

verh. 4 Kinder 31,8% 35,8% 34,9% 33,8% 28,8% 

            

Horizontale Betrachtung       
Erfahrungsstufe, in der Ledige 
mehr Einkommen erzielen als 
Eingangsstufe…       

verheiratet  ES 3 ES 4 ES 4 ES 3 ES 4 

verh. 1 Kind ES 4 ES 6 ES 5 ES 4 ES 5 

verh. 2 Kinder ES 6 ES 7 ES 7 ES 6 ES 6 

verh. 3 Kinder ES 10 x x x ES 10 

verh. 4 Kinder x x x x x 

dem entsprechendes Dienstjahr       
verheiratet  5 5 5 6 5 

verh. 1 Kind 7 10 7 9 7 

verh. 2 Kinder 13 13 13 17 10 

verh. 3 Kinder 27 x x x 23 

verh. 4 Kinder x x x x x 
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Vertikale Betrachtung       
Höheres Jahresbrutto als Ledige 
in Besoldungsgruppe… 

      

- Eingangsstufe (1. Dienstjahr)       
verheiratet x x x x x 

verh. 1 Kind A10 A10 A10 A10 A10 

verh. 2 Kinder A10 A10 A10 A10 A10 

verh. 3 Kinder A11 A12 A12 A11 A11 

verh. 4 Kinder A12 A13 A13 A12 A12 

- 30. Dienstjahr       
verheiratet x x x x x 

verh. 1 Kind x x x x x 

verh. 2 Kinder x A10 A10 A10 x 

verh. 3 Kinder A10 A10 A11 A10 A10 

verh. 4 Kinder A11 A11 A12 A11 A11 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

5.6 Diskussion der Ergebnisse 

Lindner199 hat zur Lösung von Prinzipienkollisionen bei den hergebrachten 
Grundsätzen des Berufsbeamtentums einen Rückgriff auf die im Verfassungs-
recht genutzte Figur der praktischen Konkordanz vorgeschlagen. Danach soll 
bei Grundrechtskollisionen möglichst so abgewogen werden, dass beiden kon-
fligierenden Grundrechte eine größtmögliche Wirksamkeit eingeräumt und 
nicht zu einseitig zugunsten eines Grundrechts entschieden wird. Unter der 
Annahme, dass das Leistungsprinzip bei der Beamtenbesoldung inzwischen 
ein anerkannter Grundsatz darstellt200, ist bei Betrachtung der Ergebnisse zu-
mindest fragwürdig, ob Leistungs- und Alimentationsprinzip in einem ange-
messenen Verhältnis zueinander stehen. Durch Familienzuschläge lassen sich 
insbesondere in den unteren Besoldungsgruppen deutlich höhere Gehaltszu-
gewinne realisieren, als etwa durch Erfahrungsstufenaufstiege oder Beförde-
rungen in höhere Besoldungsgruppen. 

Richtet man sich bei der Bewertung der Ergebnisse nach der Figur der prak-
tischen Konkordanz von Alimentations- und Leistungsprinzip, dann wird der 
Konflikt der beiden Prinzipien in den Bundesländern „besser“ aufgelöst, in de-
nen das Verhältnis der gehaltserhöhenden Wirkung von Familienzuschlägen 
einerseits und die Erhöhungswirkung durch Erfahrungsstufen sowie die Ab-

                                                

199  Lindner 2006, 10. 

200  Vgl. Kapitel 2.1.2. 
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stände zu höheren Besoldungsgruppen andererseits ausgewogener ist. Erste-
res wurde in der Analyse als horizontale, zweiteres als vertikale Betrachtung 
bezeichnet. 

Bei der horizontalen Betrachtung hat insbesondere Hamburg seine Besol-
dungsregelungen dahingehend reformiert, dass ein sehr starkes Übergewicht 
zugunsten der familienbezogenen Besoldungsbestandteile besteht. Eine ext-
reme Streckung der Erfahrungszeiten sowie ein geringer Abstand zwischen 
Eingangs- und Endstufe führt vor allem bei Besoldungsgruppe A5 dazu, dass 
sich Familienzuschläge finanziell deutlich mehr auszahlen als Erfahrungsstu-
fenaufstiege. Dementsprechend groß ist der finanzielle Anreiz einer Familien-
gründung - dementsprechend groß ist allerdings gleichermaßen die Benach-
teiligung von ledigen BeamtInnen, die erst nach sehr langen Erfahrungszeiten 
ein vergleichbares Einkommen erzielen können als BeamtInnen mit Familie in 
der Eingangsstufe. Bezeichnend ist zudem der Vergleich über Zeit: Die Stär-
kung des Leistungsprinzips in den vergangenen zwei Jahrzehnten würde ver-
muten lassen, dass sich dies auch in der Besoldungsstruktur widerspiegelt. Da-
von kann jedoch bei der horizontalen Betrachtung nicht die Rede sein: In allen 
vier Fallstudien hat sich das Verhältnis verglichen mit 2002 zugunsten der fa-
milienbezogenen Besoldungsteile gewandelt. Die moderatesten Entwicklun-
gen finden sich unterdessen in Bayern, wo das Verhältnis zumindest noch ähn-
lich ist wie im Jahr 2002. Sachsen hingegen hat sich für einen deutlichen Aus-
bau der familienbezogenen Besoldung entschieden - mit den entsprechenden 
Folgen bei der Betrachtung des Verhältnisses zum Leistungsprinzip. 

Ähnliche Ergebnisse bringt die vertikale Betrachtung, womit die Gegen-
überstellung von Familienzuschlägen und Einkommensvorsprüngen höherer 
Besoldungsgruppen gemeint ist. Der Status Quo von 2002 besteht nach wie 
vor bei Besoldungsgruppe A9 in Bayern sowie bei der Betrachtung der Endstu-
fengehälter in A5 in Sachsen. Bei den weiteren betrachteten Besoldungsgrup-
pen in den Länderfallstudien führen insbesondere kinderbezogene Familien-
zuschläge dazu, dass durch sie die Grundgehälter höherer Besoldungsgruppen 
übertroffen werden können - in einem deutlich höheren Ausmaß als noch 
2002. Gründe hierfür sind nicht nur die im Verhältnis teils deutlich erhöhten 
Familienzuschläge: so haben beispielsweise „sozial gestaffelte“ Besoldungser-
höhungen zulasten höherer Besoldungsgruppen dazu geführt, dass die Ab-
stände zwischen einzelnen Besoldungsgruppen insgesamt verringert wurden 
und sich somit auch Familienzuschläge stärker auswirken. Ein zweiter Grund 
sind zusätzlich eingeführte Erfahrungsstufen: Rheinland-Pfalz und Bayern ha-
ben beispielsweise im Gegensatz zu Sachsen in Besoldungsgruppe A5 weitere 
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Erfahrungsstufen „angehängt“. Dies führt einerseits zu höheren Endstufen-
grundgehältern, andererseits jedoch auch zu geringeren Abständen gegen-
über den Endstufengehältern in darüberliegenden Besoldungsgruppen. Inso-
fern zeigt sich hierbei ein Trade-Off gegenüber der horizontalen Betrachtung, 
wo sich höhere Endgrundgehälter in der Betrachtung des Spannungsverhält-
nisses durchaus positiv auswirken. Verfassungsrechtlich bedenklich sind un-
terdessen die Erhöhungsbeträge für Kinder in Besoldungsgruppe A5. Nach der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist dem Gesetzgeber die Ein-
ebnung von Abständen zwischen Besoldungsgruppen untersagt. Vor allem für 
Hamburg hat sich gezeigt, dass BeamtInnen in A5 durch Erhöhungsbeträge die 
Einkommen von BeamtInnen in A6 bei gleichen Familienverhältnissen über-
treffen können. Bei den anderen Ländern ist dieses Problem hingegen weniger 
offen zutage getreten, da dort die Abstände zwischen A5 und A6 bei den 
Grundgehältern größer sind. 

Verglichen mit 2002 ist darüber hinaus die gehaltserhöhende Wirkung der 
Familienzuschläge mit Ausnahme des ehebezogenen Teils tendenziell deutlich 
gestiegen. Hinsichtlich des Leistungsprinzips als Grundsatz der Beamtenbesol-
dung ist diese Stärkung von Einkommensbestandteilen, welche nicht auf kon-
kret erbrachte Leistungen am Arbeitsplatz zurückzuführen sind, unter Beach-
tung einer praktischen Konkordanz durchaus rechtfertigungsbedürftig. Eine 
solche Rechtfertigung führt zwangsläufig zu einer Neubewertung der Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts zu kinderreichen Beamtenfamilien. 
Ob insbesondere die Vorgaben des Beschlusses des Zweiten Senats vom 24. 
November 1998 noch zeitgemäß und haltbar sind, muss durchaus hinterfragt 
werden. Erstens hat sich das, der Begründung des Beschlusses zugrundelie-
gende Gesellschaftsbild grundlegend verändert, zweitens hat der Gesetzgeber 
in den vergangenen 20 Jahren eine Vielzahl an Maßnahmen zur Verbesserung 
der generellen Situation von Familien ergriffen, welche auch BeamtInnen zu-
gutegekommen sind, und drittens unterliegen auch die hergebrachten 
Grundsätze des Berufsbeamtentums einem steten Wandel. 

Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu kinderreichen Be-
amtenfamilien geht im Wesentlichen auf den Beschluss vom 30. März 1977 
zurück. Auch der Beschluss vom 24. November 1998 hält ausdrücklich an den 
dort aufgestellten Maßstäben und Vorgaben zur amtsangemessenen Alimen-
tation kinderreicher BeamtInnen fest201. Dabei muss man sich durchaus den 
gesellschaftlichen Kontext und das zugrundeliegende Gesellschaftsbild des ur-

                                                

201  BVerfGE 99, 300, Rn. 34. 
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sprünglichen Urteils vergegenwärtigen. Sehr gut deutlich wird dies beispiels-
weise an der sich zum Zeitpunkt der Urteilsverkündung noch in Kraft befindli-
chen alten Fassung von § 1356 BGB202. Danach waren Frauen alleinig für die 
Haushaltsführung verantwortlich und nur dann zu einer Erwerbstätigkeit be-
rechtigt, wenn dies mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar war. Ob-
wohl der Paragraph im Juli 1977 eine Neufassung erhielt, macht die Norm ein-
drücklich das damals noch vorherrschende Modell der Einverdiener-Ehe deut-
lich. Pechstein203 merkt zurecht an, dass das Bundesverfassungsgericht in sei-
nem Beschluss vom 24. November 1998 seine Rechtsprechung abgemildert 
hat. So hat es dort zwar auf die Forderung verzichtet, dass BeamtInnen sich 
unabhängig von der Größe ihrer Familie annähernd das Gleiche leisten können 
müssen – explizit auf das zum damaligen Zeitpunkt bereits gewandelte Gesell-
schafts- und Familienbild eingegangen ist es allerdings nicht. 

Das Familienmodell mit einem Alleinverdiener war schon 1996 nicht mehr 
die häufigste Familienkonstellation: Bei 50,2% der Paare mit Kindern unter 18 
Jahren waren damals beide Elternteile aktiv erwerbstätig, während lediglich 
bei 44,1% nur ein Elternteil (in 40% nur der Vater; in 4,1% nur die Mutter) aktiv 
erwerbstätig war204. Zum Jahre 2013 hat sich das Verhältnis dahingehend ver-
ändert, dass nunmehr bei 55,1% der Paare beide Elternteile erwerbstätig wa-
ren und lediglich bei 34,4% das Einverdiener-Modell vorlag205. Die Abkehr vom 
„traditionellen“ Familienbild gilt dabei keineswegs nur für Kleinfamilien: 2012 
waren bei 44% der Paarfamilien mit drei oder mehr Kindern beide Elternteile 
erwerbstätig. Bei 37% war der Vater und bei 5% die Mutter alleinverdienend, 
sodass das Alleinverdiener-Modell auch bei den kinderreichen Familien inzwi-
schen nicht mehr das am häufigsten verbreitete Familienmodell darstellt206. 
Zudem ist es erklärter politischer Wille die Vereinbarkeit von Familie und Be-

                                                

202  Für die Normhistorie des Paragraphen siehe: https://lexetius.com/BGB/1356,2; zu-
letzt geprüft am 19.09.2018. 

203  Pechstein 2000, 3. 

204  Keller und Haustein 2014, 741. 

205  Ebenda. Deutlicher wird die Entwicklung bei Betrachtung der alten Bundesländer: 
Während 1996 noch bei 48,3% der Paare nur ein Elternteil erwerbstätig war und da-
mit den Anteil der Doppelverdiener (45,9%) noch knapp überstieg, galt 2013 für 
54,5% der Paare das Doppelverdiener-Modell, wohingegen nur noch bei 35,3% ledig-
lich ein Elternteil erwerbstätig war. Die an 100% fehlenden Prozentpunkte ergeben 
sich übrigens aus Fällen, bei denen kein Elternteil erwerbstätig war. 

206  Pötzsch et al. 2013, 56. 
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ruf zu verbessern: Die Koalitionsvereinbarung von Union und SPD sieht bei-
spielsweise einen Ausbau des Kinderbetreuungsangebots sowie eine Gebüh-
renentlastung für Eltern vor, wofür sie 2019 bis 2021 Mittel in Höhe von ins-
gesamt 3,5 Milliarden Euro einplant207. Zudem soll für Kinder im Grundschul-
alter ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung geschaffen werden208. Somit 
dürfte der Anteil doppelverdienender Elternpaare in Zukunft weiter steigen.  

Wenn also die Abschaffung des ehebezogenen Familienzuschlags in Bran-
denburg beispielsweise mit veränderten gesellschaftlichen Bedingungen und 
einem überholten Familienbild begründet wird209, dann müsste eigentlich 
nach derselben Argumentation das gesamte Familienunterhalts-Paradigma 
des Alimentationsprinzips hinterfragt werden, da bei Familien mit Kindern in-
zwischen zumindest ein 1,5-Verdiener-Modell210 die Regel ist und somit nicht 
alleinig der Beamte bzw. die Beamtin die kinderbezogenen Ausgaben tragen 
muss.  

Ein zweiter Grund dafür, das System der Familienzuschläge nach der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts neu zu bewerten, liegt im ge-
nerellen Ausbau kinderbezogener Leistungen seit 1998. Zu nennen sind dabei 
deutliche Verbesserungen und Entlastungen im Rahmen des allgemeinen Fa-
milienleistungsausgleich. Abbildung 41 zeigt die Entwicklung des Kindergelds 
und des Kinderfreibetrags seit dem Beschluss im Jahre 1998 und stellt zudem 
die Entwicklung der Verbraucherpreise dar. Insbesondere die Höhe des Kin-
derfreibetrags hat sich gegenüber 1998 mehr als verdoppelt. Zurückzuführen 
ist dies auf die Einführung des, ebenfalls vom Bundesverfassungsgericht ein-
geforderten Freibetrags für die Betreuung211 und Erziehung212 von Kindern. 
Beim Kindergeld wurde vor allem die Höhe des Betrags für das erste und 
zweite Kind angehoben. Die Stagnation der Höhe des Kindergelds in den 
2000ern hat bis 2008 hingegen durchaus dazu geführt, dass die finanziellen 
Verbesserungen seit 1998 bei kinderreichen Familien mit vier Kindern durch 

                                                

207  CDU, CSU, SPD 2018, 20. 

208  Ebenda. 

209  Brandenburgische Landesregierung 2013, S. 3 der Gesetzesbegründung. 

210  Von den Paaren, bei denen 2013 beide Elternteile berufstätig waren, waren in 24,5% 
der Fälle beide Elternteile Vollzeit tätig, während in 72,4% ein Elternteil in Teilzeit 
beschäftigt war (Keller und Haustein 2014, 742). 

211  Umgesetzt zum Jahr 2000 durch das Gesetz zur Familienförderung vom 22.12.1999; 
BGBl. I S. 2552. 

212  Umgesetzt zum Jahr 2002 durch Zweite Gesetz zur Familienförderung vom 16.08.2001, 
BGBl. I S. 2074. 
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Preissteigerungen „aufgefressen“ wurden. Seit der Anhebung von Kinderfrei-
betrag und Kindergeld durch das Wachstumsbeschleunigungsgesetz vom 22. 
Dezember 2009213 besteht auch beim Kindergeld für vier Kinder eine deutliche 
reale Verbesserung gegenüber 1998. Kindergeld und entsprechend auch Kin-
derfreibeträge werden sich in Zukunft weiter verbessern: Laut Koalitionsver-
einbarung von Union und SPD ist zum Juli 2019 eine Kindergelderhöhung um 
10 € und zum Januar 2021 eine weitere Steigerung um 15 € pro Kind ge-
plant214. 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis der Langen Reihe zum Verbraucher-
preisindex für Deutschland215 und der Datensammlung zur Steuer-
politik des Bundesfinanzministeriums. 

Zur Entlastung im Rahmen des steuerlichen Familienleistungsausgleich kom-
men noch weitere steuerliche Erleichterungen hinzu: Seit 2012 können Kin-
derbetreuungskosten zu bis zu zwei Dritteln als Sonderausgaben steuerlich 
geltend gemacht werden, zudem wurde für den Sonderbedarf volljähriger Kin-
der in Berufsausbildung ein zusätzlicher Freibetrag eingeführt216. Der durch 

                                                

213  BGBl. I S. 3950. 

214  CDU, CSU, SPD 2018, 19. 

215  Statistisches Bundesamt 2018. 

216  Steuervereinfachungsgesetz 2011 vom 1. November 2011; BGBl. I S. 2131. 

Abb. 41: Entwicklung von Kindergeld, Kinderfreibetrag und Verbraucherpreis-
index seit 1996 (Index 1998 = 100) 
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Betreuung, Erziehung sowie Ausbildung von Kindern verursachte Mehrauf-
wand von Familien ist somit inzwischen durchaus im allgemeinen Familienle-
istungsausgleich berücksichtigt und abgedeckt. Die 1977 vom Bundesverfas-
sungsgericht gesehene Einschränkung der Lebensgewohnheiten der kinder-
reichen BeamtInnen „infolge der Mehrbelastung durch Unterhalt, Erziehung, 
Schul- und Berufsausbildung der Kinder“217 sollte dadurch zumindest zu einem 
nicht unerheblichen Teil hinfällig sein. 

Ein dritter Kritikpunkt an Familienzuschlägen in ihrer heutigen Form ergibt 
sich aus einem gewandelten Verständnis des Leistungsprinzips als herge-
brachter Grundsatz des Berufsbeamtentums in dem Sinne, dass das Leistungs-
prinzip inzwischen auch als Entlohnungsprinzip in der Beamtenbesoldung an-
erkannt ist218. Als Besoldungsbestandteile, die unabhängig von der konkreten 
Leistung am Arbeitsplatz aufgrund familiärer, privater Gegebenheiten ge-
währt werden, widersprechen Familienzuschläge dem Leistungsprinzip als 
Entlohnungsprinzip. Über das Ausmaß dieses Widerspruchs sowie des Ge-
wichts familienbezogener Besoldungsbestandteile haben die vorangegangen 
Fallstudien Einblick gegeben. Die Ergebnisse widersprechen dabei dem ge-
wandelten Verständnis des Leistungsprinzips: Eine in diesem Sinne durchge-
führte Fortentwicklung des Besoldungsrechts, um die Formulierung des 2006 
reformierten Art. 33 Abs. 5 GG aufzugreifen, hätte eher erwarten lassen, dass 
die familienabhängige, leistungsunabhängige Besoldung an Bedeutung ver-
liert. Ein Rückbau der Familienbesoldung, beispielsweise zugunsten höherer 
Grundgehälter, findet jedoch nicht statt. Dies ist auch insofern widersinnig, als 
dass sowohl Bund als auch Länder die familienbezogene Bezahlung bei den 
Tarifbeschäftigten des öffentlichen Dienstes mit Einführung des TVöD 2005 
und des TV-L 2006 komplett abgeschafft haben219. Dies führt zu Konstellatio-
nen - insbesondere bei Lehrkräften - bei denen je nach Beschäftigtenverhält-
nis bei exakt gleicher Tätigkeit Ehe und Kinder mit Zuschlägen honoriert wer-
den oder eben nicht: Einkommensunterschiede zwischen Tarifbeschäftigten 
und BeamtInnen hängen dementsprechend auch von Familienstand und Kin-
derzahl ab220.  

                                                

217  BVerfGE 44, 249, Rn. 61. 

218  Vgl. Kapitel 2.1.2. 

219  Eine Ausnahme stellt Hessen dar, welches nicht mehr Teil der Tarifgemeinschaft 
deutscher Länder (TdL) ist und einen eigenen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
des Landes Hessens ausgehandelt hat, bei dem nach wie vor Kinderzulagen auch für 
die Tarifbeschäftigten gewährt werden (§ 23a TV-H). 

220  Für beispielhafte Berechnungen für Nordrhein-Westfalen siehe: Popp 2018. 
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Bei der Gesamtschau der Ergebnisse in einem breiteren Kontext gibt es 
durchaus Grund dazu, die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts so-
wie generell die Familienbezogenheit der Besoldung in ihrer jetzigen Form 
auch verfassungsrechtlich neu zu bewerten und gegebenenfalls zu reformie-
ren. Bevor im folgenden Kapitel auf mögliche Handlungsoptionen eingegan-
gen wird, muss an dieser Stelle nochmals auf die Limitationen der Arbeit ein-
gegangen werden. 

Bei der vorliegenden Analyse handelt es sich zwangsläufig nur um einen 
kleinen Ausschnitt der möglichen Untersuchungskonstellationen. Die Vielzahl 
an Kombinationen aus Dienstherr einerseits und Besoldungsgruppe anderer-
seits zwingt seit der Föderalismusreform zu einer Fallauswahl, welche in Kapi-
tel 4.3 erklärt und gerechtfertigt wurde. Dennoch wären weitere Fallstudien 
denkbar und wünschenswert. Des Weiteren ist sicherlich der Einwand begrün-
det, dass es sich teilweise um unrealistische und praxisferne Konstellationen 
handelt: Verheiratete BerufseinsteigerInnen mit vier Kindern mag es in der 
Praxis möglicherweise nur in absoluten Ausnahmefällen geben. Gleiches gilt 
für den Vergleich der Eingangsstufe in den klassischen Eingangsämtern mit 
den Eingangsstufen in darüber liegenden Beförderungsämtern. Daher sollten 
die angestellten Auswertungen eher als eine Form der Besoldungsstruktur-
analyse betrachtet werden. Auf einen dritten Kritikpunkt wurde bereits hinge-
wiesen: Für die Analysen wären Netto- anstelle von Brutto-Einkommen sinn-
voll gewesen. Dies war allerdings im Rahmen der Arbeit aufgrund der Vielzahl 
an Einkommensdaten nicht realisierbar und stellt somit gleichermaßen weite-
ren Forschungsbedarf dar. Kritisch zu bewerten sind sicherlich auch die theo-
retische Konzeptionalisierung und die daraus abgeleitete quantitative Mes-
sung. Insbesondere Erfahrungsstufen als Ausdruck des Leistungsprinzips in der 
Besoldung zu verstehen, mag dabei kritikwürdig sein, da ein Mehr an Erfah-
rung nicht automatisch mit besseren Leistungen einhergeht. Ebenso könnte 
man einwenden, dass BeamtInnen in höheren Besoldungsgruppen nicht per 
se eine bessere Leistung erbringen. Gerechtfertigt wurde die Konzeptionali-
sierung damit, dass (Erfahrungs-)Stufenaufstiege und eine nach Besoldungs-
gruppen abgestufte Besoldung als klassische Ausprägungen des Leistungsprin-
zips in der Beamtenbesoldung gelten. Gleichzeitig ging es im Wesentlichen da-
rum, geeignete Maßstäbe zu finden, um Familienzuschläge nicht nur in ihrer 
absoluten Höhe, sondern im Kontext anderer Kriterien der Besoldung zu be-
werten, und um Widersprüchlichkeiten zum inzwischen anerkannten Leis-
tungsprinzip in der Besoldung anschaulich aufzuzeigen. Abschließend lässt 
sich für den Vergleich der aktuellen Regelungen mit den Regelungen 2002 
noch einwenden, dass das heutige System der Erfahrungsstufen nicht eins-zu-
eins mit den damaligen, auf dem Besoldungsdienstalter aufbauenden Stufen 
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zu vergleichen ist. Vorrangiges Ziel war es jedoch, die aktuellen Regelungen 
den Regelungen vor Föderalisierung von Besoldungs- und Sonderzahlungs-
recht gegenüberzustellen, um einen Längsschnittvergleich über Zeit zu haben. 

6. Implikationen und mögliche Handlungs- und Reformoptionen 

Im Sinne einer am Leistungsprinzip orientierten Bezahlung im öffentlichen 
Dienst sollten Familienzuschläge in der Beamtenbesoldung auf ein Mindest-
maß beschränkt werden, insbesondere wenn man das Leistungsprinzip inzwi-
schen als gleichrangiges Prinzip der Besoldung betrachtet. Familienzuschläge 
widersprechen dem Leistungsprinzip als Entlohnungsprinzip, da sie an private 
Gegebenheiten anknüpfen, die nicht mit der am Arbeitsplatz erbrachten Leis-
tung in Verbindung stehen. Die Fallstudien haben gezeigt, dass im Extremfall 
ledige kinderlose Top-Performer in ihrem Einkommen von Schlechtleistern 
mit Familie um ein Vielfaches übertroffen werden können. Hinzu kommt der 
Quervergleich zu den Tarifbeschäftigten, bei denen die Anknüpfung an die Fa-
milienverhältnisse in der Bezahlung mit Ausnahme Hessens komplett abge-
schafft ist. Beides ist nicht leistungsgerecht. 

Welche Reformen und Maßnahmen sind unter Beachtung des Alimentati-
onsprinzips denkbar, wenn man anerkennt, dass Familienzuschläge dem Leis-
tungsprinzip widersprechen und im Sinne einer tatsächlichen Leistungsorien-
tierung zumindest rechtfertigungsbedürftig sind? 

Zunächst sollte die bisherige Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts einer weiteren verfassungsrechtlichen Prüfung unterzogen werden. In 
der Diskussion wurde argumentiert, dass die inzwischen 20 Jahre zurücklie-
gende Rechtsprechung zu kinderreichen Beamtenfamilien durchaus einer 
Neubewertung bedarf. Der fortgeschrittene gesellschaftliche Wandel, die 
feste Etablierung des Leistungsprinzips als Grundsatz der Beamtenbesoldung 
sowie deutliche Entlastungen für Familien führen zu einem wesentlich verän-
derten Gesamtkontext, den das Bundesverfassungsgericht berücksichtigen 
sollte.  

Zudem sollten aus Gründen von Transparenz und Nachvollziehbarkeit die 
Höhe von Familienzuschlägen ähnlich begründet werden wie dies bei den Kin-
derfreibeträgen im Rahmen des steuerrechtlichen Familienleistungsausgleich 
geschieht. Welcher konkrete Bedarf soll gedeckt werden? Welche Berechnun-
gen und Kalkulationen liegen denen zugrunde? Wie verhalten sich Familien-
zuschläge gegenüber den allgemeinen Familienleistungen? Beispielsweise ist 
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unklar, ob Familienzuschläge nach wie vor dazu dienen sollen, den Betreu-
ungs- und Erziehungsaufwand zu kompensieren, obwohl diese inzwischen 
weitestgehend im allgemeinen Steuerrecht berücksichtigt werden. Im Hin-
blick auf das Leistungsprinzip in der Besoldung wäre eine solche Begründungs-
pflicht wünschenswert. 

Um hingegen das in den Fallstudien aufgezeigte Spannungsverhältnis zu 
adressieren, bieten sich im Wesentlichen vier Anknüpfungspunkte: Die Ab-
stände zwischen den Besoldungsgruppen, die Ausgestaltung der Erfahrungs-
stufen sowie die Höhe von Grundgehältern einerseits und Familienzuschläge 
andererseits. 

In Bezug auf die Abstände zwischen Besoldungsgruppen ist die Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts zum Abstandsgebot zu begrüßen, da sie 
die weitere Einebnung von Einkommensunterschieden verhindert. Je größer 
die Abstände zwischen Besoldungsgruppen, desto geringer die Auswirkung 
von Familienzuschlägen in dem Sinne, dass durch sie das Einkommen von Be-
amtInnen höherer Besoldungsgruppen übertroffen wird. Angemessene Ab-
stände zwischen Besoldungsgruppen sind als Ergebnis der Analyse durchaus 
zu begrüßen. Schwieriger fallen die Implikationen bei den Erfahrungsstufen-
aufstiegen aus: Als „ausgewogener“ betrachtet wurden die Regelungen, bei 
denen sich durch Familienzuschläge weniger Dienstjahre Erfahrungszeit 
„überspringen“ lassen. Dies ist dann der Fall, wenn es eine große Einkom-
mensspanne zwischen Eingangs- und Endstufe gibt und die Erfahrungsstufen 
zeitlich nicht zu lange gestreckt sind. Genau gegenteilig ist die Hamburger Re-
gelung für Besoldungsgruppe A5: geringe Gehaltszuwächse durch Erfahrungs-
stufen mit relativ lang gestreckten Erfahrungszeiten. Ersteres ist bei einer dif-
ferenzierteren Betrachtung jedoch nicht per se schlecht, wenn die geringen 
Gehaltszuwächse – wie in Hamburg – auf ein hohes Grundgehaltsniveau in 
den unteren Erfahrungsstufen zurückgehen. Eine Reduktion familienbezoge-
ner Besoldung dürfte nämlich nur mit höheren Grundgehältern in den Ein-
gangsstufen unterer Besoldungsgruppen möglich sein, da sich die Besoldungs-
geber mit der Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts konfrontiert sehen, ein 
Abstandsgebot von 115 v.H. zum sozialhilferechtlichen Existenzminimum ein-
zuhalten221. Insofern ist eine geringe Einkommensspanne von Eingangs- und 
Endstufe durchaus hinzunehmen. Wünschenswert im Sinne einer stärkeren 
Leistungsorientierung wäre dementsprechend eine Erhöhung der Grundgeh-
älter zulasten der Familienzuschläge. Zukünftige Reformen, die die Leistungs-
orientierung des öffentlichen Dienstes stärken wollen, sollten daher auch vor 

                                                

221  BVerfGE 140, 240, Rn. 93 f. 
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dem Hintergrund der im Analyseteil aufgezeigten Ergebnisse eher das Ziel ha-
ben, Familienzuschläge zu reduzieren. 

Ein grob vereinfachtes, pauschalisiertes Modell zur Reform der Familien-
besoldung könnte unter Berücksichtigung verfassungsrechtlicher Vorgaben, 
insbesondere der Abstandsgebote zwischen Besoldungsgruppen und zum so-
zialhilferechtlichen Existenzminimum, folgendermaßen aussehen222: 

1. Abschaffung des Verheirateten-Zuschlags. Dieser ist gesellschaftlich 
nicht mehr zeitgemäß und führt lediglich dazu, dass verheiratete Beam-
tInnen ohne durch Leistungen gerechtfertigten Grund eine Gehaltserhö-
hung erhalten, welche ledigen BeamtInnen vorenthalten wird.  

2. Abschaffung der aktuellen Eingangsstufe aller Besoldungsgruppen, so-
dass die bisherige zweite Erfahrungsstufe zur neuen Eingangsstufe wird. 
Eine Abschaffung in allen Besoldungsgruppen ist aufgrund des Abstands-
gebots nötig. Gleichzeitig wird in unteren Besoldungsgruppen die Prob-
lematik des Abstandsgebots zum sozialhilferechtlichen Existenzminimum 
in den Eingangsstufen adressiert. Zusätzliche Erhöhung der Grundgehäl-
ter in unteren Erfahrungsstufen durch die freiwerdenden Mittel aus dem 
abgeschafften Verheirateten-Zuschlag: Schließlich gibt es kein Abstands-
gebot zwischen Erfahrungsstufen. Höhere Eingangsgehälter würden 
gleichzeitig die monetäre Attraktivität für BerufseinsteigerInnen erhö-
hen. 

3. Abschaffung des kinderbezogenen Familienzuschlags für erste und 
zweite Kinder. Teilweise Integration in die Grundgehälter, sodass bereits 
die Grundgehälter eine amtsangemessene Alimentation für eine Kleinfa-
milie darstellen.  

4. Entlastung von Beamtenfamilien im Rahmen der Beihilfe. Erhöhter Bei-
hilfesatz für Kinder, gegebenenfalls zu 100%. Dadurch würde der Dienst-
herr über die Gesundheitsversorgung der Beamtenfamilien an einen kon-
kreten Unterhaltsbedarf anknüpfen. Gleichzeitig würde man Mehrauf-
wendungen von BeamtInnen gegenüber gesetzlich Versicherten adres-
sieren, die ihre Kinder kostenlos im Rahmen der Familienversicherung 
mitversichern können. Gegebenenfalls Abschaffung oder Reduktion von 
Kostendämpfungspauschalen. 

5. Deutlich verringerte Kinderzuschläge für dritte und weitere Kinder, die in 
Flächenländern gegebenenfalls durch Erhöhungsbeträge an gestiegene 

                                                

222  Dabei werden teils die vom Bundesverfassungsgericht gemachten Vorschläge aus der 
vorangegangenen Fußnote berücksichtigt. 
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Lebenshaltungskosten in Ballungsräumen variabel aufgestockt werden. 
Zwar hat das Bundesverfassungsgericht ein Ausgleich erhöhter Lebens-
haltungskosten als nicht verfassungsrechtlich geboten erachtet, auf-
grund der Anknüpfung an das sozialhilferechtliche Existenzminimum ist 
eine räumliche Differenzierung in der Höhe der verbleibenden Kinderzu-
schläge durchaus sinnvoll. Immerhin knüpft dieses an die örtlichen Kos-
ten der Unterkunft an. Ortsgebundene Erhöhungsbeträge sind auch für 
erste und zweite Kinder denkbar. 

6. Gegebenenfalls Finanzierung der Umstellung durch Reduzierung der Stu-
fenaufstiege und Streckung der Erfahrungszeiten. In dieser Hinsicht wä-
ren die Vorschläge des Neuen Eckpunktepapiers bzw. des gescheiterten 
Gesetzes zur Reform der Strukturen des öffentlichen Dienstes (StruktRe-
formG) mit ihren Ideen zur Leistungsbesoldung neu zu überdenken. 

7. Abschaffung der Besoldungsgruppen des klassischen einfachen Dienstes, 
falls diese die Anforderungen des Abstandsgebots zum Existenzminimum 
nicht einhalten. 

Den Überlegungen liegt dabei die Annahme zugrunde, dass die allgemeinen 
Verbesserungen für Familien in den vergangenen 20 Jahre dazu geführt ha-
ben, dass die aktuellen Familienzuschläge durchaus zu hoch angesetzt sind, 
sodass eine volle Integration in die Grundgehälter nicht notwendig wäre. 
Hinzu kommt ein gesellschaftlich zunehmend überholtes Bild der Einverdie-
ner-Ehe mit einer steigenden Zahl doppeltverdienender Elternpaare. Eine Auf-
stockung der Grundgehälter wäre allerdings insbesondere in den Eingangsstu-
fen der unteren Besoldungsgruppen nötig. Eine Abschaffung unterer Erfah-
rungsstufen nur bei unteren Besoldungsgruppen ist jedoch aufgrund des Ab-
standsgebots problematisch. Gleichermaßen sollte im Rahmen des Alimenta-
tionsprinzips an konkrete Bedarfe angeknüpft werden: Daher eignet sich eine 
Entlastung von Beamtenfamilien im Rahmen der Beihilfe besser als durch Fa-
milienzuschläge in ihrer heutigen Form. Hinzu kommt die Annahme, dass das 
Gefälle der Lebenshaltungskosten zwischen Stadt und Land bzw. Zentrum und 
Peripherie in manchen Flächenländern durchaus eine örtliche Differenzierung 
der Zuschläge rechtfertigen würde. 

Bei den Vorschlägen handelt es sich ausdrücklich um grobe Reformskizzen 
und Anregungen, die in zukünftigen Arbeiten konkret durchgerechnet werden 
müssten. Zu Prüfen wären vor allem die finanziellen Auswirkungen sowie das 
Abstandsgebot zum sozialhilferechtlichen Existenzminimum unter Berücksich-
tigung der jeweiligen Länderkontexte.  
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Inwiefern solche Reformen realistisch sind, dürfte von der Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts einerseits und dem politischem Willen der 
Dienstherren andererseits abhängen. Das Bundesverfassungsgericht hat je-
doch in der Vergangenheit in anderen Themenbereichen, die nicht unter Fort-
entwicklungsvorbehalt standen, seine Offenheit gegenüber gesellschaftli-
chem Wandel und veränderten Rahmenbedingungen betont und auch in sei-
ner Rechtsprechung gezeigt223. Der politische Wille hingegen dürfte im We-
sentlichen davon abhängen, ob eine solche Reform kostenneutral umzusetzen 
ist. Höhere Grundgehälter kommen grundsätzlich allen BeamtInnen zugute. 
Möglicherweise ist eine Reduktion von Familienzuschlägen auch politisch 
nicht opportun: Schließlich lässt sich die Erhöhung von Familienzuschlägen 
hervorragend unter dem Label der verbesserten Familienfreundlichkeit prä-
sentieren. 

  

                                                

223  Beispielsweise im Bereich der Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften. 
Siehe: Wapler 2015. 
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7. Zusammenfassung und Fazit 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde das Spannungsverhältnis von Ali-
mentations- und Leistungsprinzip in der Beamtenbesoldung thematisiert. Es 
wurde argumentiert, dass sich das Leistungsprinzip in den vergangenen Jah-
ren auch als Entlohnungsprinzip bei den BeamtInnen etabliert hat. Im Zentrum 
des Widerspruches der beiden Prinzipien stehen familienbezogene Besol-
dungsbestandteile, die einerseits Kernelement des Alimentationsprinzips 
sind, gleichzeitig aber einem Leistungsprinzip im Sinne einer ausschließlich 
leistungsorientierten Bezahlung entgegenstehen. Familienbezogene Besol-
dung wurde daher als analytischer Ausgangspunkt genommen, um das Ver-
hältnis von Alimentations- und Leistungsprinzip fallstudienartig quantitativ zu 
erfassen und zu veranschaulichen.  

Dafür wurde in einem ersten Teil der theoretische Hintergrund der Arbeit 
aufgezeigt. Besprochen wurden Alimentations- und Leistungsprinzip als her-
gebrachte Grundsätze des Berufsbeamtentums sowie deren Verhältnis zuei-
nander. Darüber hinaus wurde auf die beamtenrechtlichen Familienzuschläge 
in Abgrenzung zum steuerrechtlichen Familienleistungsausgleich eingegan-
gen, um dann die theoretische Konzeptionalisierung der quantitativen Analy-
sen zu erläutern. Als Ausdruck des Alimentationsprinzips gelten in der vorlie-
genden Arbeit die familienbezogenen Besoldungsbestandteile, während das 
Leistungsprinzip in den Besoldungstabellen der A-Besoldung hingegen auf 
zwei Weisen seinen Ausdruck findet: Einerseits in nach Erfahrungszeiten auf-
steigenden Grundgehältern und andererseits in den nach Besoldungsgruppen 
abgestuften Grundgehältern.  

Nach dem theoretischen Kapitel wurde in einem vorrangig rechtlichen Teil 
auf die historische Entwicklung der Familienbesoldung eingegangen, um an-
schließend auf die Regelungsvielfalt beim besoldungsrechtlichen Familienzu-
schlag sowie bei kinderbezogenen Sonderzahlungsregeln seit der Föderalis-
musreform einzugehen. In einem Ländervergleich mit Besoldungsdaten des 
Jahres 2017 wurde deutlich, dass Besoldungsrankings zwischen den Ländern 
inzwischen je nach betrachteter Familienkonstellation unterschiedliche Er-
gebnisse liefern. Für die Analysen genutzt wurden Besoldungsdaten, die Rah-
men eines Forschungsprojekts zu den Entgelten im öffentlichen Dienst am 
Deutschen Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung (FÖV) erhoben wor-
den sind. 

In einem daran anschließenden methodischen Kapitel wurde unter ande-
rem die Auswahl der Besoldungsgruppen und der Bundesländer für die Fall-
studien begründet. Für Bayern, Sachsen, Rheinland-Pfalz und Hamburg sollten 
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jeweils für die Besoldungsgruppen A5 und A9 das Verhältnis von Leistungs- 
und Alimentationsprinzip analysiert werden. Besoldungsgruppe A5 wurde da-
bei aufgrund theoretischer, Besoldungsgruppe A9 aufgrund praktischer Rele-
vanz ausgewählt. Die Auswahl der Länderfallstudien erfolgte auf Grundlage 
der Besoldungsdaten in einer Gesamtschau, der für die spätere Analyse rele-
vanten Maßstäbe zur „Vermessung“ des Verhältnisses von Alimentations- und 
Leistungsprinzip. Ausgewählt wurden Länder, die sich möglichst stark unter-
scheiden, um bei den Fallstudien möglichst große Varianz in den Ergebnissen 
zu erhalten. 

In den jeweiligen Länderfallstudien wurde jeweils für Besoldungsgruppe 
A5 und A9 eine, in Anlehnung an die Darstellung der Besoldungstabellen, so-
genannte „horizontale“ und „vertikale“ Betrachtung des Spannungsverhält-
nisses von Alimentations- und Leistungsprinzip durchgeführt. Bei ersterer 
wurde die einkommenssteigernde Wirkung von Familienzuschlägen den Ein-
kommenssteigerungen durch Erfahrungsstufenaufstiege gegenübergestellt, 
während bei der zweiten Betrachtung Familienzuschläge mit den Abständen 
zu höheren Besoldungsgruppen verglichen wurden. Für Besoldungsgruppe A5 
wurde in diesem Kontext zudem die Problematik der Erhöhungsbeträge für 
Kinder in unteren Besoldungsgruppen behandelt. In der anschließenden ver-
gleichenden Betrachtung der Ergebnisse wurde außerdem ein Vergleich mit 
dem Jahr 2002 durchgeführt, um die Entwicklung seit der Föderalisierung von 
Sonderzahlungs- und Besoldungsrecht bewerten zu können. 

Deutlich wurde, dass sich durch Familienzuschläge zum Teil wesentlich hö-
here Einkommensverbesserungen erzielen lassen als durch Erfahrungsstufen-
aufstiege oder durch Aufstiege in höhere Besoldungsgruppen. Dies gilt für Be-
soldungsgruppe A5 erwartungsgemäß in einem höheren Maße als für A9. Zu-
dem hat sich das Verhältnis von Familienzuschlägen zu den betrachteten Aus-
prägungen des Leistungsprinzips in den Länderfallstudien seit 2002 eher zu-
gunsten der Familienzuschläge verändert. Dies ist teilweise auf Erhöhungen 
des Familienzuschlags zurückzuführen, erklärt sich aber auch durch sozial ge-
staffelte Besoldungserhöhungen, welche untere Besoldungsgruppen begüns-
tigt haben und dadurch die Abstände zwischen Besoldungsgruppen eingeeb-
net haben. Hinsichtlich der Erfahrungsstufenaufstiege gab es insbesondere 
bei Besoldungsgruppe A5 deutliche Unterschiede zwischen den betrachteten 
Ländern, die sich auf Varianz in der Anzahl der Stufen, der Abstände zwischen 
den Stufen sowie der jeweiligen Erfahrungszeit zurückführen lassen. 

Die Diskussion wurde dazu genutzt, die Ergebnisse kritisch zu besprechen 
und sie in einen breiteren Kontext einzuordnen. Es wurde insbesondere auf 
die Frage eingegangen, inwiefern die Ergebnisse zu einem am Leistungsprinzip 
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orientierten Besoldungsrecht passen. Vor diesem Hintergrund wurde auch die 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu kinderreichen Beamtenfa-
milien hinterfragt, welche nach wie vor hohe verwaltungsgerichtliche Rele-
vanz hat. Dabei wurde die Frage aufgeworfen, ob es aufgrund des gesellschaft-
lichen Wandels, der allgemeinen Verbesserungen für Familien sowie des ver-
änderten Verständnisses des Leistungsprinzips im Sinne einer leistungsorien-
tierten Besoldung nicht einer verfassungsrechtlichen Neubewertung der bis-
herigen Rechtsprechung bedarf. 

In einem abschließenden Kapitel wurde auf Implikationen und mögliche 
Reformerfordernisse eingegangen. Dabei wurde die Position vertreten, dass 
familienbezogene Besoldungsbestandteile im Hinblick auf das inzwischen 
auch in der Besoldung etablierte Leistungsprinzip durchaus rechtfertigungs-
bedürftig sind, da sie an private Familienverhältnisse und nicht an konkret er-
brachte Arbeitsleistung anknüpfen. In diesem Sinne wurde zudem argumen-
tiert, dass eigentlich eine Reduktion familienbezogener Besoldung für ein tat-
sächlich leistungsorientiertes Besoldungsrecht diskutiert werden müsste. Für 
eine solche Rückführung familienbezogener Besoldung wurde zum Abschluss 
ein konkreter Reformvorschlag skizziert. 
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Berlin Gesetz zur Anpassung der Besoldung und Versorgung für die Jahre 2017 
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2017/2018 in der Freien Hansestadt Bremen (BremBBVAnpG 2017/2018); 
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Vorpommern 

Gesetz über die Anpassung von Besoldungs- Beamtenversorgungs- und 
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MV GVBl. 2016, Nr. 12, S. 444. 

Niedersachsen Gesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften; Nds. GVBl. Nr. 
18/2017. S. 287.  

Nordrhein-
Westfalen 

Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2017/2018 so-
wie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land NRW; 
NW GVBl. 2017, Nr. 18, S. 452. 

Rheinland-Pfalz Landesgesetz zur Anpassung der Besoldung und Versorgung 2017/2018 
(LBVAnpG 2017/2018); RP GVBl. 2017, Nr. 9, S. 137. 

Saarland Gesetz Nr. 1924 zur Anpassung von Besoldungs- und Versorgungsbezügen 
in den Jahren 2017 und 2018 und zur Änderung dienstrechtlicher Bestim-
mungen; SL Abl. I 2017, S. 594. 

Sachsen Gesetz zur Anpassung der Besoldung und Versorgungsbezüge 2017/2018; 
SächsGVBl. 2017, Nr. 11, S. 348. 

Sachsen-Anhalt Gesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften; GVBl. LSA Nr. 9/2018, 
S. 72. 

Schleswig-Hol-
stein 

Gesetz zur Besoldungs- und Versorgungsanpassung in Schleswig-Holstein 
2017 bis 2018 (BVAnpG 2017/2018), SH GVBl. 2017, Nr. 6, S. 199. 

Thüringen Thüringer Gesetz zur Anpassung der Besoldung und der Versorgung in 
den Jahren 2017 und 2018; TH GVBl. 2017, Nr. 9, S. 162. 
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Sonderzahlungsgesetze und -regelungen von Bund und Ländern 

 
Bund Gesetz zur Wiedergewährung der Sonderzahlung vom 20.12.2011 (neue Be-

soldungstabellen ab 2012; in Besoldungstabellen integriert) 

Baden-
Württem-
berg 

Gesetz zur Integration der Sonderzahlung und zur Anpassung der Besoldung 
und Versorgung 2008 (Art. 1 des BVAnpG 2008) 

Bayern Art. 82 ff. Bayerisches Besoldungsgesetz 

Berlin Gesetz über die Gewährung einer jährlichen Sonderzahlung vom 5.11.2003, 
geändert durch Art. 2 des BerlBVAnpG 2017/2018. 

Branden-
burg 

Keine Verlängerung des Brandenburgischen Sonderzahlungsgesetz für die 
Jahre 2007 bis 2009 vom 26.3.2007. 

Bremen § 65 Bremisches Besoldungsgesetz 

Hamburg Hamburgisches Gesetz über die Gewährung einer jährlichen Sonderzahlung 
(Art. 1 des Gesetzes über die jährl. Sonderzahlung und die Besoldungs- und 
Versorgungsanpassung 2011-2012 vom 1.11.2011. 

Hessen Hessisches Sonderzahlungsgesetz; zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes 
zur Änderung dienstrechtl. Vorschriften vom 16.12.2015 

Mecklen-
burg-Vor-
pommern 

Gesetz über die Gewährung einer jährlichen Sonderzahlung an Beamte und 
Richter des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 16.10.2003. 

Niedersach-
sen 

§ 63 Niedersächsisches Besoldungsgesetz 

Nordrhein-
Westfalen 

Aufhebung des Sonderzahlungsgesetzes NRW durch Art. 28 des Dienst-
rechtsmodernisierungsgesetzes für das Land NRW vom 9.6.2016 

Rheinland-
Pfalz 

Integration der jährlichen Sonderzahlung in die Bezüge durch Art. 1 des Lan-
desgesetzes zur Integration der jährlichen Sonderzahlung und zur Anpassung 
der Besoldung und Versorgung 2009/2010 vom 7.4.2009. 

Saarland Integration in die monatlichen Bezüge durch Art. 1 des Gesetzes Nr. 1691 zur 
Änderung dienstrechtlicher Vorschriften vom 1.7.2009. 

Sachsen Aufhebung des Sächsischen Sonderzahlungsgesetzes durch Art. 27 des Ge-
setzes begleitender Regelungen zum Doppelthaushalt 2011/2012 vom 
15.12.2010. 

Sachsen-An-
halt 

§ 56 Landesbesoldungsgesetz Sachsen-Anhalt 

Schleswig-
Holstein 

Gesetz über die Gewährung jährlicher Sonderzahlungen vom 14.12.2006; zu-
letzt geändert durch Art.4 des Gesetzes zur Modernisierung des Landesbe-
amtenrechts vom 21.7.2016 

Thüringen Außerkrafttreten mit Art. 18 des Thüringer Besoldungsneuregelungs- und -
vereinfachungsgesetz vom 24.6.2008. 
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1
3

2
 Tabellen zur Fallauswahl 

Datentabelle 1: Gehaltserhöhende Wirkung von familienbezogener Besoldung in A5 (Eingangsstufe) 

 
Jahresbrutto in € 

Einkommenszuwachs gegenüber "ledig" 
(abs.)* 

Einkommenszuwachs gegenüber "ledig" 
(proz.)** 

Bundes-
land 

ledig verheiratet, 
kein Kind 

verheiratet, 
1 Kind 

verheiratet, 
3 Kinder 

verheiratet, 
kein Kind 

verheiratet, 
1 Kind 

verheiratet, 
3 Kinder 

verheiratet, 
kein Kind 

verheiratet, 
1 Kind 

verheiratet, 
3 Kinder 

Bund 26.422,19 28.089,15 29.578,50 35.829,58 1.666,96 3.156,31 9.407,39 6,31% 11,95% 35,60% 

BB 25.840,40 25.840,40 27.631,16 33.517,40 0,00 1.790,76 7.677,00 0,00% 6,93% 29,71% 

BE 24.186,38 25.614,80 26.987,17 32.702,27 1.428,42 2.800,79 8.515,89 5,91% 11,58% 35,21% 

BW 26.100,20 27.767,00 29.224,42 35.081,96 1.666,80 3.124,22 8.981,76 6,39% 11,97% 34,41% 

BY 28.299,04 29.909,54 31.451,08 37.849,54 1.610,50 3.152,04 9.550,50 5,69% 11,14% 33,75% 

HB 25.436,64 26.925,24 28.348,74 34.268,94 1.488,60 2.912,10 8.832,30 5,85% 11,45% 34,72% 

HE 25.527,89 27.120,66 28.585,77 34.708,01 1.592,77 3.057,88 9.180,12 6,24% 11,98% 35,96% 

HH 27.233,90 28.776,86 30.465,98 36.846,50 1.542,96 3.232,08 9.612,60 5,67% 11,87% 35,30% 

MV 25.218,71 26.724,21 28.165,88 34.032,36 1.505,51 2.947,17 8.813,65 5,97% 11,69% 34,95% 

NI 25.016,66 26.514,70 28.040,98 33.957,02 1.498,04 3.024,32 8.940,36 5,99% 12,09% 35,74% 

NW 25.932,48 27.497,22 29.007,54 35.298,27 1.564,74 3.075,06 9.365,79 6,03% 11,86% 36,12% 

RP 25.669,20 26.451,84 28.711,44 35.600,40 782,64 3.042,24 9.931,20 3,05% 11,85% 38,69% 

SH 26.045,64 27.530,52 29.325,88 35.963,40 1.484,88 3.280,24 9.917,76 5,70% 12,59% 38,08% 

SL 25.275,52 26.718,88 28.303,64 34.462,20 1.443,36 3.028,12 9.186,68 5,71% 11,98% 36,35% 

SN 25.536,74 27.071,74 28.913,97 35.758,09 1.535,01 3.377,23 10.221,36 6,01% 13,22% 40,03% 

ST 26.171,28 27.749,28 29.187,24 35.295,84 1.578,00 3.015,96 9.124,56 6,03% 11,52% 34,86% 

TH (A6) 26.659,68 28.353,48 29.833,08 35.774,40 1.693,80 3.173,40 9.114,72 6,35% 11,90% 34,19% 

                      

* z.B. Jahresbrutto "verh. kein Kind" - Jahresbrutto "ledig"       
** z.B. (Jahresbrutto "verh. kein Kind" - Jahresbrutto "ledig") / Jahresbrutto "ledig" * 100     

Grün: Obere 3 Werte; Rot: Untere 3 Werte; spaltenweise.       
Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung.        



 

 

 

Datentabelle 2: Gehaltserhöhende Wirkung von familienbezogener Besoldung in A5 (Endstufe) 
 

 
Jahresbrutto in € 

Einkommenszuwachs gegenüber "ledig" 
(abs.)* 

Einkommenszuwachs gegenüber "ledig" 
(proz.)** 

Bundes-
land 

ledig verheiratet, 
kein Kind 

verheiratet, 
1 Kind 

verheiratet, 
3 Kinder 

verheiratet, 
kein Kind 

verheiratet, 
1 Kind 

verheiratet, 
3 Kinder 

verheiratet, 
kein Kind 

verheiratet, 
1 Kind 

verheiratet, 
3 Kinder 

Bund 31.371,58 33.038,54 34.527,89 40.778,97 1.666,96 3.156,31 9.407,39 5,31% 10,06% 29,99% 

BB 31.722,20 31.722,20 33.512,96 39.399,20 0,00 1.790,76 7.677,00 0,00% 5,65% 24,20% 

BE 28.721,90 30.150,32 31.522,69 37.237,79 1.428,42 2.800,79 8.515,89 4,97% 9,75% 29,65% 

BW 32.198,96 33.865,76 35.323,18 41.180,72 1.666,80 3.124,22 8.981,76 5,18% 9,70% 27,89% 

BY 33.702,51 35.313,01 36.854,55 43.253,01 1.610,50 3.152,04 9.550,50 4,78% 9,35% 28,34% 

HB 30.082,56 31.571,16 32.994,66 38.914,86 1.488,60 2.912,10 8.832,30 4,95% 9,68% 29,36% 

HE 29.613,06 31.205,83 32.670,94 38.793,18 1.592,77 3.057,88 9.180,12 5,38% 10,33% 31,00% 

HH 30.976,34 32.519,30 34.208,42 40.588,94 1.542,96 3.232,08 9.612,60 4,98% 10,43% 31,03% 

MV 29.982,04 31.487,55 32.929,22 38.795,69 1.505,51 2.947,17 8.813,65 5,02% 9,83% 29,40% 

NI 29.778,74 31.276,78 32.803,06 38.719,10 1.498,04 3.024,32 8.940,36 5,03% 10,16% 30,02% 

NW 32.125,20 33.689,94 35.200,26 41.490,99 1.564,74 3.075,06 9.365,79 4,87% 9,57% 29,15% 

RP 31.638,84 32.421,48 34.681,08 41.570,04 782,64 3.042,24 9.931,20 2,47% 9,62% 31,39% 

SH 30.655,32 32.140,20 33.935,56 40.573,08 1.484,88 3.280,24 9.917,76 4,84% 10,70% 32,35% 

SL 29.828,24 31.271,60 32.856,36 39.014,92 1.443,36 3.028,12 9.186,68 4,84% 10,15% 30,80% 

SN 30.375,06 31.910,07 33.752,29 40.596,42 1.535,01 3.377,23 10.221,36 5,05% 11,12% 33,65% 

ST 30.817,32 32.395,32 33.833,28 39.941,88 1.578,00 3.015,96 9.124,56 5,12% 9,79% 29,61% 

TH (A6) 32.528,16 34.221,96 35.701,56 41.642,88 1.693,80 3.173,40 9.114,72 5,21% 9,76% 28,02% 

                      

* z.B. Jahresbrutto "verh. kein Kind" - Jahresbrutto "ledig"       
** z.B. (Jahresbrutto "verh. kein Kind" - Jahresbrutto "ledig") / Jahresbrutto "ledig" * 100     

Grün: Obere 3 Werte; Rot: Untere 3 Werte; spaltenweise.       
Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung.        
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Datentabelle 3: Gehaltserhöhende Wirkung von familienbezogener Besoldung in A9 (Eingangsstufe) 
 

 
Jahresbrutto in € 

Einkommenszuwachs gegenüber "ledig" 
(abs.)* 

Einkommenszuwachs gegenüber "ledig" 
(proz.)** 

Bundes-
land 

ledig verheiratet, 
kein Kind 

verheiratet, 
1 Kind 

verheiratet, 
3 Kinder 

verheiratet, 
kein Kind 

verheiratet, 
1 Kind 

verheiratet, 
3 Kinder 

verheiratet, 
kein Kind 

verheiratet, 
1 Kind 

verheiratet, 
3 Kinder 

Bund 32.347,23 34.014,19 35.439,10 41.303,78 1.666,96 3.091,87 8.956,55 5,15% 9,56% 27,69% 

BB 31.622,96 31.622,96 33.413,72 39.299,96 0,00 1.790,76 7.677,00 0,00% 5,66% 24,28% 

BE 29.514,14 31.014,28 32.322,95 37.655,47 1.500,14 2.808,81 8.141,33 5,08% 9,52% 27,58% 

BW 31.863,54 33.530,34 34.987,76 40.845,30 1.666,80 3.124,22 8.981,76 5,23% 9,80% 28,19% 

BY 33.519,37 35.210,26 36.681,80 42.660,56 1.690,90 3.162,44 9.141,20 5,04% 9,43% 27,27% 

HB 31.137,92 32.700,92 34.063,10 39.615,14 1.563,00 2.925,18 8.477,22 5,02% 9,39% 27,22% 

HE 31.181,54 32.774,30 34.162,17 39.820,23 1.592,77 2.980,64 8.638,70 5,11% 9,56% 27,70% 

HH 32.313,28 33.856,24 35.484,04 41.496,40 1.542,96 3.170,76 9.183,12 4,78% 9,81% 28,42% 

MV 30.937,76 32.519,15 33.897,21 39.383,87 1.581,39 2.959,45 8.446,11 5,11% 9,57% 27,30% 

NI 30.310,10 31.883,18 33.348,14 38.896,02 1.573,08 3.038,04 8.585,92 5,19% 10,02% 28,33% 

NW 31.290,54 32.894,70 34.291,74 39.966,84 1.604,16 3.001,20 8.676,30 5,13% 9,59% 27,73% 

RP 30.692,76 31.475,40 33.671,16 40.176,60 782,64 2.978,40 9.483,84 2,55% 9,70% 30,90% 

SH 31.595,64 33.155,16 34.889,20 41.158,56 1.559,52 3.293,56 9.562,92 4,94% 10,42% 30,27% 

SL 30.561,64 32.077,72 33.601,16 39.391,56 1.516,08 3.039,52 8.829,92 4,96% 9,95% 28,89% 

SN 31.574,56 33.186,46 34.967,67 41.445,47 1.611,90 3.393,11 9.870,92 5,11% 10,75% 31,26% 

ST 31.567,96 33.145,96 34.521,40 40.254,40 1.578,00 2.953,44 8.686,44 5,00% 9,36% 27,52% 

TH 31.382,28 33.076,08 34.555,68 40.497,00 1.693,80 3.173,40 9.114,72 5,40% 10,11% 29,04% 
                      

* z.B. Jahresbrutto "verh. kein Kind" - Jahresbrutto "ledig"       
** z.B. (Jahresbrutto "verh. kein Kind" - Jahresbrutto "ledig") / Jahresbrutto "ledig" * 100     

Grün: Obere 3 Werte; Rot: Untere 3 Werte; spaltenweise.       
Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung.        
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Datentabelle 4: Gehaltserhöhende Wirkung von familienbezogener Besoldung in A9 (Endstufe) 
 

 
Jahresbrutto in € 

Einkommenszuwachs gegenüber "ledig" 
(abs.)* 

Einkommenszuwachs gegenüber "ledig" 
(proz.)** 

Bundes-
land 

ledig verheiratet, 
kein Kind 

verheiratet, 
1 Kind 

verheiratet, 
3 Kinder 

verheiratet, 
kein Kind 

verheiratet, 
1 Kind 

verheiratet, 
3 Kinder 

verheiratet, 
kein Kind 

verheiratet, 
1 Kind 

verheiratet, 
3 Kinder 

Bund 41.906,70 43.573,66 44.998,57 50.863,25 1.666,96 3.091,87 8.956,55 3,98% 7,38% 21,37% 

BB 40.436,72 40.436,72 42.227,48 48.113,72 0,00 1.790,76 7.677,00 0,00% 4,43% 18,99% 

BE 38.254,06 39.754,20 41.062,87 46.395,39 1.500,14 2.808,81 8.141,33 3,92% 7,34% 21,28% 

BW 41.002,20 42.669,00 44.126,42 49.983,96 1.666,80 3.124,22 8.981,76 4,07% 7,62% 21,91% 

BY 42.918,38 44.609,28 46.080,82 52.059,58 1.690,90 3.162,44 9.141,20 3,94% 7,37% 21,30% 

HB 40.010,36 41.573,36 42.935,54 48.487,58 1.563,00 2.925,18 8.477,22 3,91% 7,31% 21,19% 

HE 39.571,50 41.164,26 42.552,14 48.210,19 1.592,77 2.980,64 8.638,70 4,03% 7,53% 21,83% 

HH 40.171,12 41.714,08 43.341,88 49.354,24 1.542,96 3.170,76 9.183,12 3,84% 7,89% 22,86% 

MV 40.034,45 41.615,84 42.993,90 48.480,56 1.581,39 2.959,45 8.446,11 3,95% 7,39% 21,10% 

NI 39.430,64 41.003,72 42.468,68 48.016,56 1.573,08 3.038,04 8.585,92 3,99% 7,70% 21,77% 

NW 40.348,74 41.952,90 43.349,94 49.025,04 1.604,16 3.001,20 8.676,30 3,98% 7,44% 21,50% 

RP 39.498,48 40.281,12 42.476,88 48.982,32 782,64 2.978,40 9.483,84 1,98% 7,54% 24,01% 

SH 40.399,08 41.958,60 43.692,64 49.962,00 1.559,52 3.293,56 9.562,92 3,86% 8,15% 23,67% 

SL 39.256,40 40.772,48 42.295,92 48.086,32 1.516,08 3.039,52 8.829,92 3,86% 7,74% 22,49% 

SN 40.714,33 42.326,23 44.107,43 50.585,24 1.611,90 3.393,11 9.870,92 3,96% 8,33% 24,24% 

ST 40.440,64 42.018,64 43.394,08 49.127,08 1.578,00 2.953,44 8.686,44 3,90% 7,30% 21,48% 

TH 40.604,76 42.298,56 43.778,16 49.719,48 1.693,80 3.173,40 9.114,72 4,17% 7,82% 22,45% 
                      

* z.B. Jahresbrutto "verh. kein Kind" - Jahresbrutto "ledig"       
** z.B. (Jahresbrutto "verh. kein Kind" - Jahresbrutto "ledig") / Jahresbrutto "ledig" * 100     

Grün: Obere 3 Werte; Rot: Untere 3 Werte; spaltenweise.       

Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung.        1
3
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Datentabelle 5: "Horizontales Leistungsprinzip": Erfahrungsstufen, Erfahrungszeiten und Gehaltserhöhungen durch Erfah-
rungsaufstiege; Besoldungsgruppe A5 

Bundes-
land 

Anzahl der Er-
fahrungs-stu-

fen 

Anfangs-
grundgehalt 
(Jahr 2017  

in €) 

Endgrundge-
halt (Jahr 

2017  
in €) 

max. Anzahl der 
Dienstjahre bis zum 
Erreichen des End-

grundgehalts 

durchschnittl. jährlicher 
Anstieg aufgrund von Er-

fahrungsstufen (abs.)* 

durchschnittl. jährlicher 
Anstieg aufgrund von Er-
fahrungsstufen (proz.)** 

Anstieg ins-
gesamt 

(proz.)*** 

Bund 8 26.422,19 31.371,58 23 215,19 0,81% 18,73% 

BB 10 25.840,40 31.722,20 24 245,08 0,95% 22,76% 

BE 8 24.186,38 28.721,90 23 197,20 0,82% 18,75% 

BW 10 26.100,20 32.198,96 24 254,12 0,97% 23,37% 

BY 9 28.299,04 33.702,51 22 245,61 0,87% 19,09% 

HB 8 25.436,64 30.082,56 17 273,29 1,07% 18,26% 

HE 8 25.527,89 29.613,06 23 177,62 0,70% 16,00% 

HH 8 27.233,90 30.976,34 28 133,66 0,49% 13,74% 

MV 8 25.218,71 29.982,04 17 280,20 1,11% 18,89% 

NI 8 25.016,66 29.778,74 17 280,12 1,12% 19,04% 

NW 10 25.932,48 32.125,20 24 258,03 1,00% 23,88% 

RP 10 25.669,20 31.638,84 24 248,74 0,97% 23,26% 

SH 8 26.045,64 30.655,32 17 271,16 1,04% 17,70% 

SL 8 25.275,52 29.828,24 17 267,81 1,06% 18,01% 

SN 8 25.536,74 30.375,06 17 284,61 1,11% 18,95% 

ST 8 26.171,28 30.817,32 23 202,00 0,77% 17,75% 

TH (A6) 9 26.659,68 32.528,16 20 293,42 1,10% 22,01% 
                

* (Endgrundgehalt - Anfangsgrundgehalt) / max. Diensjahre bis zum Erreichen des Endgrundgehalts 
  

** (Durchschnittl. absoluter Anstieg pro Jahr aufgrund von Erfahrungsstufen / Anfangsgrundgehalt) * 100 
  

*** (Endgrundgehalt - Anfangsgrundgehalt) / Anfangsgrundgehalt * 100 
   

Grün: Obere 3 Werte; Rot: Untere 3 Werte; spaltenweise 
    

Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung; angelehnt an Henneberger 1998, 65. 
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Datentabelle 6: "Horizontales Leistungsprinzip": Erfahrungsstufen, Erfahrungszeiten und Gehaltserhöhungen durch Erfah-
rungsaufstiege; Besoldungsgruppe A9 

Bundes-
land 

Anzahl der Er-
fahrungs-stu-

fen 

Anfangs-
grundgehalt 
(Jahr 2017  

in €) 

Endgrundge-
halt (Jahr 

2017  
in €) 

max. Anzahl der 
Dienstjahre bis zum 
Erreichen des End-

grundgehalts 

durchschnittl. jährlicher 
Anstieg aufgrund von Er-

fahrungsstufen (abs.)* 

durchschnittl. jährlicher 
Anstieg aufgrund von Er-
fahrungsstufen (proz.)** 

Anstieg ins-
gesamt 

(proz.)*** 

Bund 8 32.347,23 41.906,70 23 415,63 1,28% 29,55% 

BB 10 31.622,96 40.436,72 26 338,99 1,07% 27,87% 

BE 8 29.514,14 38.254,06 23 380,00 1,29% 29,61% 

BW 10 31.863,54 41.002,20 26 351,49 1,10% 28,68% 

BY 10 33.519,37 42.918,38 26 361,50 1,08% 28,04% 

HB 10 31.137,92 40.010,36 26 341,25 1,10% 28,49% 

HE 8 31.181,54 39.571,50 23 364,78 1,17% 26,91% 

HH 8 32.313,28 40.171,12 28 280,64 0,87% 24,32% 

MV 10 30.937,76 40.034,45 26 349,87 1,13% 29,40% 

NI 10 30.310,10 39.430,64 26 350,79 1,16% 30,09% 

NW 10 31.290,54 40.348,74 26 348,39 1,11% 28,95% 

RP 10 30.692,76 39.498,48 26 338,68 1,10% 28,69% 

SH 10 31.595,64 40.399,08 26 338,59 1,07% 27,86% 

SL 10 30.561,64 39.256,40 26 334,41 1,09% 28,45% 

SN 10 31.574,56 40.714,33 26 351,53 1,11% 28,95% 

ST 8 31.567,96 40.440,64 23 385,77 1,22% 28,11% 

TH 10 31.382,28 40.604,76 26 354,71 1,13% 29,39% 
               

* (Endgrundgehalt - Anfangsgrundgehalt) / max. Diensjahre bis zum Erreichen des Endgrundgehalts   

** (Durchschnittl. absoluter Anstieg pro Jahr aufgrund von Erfahrungsstufen / Anfangsgrundgehalt) * 100   

*** (Endgrundgehalt - Anfangsgrundgehalt) / Anfangsgrundgehalt * 100    

Grün: Obere 3 Werte; Rot: Untere 3 Werte; spaltenweise  
   

Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung; angelehnt an Henneberger 1998, 65. 
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Datentabelle 7: „Vertikales Leistungsprinzip“: Einkommensabstände zu höheren Besoldungsgruppen in Eingangs- und End-
stufe - A9 ggü. A5 
 
 
  Eingangsstufe Endstufe 

Bundes-
land 

Grundgehalt 
A5 (€) 

Grundgehalt 
A9 (€) 

Vorsprung A9 
ggü. A5 (abs.)* 

Vorsprung A9 ggü. 
A5 (proz.)** 

Grundgehalt 
A5 (€) 

Grundgehalt 
A9 (€) 

Vorsprung A9 
ggü. A5 (abs.)* 

Vorsprung A9 ggü. 
A5 (proz.)** 

Bund 26.422,19 32.347,23 5.925,04 22,42% 31.371,58 41.906,70 10.535,12 33,58% 

BB 25.840,40 31.622,96 5.782,56 22,38% 31.722,20 40.436,72 8.714,52 27,47% 

BE 24.186,38 29.514,14 5.327,76 22,03% 28.721,90 38.254,06 9.532,16 33,19% 

BW 26.100,20 31.863,54 5.763,34 22,08% 32.198,96 41.002,20 8.803,24 27,34% 

BY 28.299,04 33.519,37 5.220,32 18,45% 33.702,51 42.918,38 9.215,87 27,34% 

HB 25.436,64 31.137,92 5.701,28 22,41% 30.082,56 40.010,36 9.927,80 33,00% 

HE 25.527,89 31.181,54 5.653,64 22,15% 29.613,06 39.571,50 9.958,43 33,63% 

HH 27.233,90 32.313,28 5.079,38 18,65% 30.976,34 40.171,12 9.194,78 29,68% 

MV 25.218,71 30.937,76 5.719,06 22,68% 29.982,04 40.034,45 10.052,41 33,53% 

NI 25.016,66 30.310,10 5.293,44 21,16% 29.778,74 39.430,64 9.651,90 32,41% 

NW 25.932,48 31.290,54 5.358,06 20,66% 32.125,20 40.348,74 8.223,54 25,60% 

RP 25.669,20 30.692,76 5.023,56 19,57% 31.638,84 39.498,48 7.859,64 24,84% 

SH 26.045,64 31.595,64 5.550,00 21,31% 30.655,32 40.399,08 9.743,76 31,78% 

SL 25.275,52 30.561,64 5.286,12 20,91% 29.828,24 39.256,40 9.428,16 31,61% 

SN 25.536,74 31.574,56 6.037,82 23,64% 30.375,06 40.714,33 10.339,26 34,04% 

ST 26.171,28 31.567,96 5.396,68 20,62% 30.817,32 40.440,64 9.623,32 31,23% 

TH (A6) 26.659,68 31.382,28 4.722,60 17,71% 32.528,16 40.604,76 8.076,60 24,83% 
* Grundgehalt A9 - Grundgehalt A5  Grün: Obere 3 Werte; Rot: Untere 3 Werte; spaltenweise 

** (Grundgehalt A9 - Grundgehalt A5) / Grundgehalt A5 * 100     

Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung.      
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Datentabelle 8: „Vertikales Leistungsprinzip“: Einkommensabstände zu höheren Besoldungsgruppen in Eingangs- und End-
stufe - A13 ggü. A9 
 
  Eingangsstufe Endstufe 

Bundes-
land 

Grundgehalt 
 A9 (€) 

Grundgehalt 
A13 (€) 

Vorsprung A13 
ggü A9 (abs.) 

Vorsprung A13 
ggü A9 (proz.) 

Grundgehalt 
A9 (€) 

Grundgehalt 
A13 (€) 

Vorsprung A13 
ggü A9 (abs.) 

Vorsprung A13 
ggü A9 (proz.) 

Bund 32.347,23 49.757,77 17.410,54 53,82% 41.906,70 63.974,04 22.067,34 52,66% 

BB 31.622,96 47.520,20 15.897,24 50,27% 40.436,72 60.626,48 20.189,76 49,93% 

BE 29.514,14 44.894,40 15.380,26 52,11% 38.254,06 57.832,13 19.578,07 51,18% 

BW 31.863,54 50.594,02 18.730,48 58,78% 41.002,20 62.228,68 21.226,48 51,77% 

BY 33.519,37 52.533,37 19.014,01 56,73% 42.918,38 64.491,16 21.572,78 50,26% 

HB 31.137,92 48.235,26 17.097,34 54,91% 40.010,36 59.174,28 19.163,92 47,90% 

HE 31.181,54 47.510,25 16.328,72 52,37% 39.571,50 60.394,64 20.823,14 52,62% 

HH 32.313,28 48.559,84 16.246,56 50,28% 40.171,12 60.380,92 20.209,80 50,31% 

MV 30.937,76 44.882,40 13.944,63 45,07% 40.034,45 60.389,05 20.354,60 50,84% 

NI 30.310,10 46.734,20 16.424,10 54,19% 39.430,64 60.145,82 20.715,18 52,54% 

NW 31.290,54 49.304,64 18.014,10 57,57% 40.348,74 60.484,32 20.135,58 49,90% 

RP 30.692,76 43.904,64 13.211,88 43,05% 39.498,48 59.087,04 19.588,56 49,59% 

SH 31.595,64 46.728,24 15.132,60 47,89% 40.399,08 59.934,00 19.534,92 48,35% 

SL 30.561,64 46.018,44 15.456,80 50,58% 39.256,40 58.947,84 19.691,44 50,16% 

SN 31.574,56 46.004,70 14.430,14 45,70% 40.714,33 61.912,84 21.198,51 52,07% 

ST 31.567,96 47.584,12 16.016,16 50,74% 40.440,64 61.041,16 20.600,52 50,94% 

TH 31.382,28 47.414,04 16.031,76 51,09% 40.604,76 60.939,84 20.335,08 50,08% 

* Grundgehalt A13 - Grundgehalt A9  Grün: Obere 3 Werte; Rot: Untere 3 Werte; spaltenweise 

** (Grundgehalt A13 - Grundgehalt A9) / Grundgehalt A9 * 100     

Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung.      
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Datentabellen je Bundesland 

Bayern 

 

Datentabelle 9: Vergleich der Einkommen von A5 und A6 bei gleicher Familienkonstellation und gleicher Diensterfahrung (BY) 

 
  Besoldungsgruppe A5 (Jahresbrutto 2017)   Besoldungsgruppe A6 (Jahresbrutto 2017) 

Dienstjahr Stufe ledig verh., 0 K. verh., 1 K. verh., 2 K. verh., 3 K. verh., 4 K. Stufe ledig verh., 0 K. verh., 1 K. verh., 2 K. verh., 3 K. verh., 4 K. 

1 1 28.299,04 29.909,54 31.451,08 33.132,47 37.849,54 42.562,50 1 28.991,57 30.602,07 32.073,61 33.545,16 38.052,37 42.559,59 

2 1 28.299,04 29.909,54 31.451,08 33.132,47 37.849,54 42.562,50 1 28.991,57 30.602,07 32.073,61 33.545,16 38.052,37 42.559,59 

3 2 28.974,81 30.585,31 32.126,84 33.808,24 38.525,31 43.238,27 2 29.733,38 31.343,88 32.815,42 34.286,96 38.794,18 43.301,40 

4 2 28.974,81 30.585,31 32.126,84 33.808,24 38.525,31 43.238,27 2 29.733,38 31.343,88 32.815,42 34.286,96 38.794,18 43.301,40 

5 3 29.649,94 31.260,44 32.801,98 34.483,37 39.200,44 43.913,40 3 30.474,55 32.085,05 33.556,59 35.028,13 39.535,35 44.042,57 

6 3 29.649,94 31.260,44 32.801,98 34.483,37 39.200,44 43.913,40 3 30.474,55 32.085,05 33.556,59 35.028,13 39.535,35 44.042,57 

7 4 30.325,58 31.936,08 33.477,62 35.159,01 39.876,08 44.589,04 4 31.215,98 32.826,48 34.298,02 35.769,56 40.276,78 44.784,00 

8 4 30.325,58 31.936,08 33.477,62 35.159,01 39.876,08 44.589,04 4 31.215,98 32.826,48 34.298,02 35.769,56 40.276,78 44.784,00 

9 4 30.325,58 31.936,08 33.477,62 35.159,01 39.876,08 44.589,04 4 31.215,98 32.826,48 34.298,02 35.769,56 40.276,78 44.784,00 

10 5 31.000,71 32.611,21 34.152,75 35.834,14 40.551,21 45.264,18 5 31.957,91 33.568,41 35.039,95 36.511,49 41.018,71 45.525,93 

11 5 31.000,71 32.611,21 34.152,75 35.834,14 40.551,21 45.264,18 5 31.957,91 33.568,41 35.039,95 36.511,49 41.018,71 45.525,93 

12 5 31.000,71 32.611,21 34.152,75 35.834,14 40.551,21 45.264,18 5 31.957,91 33.568,41 35.039,95 36.511,49 41.018,71 45.525,93 

13 6 31.676,10 33.286,60 34.828,13 36.509,53 41.226,60 45.939,56 6 32.699,59 34.310,09 35.781,63 37.253,17 41.760,39 46.267,61 

14 6 31.676,10 33.286,60 34.828,13 36.509,53 41.226,60 45.939,56 6 32.699,59 34.310,09 35.781,63 37.253,17 41.760,39 46.267,61 
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  Besoldungsgruppe A5 (Jahresbrutto 2017)  Besoldungsgruppe A6 (Jahresbrutto 2017) 

     

Dienstjahr Stufe ledig verh., 0 K. verh., 1 K. verh., 2 K. verh., 3 K. verh., 4 K. Stufe ledig verh., 0 K. verh., 1 K. verh., 2 K. verh., 3 K. verh., 4 K. 

15 6 31.676,10 33.286,60 34.828,13 36.509,53 41.226,60 45.939,56 6 32.699,59 34.310,09 35.781,63 37.253,17 41.760,39 46.267,61 

16 7 32.351,74 33.962,24 35.503,77 37.185,17 41.902,24 46.615,20 7 33.441,27 35.051,77 36.523,31 37.994,85 42.502,07 47.009,29 

17 7 32.351,74 33.962,24 35.503,77 37.185,17 41.902,24 46.615,20 7 33.441,27 35.051,77 36.523,31 37.994,85 42.502,07 47.009,29 

18 7 32.351,74 33.962,24 35.503,77 37.185,17 41.902,24 46.615,20 7 33.441,27 35.051,77 36.523,31 37.994,85 42.502,07 47.009,29 

19 8 33.027,12 34.637,62 36.179,16 37.860,55 42.577,63 47.290,59 8 34.182,44 35.792,94 37.264,48 38.736,03 43.243,25 47.750,46 

20 8 33.027,12 34.637,62 36.179,16 37.860,55 42.577,63 47.290,59 8 34.182,44 35.792,94 37.264,48 38.736,03 43.243,25 47.750,46 

21 8 33.027,12 34.637,62 36.179,16 37.860,55 42.577,63 47.290,59 8 34.182,44 35.792,94 37.264,48 38.736,03 43.243,25 47.750,46 

22 8 33.027,12 34.637,62 36.179,16 37.860,55 42.577,63 47.290,59 8 34.182,44 35.792,94 37.264,48 38.736,03 43.243,25 47.750,46 

23 9 33.702,51 35.313,01 36.854,55 38.535,94 43.253,01 47.965,97 9 34.923,87 36.534,37 38.005,91 39.477,45 43.984,67 48.491,89 

24 9 33.702,51 35.313,01 36.854,55 38.535,94 43.253,01 47.965,97 9 34.923,87 36.534,37 38.005,91 39.477,45 43.984,67 48.491,89 

25 9 33.702,51 35.313,01 36.854,55 38.535,94 43.253,01 47.965,97 9 34.923,87 36.534,37 38.005,91 39.477,45 43.984,67 48.491,89 

26 9 33.702,51 35.313,01 36.854,55 38.535,94 43.253,01 47.965,97 9 34.923,87 36.534,37 38.005,91 39.477,45 43.984,67 48.491,89 

27 9 33.702,51 35.313,01 36.854,55 38.535,94 43.253,01 47.965,97 9 34.923,87 36.534,37 38.005,91 39.477,45 43.984,67 48.491,89 

28 9 33.702,51 35.313,01 36.854,55 38.535,94 43.253,01 47.965,97 9 34.923,87 36.534,37 38.005,91 39.477,45 43.984,67 48.491,89 

29 9 33.702,51 35.313,01 36.854,55 38.535,94 43.253,01 47.965,97 9 34.923,87 36.534,37 38.005,91 39.477,45 43.984,67 48.491,89 

30 9 33.702,51 35.313,01 36.854,55 38.535,94 43.253,01 47.965,97 9 34.923,87 36.534,37 38.005,91 39.477,45 43.984,67 48.491,89 
Quelle: Eigene Berechnung. Rot: A5 verdient mehr als A6; Rötlich: Gehaltsvorsprung von A6 kleiner als 1 Prozent; Gelblich: Gehaltsvorsprung von A6 kleiner als 2 Prozent. Fett/Kursiv: Endstufe. 
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Datentabelle 2: Vergleich mit den Grundgehältern höherer Besoldungsgruppen im Karriereverlauf (BY, A9)  

  
Besoldungsgruppe A9 (Jahresbrutto 2017) Familienstand ledig, ohne Kinder (Jahresbrutto 2017) 

Dienstjahr Stufe ledig verh., 0 K. verh., 1 K. verh., 2 K. verh., 3 K. verh., 4 K. A10 A11 A12 A13 

1 1 33.519,37 35.210,26 36.681,80 38.153,35 42.660,56 47.167,78 35.779,08 40.577,39 45.139,45 52.533,37 

2 1 33.519,37 35.210,26 36.681,80 38.153,35 42.660,56 47.167,78 35.779,08 40.577,39 45.139,45 52.533,37 

3 2 34.303,72 35.994,61 37.466,16 38.937,70 43.444,92 47.952,13 36.869,12 42.252,77 47.174,71 52.533,37 

4 2 34.303,72 35.994,61 37.466,16 38.937,70 43.444,92 47.952,13 36.869,12 42.252,77 47.174,71 54.775,58 

5 3 35.580,07 37.270,96 38.742,51 40.214,05 44.721,27 49.228,48 38.503,99 43.928,16 47.174,71 54.775,58 

6 3 35.580,07 37.270,96 38.742,51 40.214,05 44.721,27 49.228,48 38.503,99 43.928,16 49.210,47 54.775,58 

7 4 36.856,04 38.546,93 40.018,47 41.490,02 45.997,23 50.504,45 40.139,75 43.928,16 49.210,47 57.017,42 

8 4 36.856,04 38.546,93 40.018,47 41.490,02 45.997,23 50.504,45 40.139,75 45.619,04 49.210,47 57.017,42 

9 4 36.856,04 38.546,93 40.018,47 41.490,02 45.997,23 50.504,45 40.139,75 45.619,04 51.270,65 57.017,42 

10 5 38.132,64 39.823,54 41.295,08 42.766,62 47.273,84 51.781,06 41.774,75 45.619,04 51.270,65 58.512,01 

11 5 38.132,64 39.823,54 41.295,08 42.766,62 47.273,84 51.781,06 41.774,75 47.333,28 51.270,65 58.512,01 

12 5 38.132,64 39.823,54 41.295,08 42.766,62 47.273,84 51.781,06 41.774,75 47.333,28 52.654,94 58.512,01 

13 6 39.408,86 41.099,76 42.571,30 44.042,84 48.550,06 53.057,28 43.410,00 47.333,28 52.654,94 60.006,74 

14 6 39.408,86 41.099,76 42.571,30 44.042,84 48.550,06 53.057,28 43.410,00 48.475,65 52.654,94 60.006,74 

15 6 39.408,86 41.099,76 42.571,30 44.042,84 48.550,06 53.057,28 43.410,00 48.475,65 54.038,85 60.006,74 

16 7 40.286,05 41.976,95 43.448,49 44.920,03 49.427,25 53.934,47 44.500,17 48.475,65 54.038,85 60.006,74 

17 7 40.286,05 41.976,95 43.448,49 44.920,03 49.427,25 53.934,47 44.500,17 49.618,65 54.038,85 61.501,72 

18 7 40.286,05 41.976,95 43.448,49 44.920,03 49.427,25 53.934,47 44.500,17 49.618,65 54.038,85 61.501,72 

19 8 41.163,75 42.854,65 44.326,19 45.797,73 50.304,95 54.812,17 45.604,94 49.618,65 55.423,14 61.501,72 

20 8 41.163,75 42.854,65 44.326,19 45.797,73 50.304,95 54.812,17 45.604,94 49.618,65 55.423,14 61.501,72 

21 8 41.163,75 42.854,65 44.326,19 45.797,73 50.304,95 54.812,17 45.604,94 50.772,57 55.423,14 62.996,19 

22 8 41.163,75 42.854,65 44.326,19 45.797,73 50.304,95 54.812,17 45.604,94 50.772,57 55.423,14 62.996,19 

23 9 42.040,94 43.731,83 45.203,38 46.674,92 51.182,14 55.689,36 46.719,87 50.772,57 56.807,30 62.996,19 

24 9 42.040,94 43.731,83 45.203,38 46.674,92 51.182,14 55.689,36 46.719,87 50.772,57 56.807,30 62.996,19 

25 9 42.040,94 43.731,83 45.203,38 46.674,92 51.182,14 55.689,36 46.719,87 51.938,18 56.807,30 64.491,16 

26 9 42.040,94 43.731,83 45.203,38 46.674,92 51.182,14 55.689,36 46.719,87 51.938,18 56.807,30 64.491,16 

27 10 42.918,38 44.609,28 46.080,82 47.552,36 52.059,58 56.566,80 47.835,19 51.938,18 58.191,46 64.491,16 

28 10 42.918,38 44.609,28 46.080,82 47.552,36 52.059,58 56.566,80 47.835,19 51.938,18 58.191,46 64.491,16 

29 10 42.918,38 44.609,28 46.080,82 47.552,36 52.059,58 56.566,80 47.835,19 53.103,53 58.191,46 64.491,16 

30 10 42.918,38 44.609,28 46.080,82 47.552,36 52.059,58 56.566,80 47.835,19 53.103,53 58.191,46 64.491,16 

Quelle: Eigene Berechnung. Grau: mehr als A13; gelblich: mehr als A12; blau: mehr als A11; grün: mehr als A10. 
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Sachsen 

 

Datentabelle 12: Vergleich der Einkommen von A5 und A6 bei gleicher Familienkonstellation und gleicher Diensterfahrung 
(SN) 

 

 

 
  Besoldungsgruppe A5 (Jahresbrutto 2017) Besoldungsgruppe A6 (Jahresbrutto 2017) 

Dienstjahr Stufe ledig verh., 0 K. verh., 1 K. verh., 2 K. verh., 3 K. verh., 4 K. Stufe ledig verh., 0 K. verh., 1 K. verh., 2 K. verh., 3 K. verh., 4 K. 

1 1 25.536,74 27.071,74 28.913,97 30.878,34 35.758,09 40.637,85 1 26.342,81 27.877,81 29.659,02 31.440,23 36.136,83 40.833,43 

2 1 25.536,74 27.071,74 28.913,97 30.878,34 35.758,09 40.637,85 1 26.342,81 27.877,81 29.659,02 31.440,23 36.136,83 40.833,43 

3 2 26.391,16 27.926,17 29.768,39 31.732,76 36.612,52 41.492,28 2 27.071,86 28.606,87 30.388,08 32.169,29 36.865,89 41.562,49 

4 2 26.391,16 27.926,17 29.768,39 31.732,76 36.612,52 41.492,28 2 27.071,86 28.606,87 30.388,08 32.169,29 36.865,89 41.562,49 

5 3 27.055,27 28.590,27 30.432,50 32.396,86 37.276,62 42.156,38 3 27.800,80 29.335,81 31.117,02 32.898,22 37.594,82 42.291,42 

6 3 27.055,27 28.590,27 30.432,50 32.396,86 37.276,62 42.156,38 3 27.800,80 29.335,81 31.117,02 32.898,22 37.594,82 42.291,42 

7 4 27.718,89 29.253,90 31.096,12 33.060,49 37.940,25 42.820,01 4 28.529,74 30.064,74 31.845,95 33.627,16 38.323,76 43.020,36 

8 4 27.718,89 29.253,90 31.096,12 33.060,49 37.940,25 42.820,01 4 28.529,74 30.064,74 31.845,95 33.627,16 38.323,76 43.020,36 

9 5 28.383,11 29.918,12 31.760,34 33.724,71 38.604,47 43.484,23 5 29.258,55 30.793,56 32.574,77 34.355,98 39.052,58 43.749,18 

10 5 28.383,11 29.918,12 31.760,34 33.724,71 38.604,47 43.484,23 5 29.258,55 30.793,56 32.574,77 34.355,98 39.052,58 43.749,18 

11 5 28.383,11 29.918,12 31.760,34 33.724,71 38.604,47 43.484,23 5 29.258,55 30.793,56 32.574,77 34.355,98 39.052,58 43.749,18 

12 6 29.046,98 30.581,98 32.424,21 34.388,58 39.268,33 44.148,09 6 29.987,85 31.522,86 33.304,07 35.085,27 39.781,87 44.478,47 

13 6 29.046,98 30.581,98 32.424,21 34.388,58 39.268,33 44.148,09 6 29.987,85 31.522,86 33.304,07 35.085,27 39.781,87 44.478,47 

14 6 29.046,98 30.581,98 32.424,21 34.388,58 39.268,33 44.148,09 6 29.987,85 31.522,86 33.304,07 35.085,27 39.781,87 44.478,47 
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  Besoldungsgruppe A5 (Jahresbrutto 2017) Besoldungsgruppe A6 (Jahresbrutto 2017) 

Dienstjahr Stufe ledig verh., 0 K. verh., 1 K. verh., 2 K. verh., 3 K. verh., 4 K. Stufe ledig verh., 0 K. verh., 1 K. verh., 2 K. verh., 3 K. verh., 4 K. 

               

15 7 29.710,84 31.245,85 33.088,07 35.052,44 39.932,20 44.811,96 7 30.717,03 32.252,03 34.033,24 35.814,45 40.511,05 45.207,65 

16 7 29.710,84 31.245,85 33.088,07 35.052,44 39.932,20 44.811,96 7 30.717,03 32.252,03 34.033,24 35.814,45 40.511,05 45.207,65 

17 7 29.710,84 31.245,85 33.088,07 35.052,44 39.932,20 44.811,96 7 30.717,03 32.252,03 34.033,24 35.814,45 40.511,05 45.207,65 

18 8 30.375,06 31.910,07 33.752,29 35.716,66 40.596,42 45.476,18 8 31.445,96 32.980,97 34.762,18 36.543,39 41.239,99 45.936,59 

19 8 30.375,06 31.910,07 33.752,29 35.716,66 40.596,42 45.476,18 8 31.445,96 32.980,97 34.762,18 36.543,39 41.239,99 45.936,59 

20 8 30.375,06 31.910,07 33.752,29 35.716,66 40.596,42 45.476,18 8 31.445,96 32.980,97 34.762,18 36.543,39 41.239,99 45.936,59 

21 8 30.375,06 31.910,07 33.752,29 35.716,66 40.596,42 45.476,18 9 32.174,66 33.709,67 35.490,88 37.272,09 41.968,68 46.665,28 

22 8 30.375,06 31.910,07 33.752,29 35.716,66 40.596,42 45.476,18 9 32.174,66 33.709,67 35.490,88 37.272,09 41.968,68 46.665,28 

23 8 30.375,06 31.910,07 33.752,29 35.716,66 40.596,42 45.476,18 9 32.174,66 33.709,67 35.490,88 37.272,09 41.968,68 46.665,28 

24 8 30.375,06 31.910,07 33.752,29 35.716,66 40.596,42 45.476,18 9 32.174,66 33.709,67 35.490,88 37.272,09 41.968,68 46.665,28 

25 8 30.375,06 31.910,07 33.752,29 35.716,66 40.596,42 45.476,18 9 32.174,66 33.709,67 35.490,88 37.272,09 41.968,68 46.665,28 

26 8 30.375,06 31.910,07 33.752,29 35.716,66 40.596,42 45.476,18 9 32.174,66 33.709,67 35.490,88 37.272,09 41.968,68 46.665,28 

27 8 30.375,06 31.910,07 33.752,29 35.716,66 40.596,42 45.476,18 9 32.174,66 33.709,67 35.490,88 37.272,09 41.968,68 46.665,28 

28 8 30.375,06 31.910,07 33.752,29 35.716,66 40.596,42 45.476,18 9 32.174,66 33.709,67 35.490,88 37.272,09 41.968,68 46.665,28 

29 8 30.375,06 31.910,07 33.752,29 35.716,66 40.596,42 45.476,18 9 32.174,66 33.709,67 35.490,88 37.272,09 41.968,68 46.665,28 

30 8 30.375,06 31.910,07 33.752,29 35.716,66 40.596,42 45.476,18 9 32.174,66 33.709,67 35.490,88 37.272,09 41.968,68 46.665,28 
Quelle: Eigene Berechnung. Rot: A5 verdient mehr als A6; Rötlich: Gehaltsvorsprung von A6 kleiner als 1 Prozent; Gelblich: Gehaltsvorsprung von A6 kleiner als 2 Prozent. Fett/Kursiv: End-
stufe 
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Datentabelle 13: Vergleich mit den Grundgehältern höherer Besoldungsgruppen im Karriereverlauf (SN, A5)  
  Besoldungsgruppe A5 (Jahresbrutto 2017) Familienstand ledig, ohne Kinder (Jahresbrutto 2017) 

Dienstjahr Stufe ledig verh., 0 K. verh., 1 K. verh., 2 K. verh., 3 K. verh., 4 K. A6 A7 A8 A9 A10 A11 

1 1 25.536,74 27.071,74 28.913,97 30.878,34 35.758,09 40.637,85 26.342,81 27.408,69 28.994,56 31.574,56 33.795,99 38.412,89 

2 1 25.536,74 27.071,74 28.913,97 30.878,34 35.758,09 40.637,85 26.342,81 27.408,69 28.994,56 31.574,56 33.795,99 38.412,89 

3 2 26.391,16 27.926,17 29.768,39 31.732,76 36.612,52 41.492,28 27.071,86 28.063,84 29.778,06 32.345,64 34.867,61 40.060,01 

4 2 26.391,16 27.926,17 29.768,39 31.732,76 36.612,52 41.492,28 27.071,86 28.063,84 29.778,06 32.345,64 34.867,61 40.060,01 

5 3 27.055,27 28.590,27 30.432,50 32.396,86 37.276,62 42.156,38 27.800,80 28.981,31 30.953,68 33.600,18 36.474,73 41.707,38 

6 3 27.055,27 28.590,27 30.432,50 32.396,86 37.276,62 42.156,38 27.800,80 28.981,31 30.953,68 33.600,18 36.474,73 41.707,38 

7 4 27.718,89 29.253,90 31.096,12 33.060,49 37.940,25 42.820,01 28.529,74 29.898,30 32.129,41 34.854,83 38.082,45 41.707,38 

8 4 27.718,89 29.253,90 31.096,12 33.060,49 37.940,25 42.820,01 28.529,74 29.898,30 32.129,41 34.854,83 38.082,45 43.392,71 

9 5 28.383,11 29.918,12 31.760,34 33.724,71 38.604,47 43.484,23 29.258,55 30.815,65 32.129,41 34.854,83 38.082,45 43.392,71 

10 5 28.383,11 29.918,12 31.760,34 33.724,71 38.604,47 43.484,23 29.258,55 30.815,65 33.304,90 36.109,85 39.589,94 43.392,71 

11 5 28.383,11 29.918,12 31.760,34 33.724,71 38.604,47 43.484,23 29.258,55 30.815,65 33.304,90 36.109,85 39.589,94 45.077,68 

12 6 29.046,98 30.581,98 32.424,21 34.388,58 39.268,33 44.148,09 29.987,85 31.733,12 33.304,90 36.109,85 39.589,94 45.077,68 

13 6 29.046,98 30.581,98 32.424,21 34.388,58 39.268,33 44.148,09 29.987,85 31.733,12 34.480,63 37.364,26 41.197,42 45.077,68 

14 6 29.046,98 30.581,98 32.424,21 34.388,58 39.268,33 44.148,09 29.987,85 31.733,12 34.480,63 37.364,26 41.197,42 46.200,87 

15 7 29.710,84 31.245,85 33.088,07 35.052,44 39.932,20 44.811,96 30.717,03 32.650,35 34.480,63 37.364,26 41.197,42 46.200,87 

16 7 29.710,84 31.245,85 33.088,07 35.052,44 39.932,20 44.811,96 30.717,03 32.650,35 35.264,26 38.226,69 42.282,53 46.200,87 

17 7 29.710,84 31.245,85 33.088,07 35.052,44 39.932,20 44.811,96 30.717,03 32.650,35 35.264,26 38.226,69 42.282,53 47.324,07 

18 8 30.375,06 31.910,07 33.752,29 35.716,66 40.596,42 45.476,18 31.445,96 33.305,38 35.264,26 38.226,69 42.282,53 47.324,07 

19 8 30.375,06 31.910,07 33.752,29 35.716,66 40.596,42 45.476,18 31.445,96 33.305,38 36.047,76 38.989,47 43.378,74 47.324,07 

20 8 30.375,06 31.910,07 33.752,29 35.716,66 40.596,42 45.476,18 31.445,96 33.305,38 36.047,76 38.989,47 43.378,74 47.324,07 

21 8 30.375,06 31.910,07 33.752,29 35.716,66 40.596,42 45.476,18 32.174,66 33.960,53 36.047,76 38.989,47 43.378,74 48.447,86 

22 8 30.375,06 31.910,07 33.752,29 35.716,66 40.596,42 45.476,18 32.174,66 33.960,53 36.047,76 38.989,47 43.378,74 48.447,86 

23 8 30.375,06 31.910,07 33.752,29 35.716,66 40.596,42 45.476,18 32.174,66 33.960,53 36.831,74 39.851,78 44.474,95 48.447,86 

24 8 30.375,06 31.910,07 33.752,29 35.716,66 40.596,42 45.476,18 32.174,66 33.960,53 36.831,74 39.851,78 44.474,95 48.447,86 

25 8 30.375,06 31.910,07 33.752,29 35.716,66 40.596,42 45.476,18 32.174,66 34.616,03 36.831,74 39.851,78 44.474,95 49.571,18 

26 8 30.375,06 31.910,07 33.752,29 35.716,66 40.596,42 45.476,18 32.174,66 34.616,03 36.831,74 39.851,78 44.474,95 49.571,18 

27 8 30.375,06 31.910,07 33.752,29 35.716,66 40.596,42 45.476,18 32.174,66 34.616,03 37.615,36 40.714,33 45.571,28 49.571,18 

28 8 30.375,06 31.910,07 33.752,29 35.716,66 40.596,42 45.476,18 32.174,66 34.616,03 37.615,36 40.714,33 45.571,28 49.571,18 

29 8 30.375,06 31.910,07 33.752,29 35.716,66 40.596,42 45.476,18 32.174,66 34.616,03 37.615,36 40.714,33 45.571,28 50.694,37 

30 8 30.375,06 31.910,07 33.752,29 35.716,66 40.596,42 45.476,18 32.174,66 34.616,03 37.615,36 40.714,33 45.571,28 50.694,37 

Quelle: Eigene Berechnung. Orange: mehr als A11; rötlich: mehr als A10; grau: mehr als A9; gelblich: mehr als A8; blau: mehr als A7; grün: mehr als A6. 
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Datentabelle 14: Vergleich mit den Grundgehältern höherer Besoldungsgruppen im Karriereverlauf (SN, A9)  

  
Besoldungsgruppe A9 (Jahresbrutto 2017) Familienstand ledig, ohne Kinder (Jahresbrutto 2017) 

Dienstjahr Stufe ledig verh., 0 K. verh., 1 K. verh., 2 K. verh., 3 K. verh., 4 K. A10 A11 A12 A13 

1 2 31.574,56 33.186,46 34.967,67 36.748,87 41.445,47 46.142,07 33.795,99 38.412,89 41.099,27 46.004,70 

2 2 31.574,56 33.186,46 34.967,67 36.748,87 41.445,47 46.142,07 33.795,99 38.412,89 41.099,27 46.004,70 

3 3 32.345,64 33.957,54 35.738,75 37.519,96 42.216,56 46.913,16 34.867,61 40.060,01 43.094,68 48.173,84 

4 3 32.345,64 33.957,54 35.738,75 37.519,96 42.216,56 46.913,16 34.867,61 40.060,01 43.094,68 48.173,84 

5 4 33.600,18 35.212,08 36.993,29 38.774,50 43.471,09 48.167,69 36.474,73 41.707,38 45.103,59 50.342,98 

6 4 33.600,18 35.212,08 36.993,29 38.774,50 43.471,09 48.167,69 36.474,73 41.707,38 45.103,59 50.342,98 

7 5 34.854,83 36.466,73 38.247,94 40.029,15 44.725,75 49.422,35 38.082,45 41.707,38 45.103,59 50.342,98 

8 5 34.854,83 36.466,73 38.247,94 40.029,15 44.725,75 49.422,35 38.082,45 43.392,71 47.112,49 52.512,24 

9 5 34.854,83 36.466,73 38.247,94 40.029,15 44.725,75 49.422,35 38.082,45 43.392,71 47.112,49 52.512,24 

10 6 36.109,85 37.721,75 39.502,96 41.284,16 45.980,76 50.677,36 39.589,94 43.392,71 47.112,49 52.512,24 

11 6 36.109,85 37.721,75 39.502,96 41.284,16 45.980,76 50.677,36 39.589,94 45.077,68 49.121,16 54.681,74 

12 6 36.109,85 37.721,75 39.502,96 41.284,16 45.980,76 50.677,36 39.589,94 45.077,68 49.121,16 54.681,74 

13 7 37.364,26 38.976,16 40.757,37 42.538,58 47.235,18 51.931,78 41.197,42 45.077,68 49.121,16 54.681,74 

14 7 37.364,26 38.976,16 40.757,37 42.538,58 47.235,18 51.931,78 41.197,42 46.200,87 50.460,35 56.127,79 

15 7 37.364,26 38.976,16 40.757,37 42.538,58 47.235,18 51.931,78 41.197,42 46.200,87 50.460,35 56.127,79 

16 8 38.226,69 39.838,59 41.619,80 43.401,01 48.097,61 52.794,21 42.282,53 46.200,87 50.460,35 56.127,79 

17 8 38.226,69 39.838,59 41.619,80 43.401,01 48.097,61 52.794,21 42.282,53 47.324,07 51.799,66 57.574,08 

18 8 38.226,69 39.838,59 41.619,80 43.401,01 48.097,61 52.794,21 42.282,53 47.324,07 51.799,66 57.574,08 

19 9 38.989,47 40.601,37 42.382,58 44.163,79 48.860,39 53.556,99 43.378,74 47.324,07 51.799,66 57.574,08 

20 9 38.989,47 40.601,37 42.382,58 44.163,79 48.860,39 53.556,99 43.378,74 47.324,07 51.799,66 57.574,08 

21 9 38.989,47 40.601,37 42.382,58 44.163,79 48.860,39 53.556,99 43.378,74 48.447,86 53.138,73 59.020,02 

22 9 38.989,47 40.601,37 42.382,58 44.163,79 48.860,39 53.556,99 43.378,74 48.447,86 53.138,73 59.020,02 

23 10 39.851,78 41.463,68 43.244,89 45.026,10 49.722,70 54.419,30 44.474,95 48.447,86 53.138,73 59.020,02 

24 10 39.851,78 41.463,68 43.244,89 45.026,10 49.722,70 54.419,30 44.474,95 48.447,86 53.138,73 59.020,02 

25 10 39.851,78 41.463,68 43.244,89 45.026,10 49.722,70 54.419,30 44.474,95 49.571,18 54.478,40 60.466,67 

26 10 39.851,78 41.463,68 43.244,89 45.026,10 49.722,70 54.419,30 44.474,95 49.571,18 54.478,40 60.466,67 

27 11 40.714,33 42.326,23 44.107,43 45.888,64 50.585,24 55.281,84 45.571,28 49.571,18 54.478,40 60.466,67 

28 11 40.714,33 42.326,23 44.107,43 45.888,64 50.585,24 55.281,84 45.571,28 49.571,18 54.478,40 60.466,67 

29 11 40.714,33 42.326,23 44.107,43 45.888,64 50.585,24 55.281,84 45.571,28 50.694,37 55.817,35 61.912,84 

30 11 40.714,33 42.326,23 44.107,43 45.888,64 50.585,24 55.281,84 45.571,28 50.694,37 55.817,35 61.912,84 

Quelle: Eigene Berechnung. Grau: mehr als A13; gelblich: mehr als A12; blau: mehr als A11; grün: mehr als A10. 
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Rheinland-Pfalz 

 

Datentabelle 15: Vergleich der Einkommen von A5 und A6 bei gleicher Familienkonstellation und gleicher Diensterfahrung 
(RP) 

 

 

 
  Besoldungsgruppe A5 (Jahresbrutto 2017) Besoldungsgruppe A6 (Jahresbrutto 2017) 

Dienstjahr Stufe ledig verh., 0 K. verh., 1 K. verh., 2 K. verh., 3 K. verh., 4 K. Stufe ledig verh., 0 K. verh., 1 K. verh., 2 K. verh., 3 K. verh., 4 K. 

1 1 25.669,20 26.451,84 28.711,44 31.098,96 35.600,40 40.101,84 1 26.451,48 27.234,12 29.429,88 31.625,64 35.935,32 40.245,00 

2 1 25.669,20 26.451,84 28.711,44 31.098,96 35.600,40 40.101,84 1 26.451,48 27.234,12 29.429,88 31.625,64 35.935,32 40.245,00 

3 2 26.495,52 27.278,16 29.537,76 31.925,28 36.426,72 40.928,16 2 27.156,48 27.939,12 30.134,88 32.330,64 36.640,32 40.950,00 

4 2 26.495,52 27.278,16 29.537,76 31.925,28 36.426,72 40.928,16 2 27.156,48 27.939,12 30.134,88 32.330,64 36.640,32 40.950,00 

5 3 27.137,16 27.919,80 30.179,40 32.566,92 37.068,36 41.569,80 3 27.861,12 28.643,76 30.839,52 33.035,28 37.344,96 41.654,64 

6 3 27.137,16 27.919,80 30.179,40 32.566,92 37.068,36 41.569,80 3 27.861,12 28.643,76 30.839,52 33.035,28 37.344,96 41.654,64 

7 4 27.778,92 28.561,56 30.821,16 33.208,68 37.710,12 42.211,56 4 28.565,88 29.348,52 31.544,28 33.740,04 38.049,72 42.359,40 

8 4 27.778,92 28.561,56 30.821,16 33.208,68 37.710,12 42.211,56 4 28.565,88 29.348,52 31.544,28 33.740,04 38.049,72 42.359,40 

9 5 28.420,92 29.203,56 31.463,16 33.850,68 38.352,12 42.853,56 5 29.270,16 30.052,80 32.248,56 34.444,32 38.754,00 43.063,68 

10 5 28.420,92 29.203,56 31.463,16 33.850,68 38.352,12 42.853,56 5 29.270,16 30.052,80 32.248,56 34.444,32 38.754,00 43.063,68 

11 5 28.420,92 29.203,56 31.463,16 33.850,68 38.352,12 42.853,56 5 29.270,16 30.052,80 32.248,56 34.444,32 38.754,00 43.063,68 

12 6 29.062,44 29.845,08 32.104,68 34.492,20 38.993,64 43.495,08 6 29.975,04 30.757,68 32.953,44 35.149,20 39.458,88 43.768,56 

13 6 29.062,44 29.845,08 32.104,68 34.492,20 38.993,64 43.495,08 6 29.975,04 30.757,68 32.953,44 35.149,20 39.458,88 43.768,56 

14 6 29.062,44 29.845,08 32.104,68 34.492,20 38.993,64 43.495,08 6 29.975,04 30.757,68 32.953,44 35.149,20 39.458,88 43.768,56 
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  Besoldungsgruppe A5 (Jahresbrutto 2017) Besoldungsgruppe A6 (Jahresbrutto 2017) 

Dienstjahr Stufe ledig verh., 0 K. verh., 1 K. verh., 2 K. verh., 3 K. verh., 4 K. Stufe ledig verh., 0 K. verh., 1 K. verh., 2 K. verh., 3 K. verh., 4 K. 

15 7 29.704,56 30.487,20 32.746,80 35.134,32 39.635,76 44.137,20 7 30.680,04 31.462,68 33.658,44 35.854,20 40.163,88 44.473,56 

16 7 29.704,56 30.487,20 32.746,80 35.134,32 39.635,76 44.137,20 7 30.680,04 31.462,68 33.658,44 35.854,20 40.163,88 44.473,56 

17 7 29.704,56 30.487,20 32.746,80 35.134,32 39.635,76 44.137,20 7 30.680,04 31.462,68 33.658,44 35.854,20 40.163,88 44.473,56 

18 8 30.346,44 31.129,08 33.388,68 35.776,20 40.277,64 44.779,08 8 31.384,80 32.167,44 34.363,20 36.558,96 40.868,64 45.178,32 

19 8 30.346,44 31.129,08 33.388,68 35.776,20 40.277,64 44.779,08 8 31.384,80 32.167,44 34.363,20 36.558,96 40.868,64 45.178,32 

20 8 30.346,44 31.129,08 33.388,68 35.776,20 40.277,64 44.779,08 8 31.384,80 32.167,44 34.363,20 36.558,96 40.868,64 45.178,32 

21 9 30.992,88 31.775,52 34.035,12 36.422,64 40.924,08 45.425,52 9 32.089,20 32.871,84 35.067,60 37.263,36 41.573,04 45.882,72 

22 9 30.992,88 31.775,52 34.035,12 36.422,64 40.924,08 45.425,52 9 32.089,20 32.871,84 35.067,60 37.263,36 41.573,04 45.882,72 

23 9 30.992,88 31.775,52 34.035,12 36.422,64 40.924,08 45.425,52 9 32.089,20 32.871,84 35.067,60 37.263,36 41.573,04 45.882,72 

24 9 30.992,88 31.775,52 34.035,12 36.422,64 40.924,08 45.425,52 9 32.089,20 32.871,84 35.067,60 37.263,36 41.573,04 45.882,72 

25 10 31.638,84 32.421,48 34.681,08 37.068,60 41.570,04 46.071,48 10 33.036,96 33.819,60 36.015,36 38.211,12 42.520,80 46.830,48 

26 10 31.638,84 32.421,48 34.681,08 37.068,60 41.570,04 46.071,48 10 33.036,96 33.819,60 36.015,36 38.211,12 42.520,80 46.830,48 

27 10 31.638,84 32.421,48 34.681,08 37.068,60 41.570,04 46.071,48 10 33.036,96 33.819,60 36.015,36 38.211,12 42.520,80 46.830,48 

28 10 31.638,84 32.421,48 34.681,08 37.068,60 41.570,04 46.071,48 10 33.036,96 33.819,60 36.015,36 38.211,12 42.520,80 46.830,48 

29 10 31.638,84 32.421,48 34.681,08 37.068,60 41.570,04 46.071,48 10 33.036,96 33.819,60 36.015,36 38.211,12 42.520,80 46.830,48 

30 10 31.638,84 32.421,48 34.681,08 37.068,60 41.570,04 46.071,48 10 33.036,96 33.819,60 36.015,36 38.211,12 42.520,80 46.830,48 

Quelle: Eigene Berechnung. Rot: A5 verdient mehr als A6; Rötlich: Gehaltsvorsprung von A6 kleiner als 1 Prozent; Gelblich: Gehaltsvorsprung von A6 kleiner als 2 Prozent. Fett/Kursiv: Endstufe. 
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Datentabelle 16: Vergleich mit den Grundgehältern höherer Besoldungsgruppen im Karriereverlauf (RP, A5)  
  Besoldungsgruppe A5 (Jahresbrutto 2017) Familienstand ledig, ohne Kinder (Jahresbrutto 2017) 

Dienstjahr Stufe ledig verh., 0 K. verh., 1 K. verh., 2 K. verh., 3 K. verh., 4 K. A6 A7 A8 A9 A10 A11 

1 1 25.669,20 26.451,84 28.711,44 31.098,96 35.600,40 40.101,84 26.451,48 27.135,00 28.646,52 30.692,76 32.389,92 36.821,16 

2 1 25.669,20 26.451,84 28.711,44 31.098,96 35.600,40 40.101,84 26.451,48 27.135,00 28.646,52 30.692,76 32.389,92 36.821,16 

3 2 26.495,52 27.278,16 29.537,76 31.925,28 36.426,72 40.928,16 27.156,48 27.759,60 29.393,28 31.427,76 33.396,60 38.368,32 

4 2 26.495,52 27.278,16 29.537,76 31.925,28 36.426,72 40.928,16 27.156,48 27.759,60 29.393,28 31.427,76 33.396,60 38.368,32 

5 3 27.137,16 27.919,80 30.179,40 32.566,92 37.068,36 41.569,80 27.861,12 28.633,80 30.513,48 32.623,44 34.906,32 39.915,48 

6 3 27.137,16 27.919,80 30.179,40 32.566,92 37.068,36 41.569,80 27.861,12 28.633,80 30.513,48 32.623,44 34.906,32 39.915,48 

7 4 27.778,92 28.561,56 30.821,16 33.208,68 37.710,12 42.211,56 28.565,88 29.507,88 31.634,16 33.819,00 36.416,64 39.915,48 

8 4 27.778,92 28.561,56 30.821,16 33.208,68 37.710,12 42.211,56 28.565,88 29.507,88 31.634,16 33.819,00 36.416,64 41.462,76 

9 5 28.420,92 29.203,56 31.463,16 33.850,68 38.352,12 42.853,56 29.270,16 30.381,96 31.634,16 33.819,00 36.416,64 41.462,76 

10 5 28.420,92 29.203,56 31.463,16 33.850,68 38.352,12 42.853,56 29.270,16 30.381,96 32.754,12 35.014,56 37.926,48 41.462,76 

11 5 28.420,92 29.203,56 31.463,16 33.850,68 38.352,12 42.853,56 29.270,16 30.381,96 32.754,12 35.014,56 37.926,48 43.033,80 

12 6 29.062,44 29.845,08 32.104,68 34.492,20 38.993,64 43.495,08 29.975,04 31.256,40 32.754,12 35.014,56 37.926,48 43.033,80 

13 6 29.062,44 29.845,08 32.104,68 34.492,20 38.993,64 43.495,08 29.975,04 31.256,40 33.874,68 36.210,36 39.436,92 43.033,80 

14 6 29.062,44 29.845,08 32.104,68 34.492,20 38.993,64 43.495,08 29.975,04 31.256,40 33.874,68 36.210,36 39.436,92 44.089,20 

15 7 29.704,56 30.487,20 32.746,80 35.134,32 39.635,76 44.137,20 30.680,04 32.130,84 33.874,68 36.210,36 39.436,92 44.089,20 

16 7 29.704,56 30.487,20 32.746,80 35.134,32 39.635,76 44.137,20 30.680,04 32.130,84 34.621,68 37.032,24 40.443,60 44.089,20 

17 7 29.704,56 30.487,20 32.746,80 35.134,32 39.635,76 44.137,20 30.680,04 32.130,84 34.621,68 37.032,24 40.443,60 45.144,48 

18 8 30.346,44 31.129,08 33.388,68 35.776,20 40.277,64 44.779,08 31.384,80 32.754,84 34.621,68 37.032,24 40.443,60 45.144,48 

19 8 30.346,44 31.129,08 33.388,68 35.776,20 40.277,64 44.779,08 31.384,80 32.754,84 35.368,20 37.854,48 41.450,16 45.144,48 

20 8 30.346,44 31.129,08 33.388,68 35.776,20 40.277,64 44.779,08 31.384,80 32.754,84 35.368,20 37.854,48 41.450,16 45.144,48 

21 9 30.992,88 31.775,52 34.035,12 36.422,64 40.924,08 45.425,52 32.089,20 33.379,20 35.368,20 37.854,48 41.450,16 46.200,12 

22 9 30.992,88 31.775,52 34.035,12 36.422,64 40.924,08 45.425,52 32.089,20 33.379,20 35.368,20 37.854,48 41.450,16 46.200,12 

23 9 30.992,88 31.775,52 34.035,12 36.422,64 40.924,08 45.425,52 32.089,20 33.379,20 36.115,56 38.676,60 42.467,64 46.200,12 

24 9 30.992,88 31.775,52 34.035,12 36.422,64 40.924,08 45.425,52 32.089,20 33.379,20 36.115,56 38.676,60 42.467,64 46.200,12 

25 10 31.638,84 32.421,48 34.681,08 37.068,60 41.570,04 46.071,48 33.036,96 34.003,80 36.115,56 38.676,60 42.467,64 47.261,40 

26 10 31.638,84 32.421,48 34.681,08 37.068,60 41.570,04 46.071,48 33.036,96 34.003,80 36.115,56 38.676,60 42.467,64 47.261,40 

27 10 31.638,84 32.421,48 34.681,08 37.068,60 41.570,04 46.071,48 33.036,96 34.003,80 36.862,08 39.498,48 43.497,36 47.261,40 

28 10 31.638,84 32.421,48 34.681,08 37.068,60 41.570,04 46.071,48 33.036,96 34.003,80 36.862,08 39.498,48 43.497,36 47.261,40 

29 10 31.638,84 32.421,48 34.681,08 37.068,60 41.570,04 46.071,48 33.036,96 34.003,80 36.862,08 39.498,48 43.497,36 47.261,40 

30 10 31.638,84 32.421,48 34.681,08 37.068,60 41.570,04 46.071,48 33.036,96 34.003,80 36.862,08 39.498,48 43.497,36 48.337,68 

Quelle: Eigene Berechnung. Orange: mehr als A11; rötlich: mehr als A10; grau: mehr als A9; gelblich: mehr als A8; blau: mehr als A7; grün: mehr als A6. 
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Datentabelle 17: Vergleich mit den Grundgehältern höherer Besoldungsgruppen im Karriereverlauf (RP, A9)  

  
Besoldungsgruppe A9 (Jahresbrutto 2017) Familienstand ledig, ohne Kinder (Jahresbrutto 2017) 

Dienstjahr Stufe ledig verh., 0 K. verh., 1 K. verh., 2 K. verh., 3 K. verh., 4 K. A10 A11 A12 A13 

1 2 30.692,76 31.475,40 33.671,16 35.866,92 40.176,60 44.486,28 32.389,92 36.821,16 39.344,28 43.904,64 

2 2 30.692,76 31.475,40 33.671,16 35.866,92 40.176,60 44.486,28 32.389,92 36.821,16 39.344,28 43.904,64 

3 3 31.427,76 32.210,40 34.406,16 36.601,92 40.911,60 45.221,28 33.396,60 38.368,32 41.189,16 45.942,36 

4 3 31.427,76 32.210,40 34.406,16 36.601,92 40.911,60 45.221,28 33.396,60 38.368,32 41.189,16 45.942,36 

5 4 32.623,44 33.406,08 35.601,84 37.797,60 42.107,28 46.416,96 34.906,32 39.915,48 43.058,16 48.001,20 

6 4 32.623,44 33.406,08 35.601,84 37.797,60 42.107,28 46.416,96 34.906,32 39.915,48 43.058,16 48.001,20 

7 5 33.819,00 34.601,64 36.797,40 38.993,16 43.302,84 47.612,52 36.416,64 39.915,48 43.058,16 48.001,20 

8 5 33.819,00 34.601,64 36.797,40 38.993,16 43.302,84 47.612,52 36.416,64 41.462,76 44.945,52 50.079,72 

9 5 33.819,00 34.601,64 36.797,40 38.993,16 43.302,84 47.612,52 36.416,64 41.462,76 44.945,52 50.079,72 

10 6 35.014,56 35.797,20 37.992,96 40.188,72 44.498,40 48.808,08 37.926,48 41.462,76 44.945,52 50.079,72 

11 6 35.014,56 35.797,20 37.992,96 40.188,72 44.498,40 48.808,08 37.926,48 43.033,80 46.832,52 52.158,24 

12 6 35.014,56 35.797,20 37.992,96 40.188,72 44.498,40 48.808,08 37.926,48 43.033,80 46.832,52 52.158,24 

13 7 36.210,36 36.993,00 39.188,76 41.384,52 45.694,20 50.003,88 39.436,92 43.033,80 46.832,52 52.158,24 

14 7 36.210,36 36.993,00 39.188,76 41.384,52 45.694,20 50.003,88 39.436,92 44.089,20 48.113,64 53.543,88 

15 7 36.210,36 36.993,00 39.188,76 41.384,52 45.694,20 50.003,88 39.436,92 44.089,20 48.113,64 53.543,88 

16 8 37.032,24 37.814,88 40.010,64 42.206,40 46.516,08 50.825,76 40.443,60 44.089,20 48.113,64 53.543,88 

17 8 37.032,24 37.814,88 40.010,64 42.206,40 46.516,08 50.825,76 40.443,60 45.144,48 49.396,80 54.929,88 

18 8 37.032,24 37.814,88 40.010,64 42.206,40 46.516,08 50.825,76 40.443,60 45.144,48 49.396,80 54.929,88 

19 9 37.854,48 38.637,12 40.832,88 43.028,64 47.338,32 51.648,00 41.450,16 45.144,48 49.396,80 54.929,88 

20 9 37.854,48 38.637,12 40.832,88 43.028,64 47.338,32 51.648,00 41.450,16 45.144,48 49.396,80 54.929,88 

21 9 37.854,48 38.637,12 40.832,88 43.028,64 47.338,32 51.648,00 41.450,16 46.200,12 50.679,84 56.315,28 

22 9 37.854,48 38.637,12 40.832,88 43.028,64 47.338,32 51.648,00 41.450,16 46.200,12 50.679,84 56.315,28 

23 10 38.676,60 39.459,24 41.655,00 43.850,76 48.160,44 52.470,12 42.467,64 46.200,12 50.679,84 56.315,28 

24 10 38.676,60 39.459,24 41.655,00 43.850,76 48.160,44 52.470,12 42.467,64 46.200,12 50.679,84 56.315,28 

25 10 38.676,60 39.459,24 41.655,00 43.850,76 48.160,44 52.470,12 42.467,64 47.261,40 51.963,24 57.701,52 

26 10 38.676,60 39.459,24 41.655,00 43.850,76 48.160,44 52.470,12 42.467,64 47.261,40 51.963,24 57.701,52 

27 11 39.498,48 40.281,12 42.476,88 44.672,64 48.982,32 53.292,00 43.497,36 47.261,40 51.963,24 57.701,52 

28 11 39.498,48 40.281,12 42.476,88 44.672,64 48.982,32 53.292,00 43.497,36 47.261,40 51.963,24 57.701,52 

29 11 39.498,48 40.281,12 42.476,88 44.672,64 48.982,32 53.292,00 43.497,36 47.261,40 51.963,24 57.701,52 

30 11 39.498,48 40.281,12 42.476,88 44.672,64 48.982,32 53.292,00 43.497,36 48.337,68 53.246,76 59.087,04 

Quelle: Eigene Berechnung. Grau: mehr als A13; gelblich: mehr als A12; blau: mehr als A11; grün: mehr als A10. 
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Datentabelle 18: Vergleich der Einkommen von A5 und A6 bei gleicher Familienkonstellation und gleicher Diensterfahrung 
(HH) 

 

 

 
  Besoldungsgruppe A5 (Jahresbrutto 2017) Besoldungsgruppe A6 (Jahresbrutto 2017) 

Dienstjahr Stufe ledig verh., 0 K. verh., 1 K. verh., 2 K. verh., 3 K. verh., 4 K. Stufe ledig verh., 0 K. verh., 1 K. verh., 2 K. verh., 3 K. verh., 4 K. 

1 1 27.233,90 28.776,86 30.465,98 32.273,30 36.846,50 41.419,70 1 27.650,78 29.193,74 30.821,54 32.444,78 36.833,90 41.223,02 

2 1 27.233,90 28.776,86 30.465,98 32.273,30 36.846,50 41.419,70 1 27.650,78 29.193,74 30.821,54 32.444,78 36.833,90 41.223,02 

3 1 27.233,90 28.776,86 30.465,98 32.273,30 36.846,50 41.419,70 1 27.650,78 29.193,74 30.821,54 32.444,78 36.833,90 41.223,02 

4 2 27.906,38 29.449,34 31.138,46 32.945,78 37.518,98 42.092,18 2 28.455,98 29.998,94 31.626,74 33.249,98 37.639,10 42.028,22 

5 2 27.906,38 29.449,34 31.138,46 32.945,78 37.518,98 42.092,18 2 28.455,98 29.998,94 31.626,74 33.249,98 37.639,10 42.028,22 

6 3 28.575,38 30.118,34 31.807,46 33.614,78 38.187,98 42.761,18 3 29.248,58 30.791,54 32.419,34 34.042,58 38.431,70 42.820,82 

7 3 28.575,38 30.118,34 31.807,46 33.614,78 38.187,98 42.761,18 3 29.248,58 30.791,54 32.419,34 34.042,58 38.431,70 42.820,82 

8 3 28.575,38 30.118,34 31.807,46 33.614,78 38.187,98 42.761,18 3 29.248,58 30.791,54 32.419,34 34.042,58 38.431,70 42.820,82 

9 4 29.248,58 30.791,54 32.480,66 34.287,98 38.861,18 43.434,38 4 29.973,38 31.516,34 33.144,14 34.767,38 39.156,50 43.545,62 

10 4 29.248,58 30.791,54 32.480,66 34.287,98 38.861,18 43.434,38 4 29.973,38 31.516,34 33.144,14 34.767,38 39.156,50 43.545,62 

11 4 29.248,58 30.791,54 32.480,66 34.287,98 38.861,18 43.434,38 4 29.973,38 31.516,34 33.144,14 34.767,38 39.156,50 43.545,62 

12 4 29.248,58 30.791,54 32.480,66 34.287,98 38.861,18 43.434,38 4 29.973,38 31.516,34 33.144,14 34.767,38 39.156,50 43.545,62 

13 5 29.917,94 31.460,90 33.150,02 34.957,34 39.530,54 44.103,74 5 30.696,86 32.239,82 33.867,62 35.490,86 39.879,98 44.269,10 

14 5 29.917,94 31.460,90 33.150,02 34.957,34 39.530,54 44.103,74 5 30.696,86 32.239,82 33.867,62 35.490,86 39.879,98 44.269,10 
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  Besoldungsgruppe A5 (Jahresbrutto 2017) Besoldungsgruppe A6 (Jahresbrutto 2017) 

Dienstjahr Stufe ledig verh., 0 K. verh., 1 K. verh., 2 K. verh., 3 K. verh., 4 K. Stufe ledig verh., 0 K. verh., 1 K. verh., 2 K. verh., 3 K. verh., 4 K. 

15 5 29.917,94 31.460,90 33.150,02 34.957,34 39.530,54 44.103,74 5 30.696,86 32.239,82 33.867,62 35.490,86 39.879,98 44.269,10 

16 5 29.917,94 31.460,90 33.150,02 34.957,34 39.530,54 44.103,74 5 30.696,86 32.239,82 33.867,62 35.490,86 39.879,98 44.269,10 

17 6 30.589,10 32.132,06 33.821,18 35.628,50 40.201,70 44.774,90 6 31.422,26 32.965,22 34.593,02 36.216,26 40.605,38 44.994,50 

18 6 30.589,10 32.132,06 33.821,18 35.628,50 40.201,70 44.774,90 6 31.422,26 32.965,22 34.593,02 36.216,26 40.605,38 44.994,50 

19 6 30.589,10 32.132,06 33.821,18 35.628,50 40.201,70 44.774,90 6 31.422,26 32.965,22 34.593,02 36.216,26 40.605,38 44.994,50 

20 6 30.589,10 32.132,06 33.821,18 35.628,50 40.201,70 44.774,90 6 31.422,26 32.965,22 34.593,02 36.216,26 40.605,38 44.994,50 

21 6 30.589,10 32.132,06 33.821,18 35.628,50 40.201,70 44.774,90 6 31.422,26 32.965,22 34.593,02 36.216,26 40.605,38 44.994,50 

22 6 30.589,10 32.132,06 33.821,18 35.628,50 40.201,70 44.774,90 6 31.422,26 32.965,22 34.593,02 36.216,26 40.605,38 44.994,50 

23 7 30.856,94 32.399,90 34.089,02 35.896,34 40.469,54 45.042,74 7 32.146,70 33.689,66 35.317,46 36.940,70 41.329,82 45.718,94 

24 7 30.856,94 32.399,90 34.089,02 35.896,34 40.469,54 45.042,74 7 32.146,70 33.689,66 35.317,46 36.940,70 41.329,82 45.718,94 

25 7 30.856,94 32.399,90 34.089,02 35.896,34 40.469,54 45.042,74 7 32.146,70 33.689,66 35.317,46 36.940,70 41.329,82 45.718,94 

26 7 30.856,94 32.399,90 34.089,02 35.896,34 40.469,54 45.042,74 7 32.146,70 33.689,66 35.317,46 36.940,70 41.329,82 45.718,94 

27 7 30.856,94 32.399,90 34.089,02 35.896,34 40.469,54 45.042,74 7 32.146,70 33.689,66 35.317,46 36.940,70 41.329,82 45.718,94 

28 7 30.856,94 32.399,90 34.089,02 35.896,34 40.469,54 45.042,74 7 32.146,70 33.689,66 35.317,46 36.940,70 41.329,82 45.718,94 

29 8 30.976,34 32.519,30 34.208,42 36.015,74 40.588,94 45.162,14 8 32.440,58 33.983,54 35.611,34 37.234,58 41.623,70 46.012,82 

30 8 30.976,34 32.519,30 34.208,42 36.015,74 40.588,94 45.162,14 8 32.440,58 33.983,54 35.611,34 37.234,58 41.623,70 46.012,82 

Quelle: Eigene Berechnung. Rot: A5 verdient mehr als A6; Rötlich: Gehaltsvorsprung von A6 kleiner als 1 Prozent; Gelblich: Gehaltsvorsprung von A6 kleiner als 2 Prozent. 

Fett/Kursiv: Endstufe. 
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Datentabelle 19: Vergleich mit den Grundgehältern höherer Besoldungsgruppen im Karriereverlauf (HH, A5)  
  Besoldungsgruppe A5 (Jahresbrutto 2017) Familienstand ledig, ohne Kinder (Jahresbrutto 2017) 

Dienstjahr Stufe ledig verh., 0 K. verh., 1 K. verh., 2 K. verh., 3 K. verh., 4 K. A6 A7 A8 A9 A10 A11 

1 1 27.233,90 28.776,86 30.465,98 32.273,30 36.846,50 41.419,70 27.650,78 28.697,18 30.241,34 32.313,28 34.472,68 39.034,96 

2 1 27.233,90 28.776,86 30.465,98 32.273,30 36.846,50 41.419,70 27.650,78 28.697,18 30.241,34 32.313,28 34.472,68 39.034,96 

3 1 27.233,90 28.776,86 30.465,98 32.273,30 36.846,50 41.419,70 27.650,78 28.697,18 30.241,34 32.313,28 34.472,68 39.034,96 

4 2 27.906,38 29.449,34 31.138,46 32.945,78 37.518,98 42.092,18 28.455,98 29.608,22 31.328,66 33.453,04 36.017,56 40.384,72 

5 2 27.906,38 29.449,34 31.138,46 32.945,78 37.518,98 42.092,18 28.455,98 29.608,22 31.328,66 33.453,04 36.017,56 40.384,72 

6 3 28.575,38 30.118,34 31.807,46 33.614,78 38.187,98 42.761,18 29.248,58 30.523,10 32.413,70 34.593,52 37.558,48 41.894,20 

7 3 28.575,38 30.118,34 31.807,46 33.614,78 38.187,98 42.761,18 29.248,58 30.523,10 32.413,70 34.593,52 37.558,48 41.894,20 

8 3 28.575,38 30.118,34 31.807,46 33.614,78 38.187,98 42.761,18 29.248,58 30.523,10 32.413,70 34.593,52 37.558,48 41.894,20 

9 4 29.248,58 30.791,54 32.480,66 34.287,98 38.861,18 43.434,38 29.973,38 31.433,18 33.513,02 35.762,68 39.117,40 43.434,64 

10 4 29.248,58 30.791,54 32.480,66 34.287,98 38.861,18 43.434,38 29.973,38 31.433,18 33.513,02 35.762,68 39.117,40 43.434,64 

11 4 29.248,58 30.791,54 32.480,66 34.287,98 38.861,18 43.434,38 29.973,38 31.433,18 33.513,02 35.762,68 39.117,40 43.434,64 

12 4 29.248,58 30.791,54 32.480,66 34.287,98 38.861,18 43.434,38 29.973,38 31.433,18 33.513,02 35.762,68 39.117,40 43.434,64 

13 5 29.917,94 31.460,90 33.150,02 34.957,34 39.530,54 44.103,74 30.696,86 32.347,70 34.614,02 36.929,68 40.507,96 44.975,20 

14 5 29.917,94 31.460,90 33.150,02 34.957,34 39.530,54 44.103,74 30.696,86 32.347,70 34.614,02 36.929,68 40.507,96 44.975,20 

15 5 29.917,94 31.460,90 33.150,02 34.957,34 39.530,54 44.103,74 30.696,86 32.347,70 34.614,02 36.929,68 40.507,96 44.975,20 

16 5 29.917,94 31.460,90 33.150,02 34.957,34 39.530,54 44.103,74 30.696,86 32.347,70 34.614,02 36.929,68 40.507,96 44.975,20 

17 6 30.589,10 32.132,06 33.821,18 35.628,50 40.201,70 44.774,90 31.422,26 33.260,90 35.633,54 38.070,64 41.992,60 46.515,52 

18 6 30.589,10 32.132,06 33.821,18 35.628,50 40.201,70 44.774,90 31.422,26 33.260,90 35.633,54 38.070,64 41.992,60 46.515,52 

19 6 30.589,10 32.132,06 33.821,18 35.628,50 40.201,70 44.774,90 31.422,26 33.260,90 35.633,54 38.070,64 41.992,60 46.515,52 

20 6 30.589,10 32.132,06 33.821,18 35.628,50 40.201,70 44.774,90 31.422,26 33.260,90 35.633,54 38.070,64 41.992,60 46.515,52 

21 6 30.589,10 32.132,06 33.821,18 35.628,50 40.201,70 44.774,90 31.422,26 33.260,90 35.633,54 38.070,64 41.992,60 46.515,52 

22 6 30.589,10 32.132,06 33.821,18 35.628,50 40.201,70 44.774,90 31.422,26 33.260,90 35.633,54 38.070,64 41.992,60 46.515,52 

23 7 30.856,94 32.399,90 34.089,02 35.896,34 40.469,54 45.042,74 32.146,70 34.117,22 36.654,98 39.209,92 43.504,96 48.055,84 

24 7 30.856,94 32.399,90 34.089,02 35.896,34 40.469,54 45.042,74 32.146,70 34.117,22 36.654,98 39.209,92 43.504,96 48.055,84 

25 7 30.856,94 32.399,90 34.089,02 35.896,34 40.469,54 45.042,74 32.146,70 34.117,22 36.654,98 39.209,92 43.504,96 48.055,84 

26 7 30.856,94 32.399,90 34.089,02 35.896,34 40.469,54 45.042,74 32.146,70 34.117,22 36.654,98 39.209,92 43.504,96 48.055,84 

27 7 30.856,94 32.399,90 34.089,02 35.896,34 40.469,54 45.042,74 32.146,70 34.117,22 36.654,98 39.209,92 43.504,96 48.055,84 

28 7 30.856,94 32.399,90 34.089,02 35.896,34 40.469,54 45.042,74 32.146,70 34.117,22 36.654,98 39.209,92 43.504,96 48.055,84 

29 8 30.976,34 32.519,30 34.208,42 36.015,74 40.588,94 45.162,14 32.440,58 34.737,98 37.564,58 40.171,12 44.684,68 49.605,40 

30 8 30.976,34 32.519,30 34.208,42 36.015,74 40.588,94 45.162,14 32.440,58 34.737,98 37.564,58 40.171,12 44.684,68 49.605,40 

Quelle: Eigene Berechnung. Orange: mehr als A11; rötlich: mehr als A10; grau: mehr als A9; gelblich: mehr als A8; blau: mehr als A7; grün: mehr als A6. 
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Datentabelle 20: Vergleich mit den Grundgehältern höherer Besoldungsgruppen im Karriereverlauf (HH, A9)  

  
Besoldungsgruppe A9 (Jahresbrutto 2017) Familienstand ledig, ohne Kinder (Jahresbrutto 2017) 

Dienstjahr Stufe ledig verh., 0 K. verh., 1 K. verh., 2 K. verh., 3 K. verh., 4 K. A10 A11 A12 A13 

1 1 32.313,28 33.856,24 35.484,04 37.107,28 41.496,40 45.885,52 34.472,68 39.034,96 43.533,04 48.559,84 

2 1 32.313,28 33.856,24 35.484,04 37.107,28 41.496,40 45.885,52 34.472,68 39.034,96 43.533,04 48.559,84 

3 1 32.313,28 33.856,24 35.484,04 37.107,28 41.496,40 45.885,52 34.472,68 39.034,96 43.533,04 48.559,84 

4 2 33.453,04 34.996,00 36.623,80 38.247,04 42.636,16 47.025,28 36.017,56 40.384,72 45.115,12 50.254,60 

5 2 33.453,04 34.996,00 36.623,80 38.247,04 42.636,16 47.025,28 36.017,56 40.384,72 45.115,12 50.254,60 

6 3 34.593,52 36.136,48 37.764,28 39.387,52 43.776,64 48.165,76 37.558,48 41.894,20 46.697,68 51.949,00 

7 3 34.593,52 36.136,48 37.764,28 39.387,52 43.776,64 48.165,76 37.558,48 41.894,20 46.697,68 51.949,00 

8 3 34.593,52 36.136,48 37.764,28 39.387,52 43.776,64 48.165,76 37.558,48 41.894,20 46.697,68 51.949,00 

9 4 35.762,68 37.305,64 38.933,44 40.556,68 44.945,80 49.334,92 39.117,40 43.434,64 48.279,88 53.643,40 

10 4 35.762,68 37.305,64 38.933,44 40.556,68 44.945,80 49.334,92 39.117,40 43.434,64 48.279,88 53.643,40 

11 4 35.762,68 37.305,64 38.933,44 40.556,68 44.945,80 49.334,92 39.117,40 43.434,64 48.279,88 53.643,40 

12 4 35.762,68 37.305,64 38.933,44 40.556,68 44.945,80 49.334,92 39.117,40 43.434,64 48.279,88 53.643,40 

13 5 36.929,68 38.472,64 40.100,44 41.723,68 46.112,80 50.501,92 40.507,96 44.975,20 49.862,44 55.337,92 

14 5 36.929,68 38.472,64 40.100,44 41.723,68 46.112,80 50.501,92 40.507,96 44.975,20 49.862,44 55.337,92 

15 5 36.929,68 38.472,64 40.100,44 41.723,68 46.112,80 50.501,92 40.507,96 44.975,20 49.862,44 55.337,92 

16 5 36.929,68 38.472,64 40.100,44 41.723,68 46.112,80 50.501,92 40.507,96 44.975,20 49.862,44 55.337,92 

17 6 38.070,64 39.613,60 41.241,40 42.864,64 47.253,76 51.642,88 41.992,60 46.515,52 51.445,00 57.032,32 

18 6 38.070,64 39.613,60 41.241,40 42.864,64 47.253,76 51.642,88 41.992,60 46.515,52 51.445,00 57.032,32 

19 6 38.070,64 39.613,60 41.241,40 42.864,64 47.253,76 51.642,88 41.992,60 46.515,52 51.445,00 57.032,32 

20 6 38.070,64 39.613,60 41.241,40 42.864,64 47.253,76 51.642,88 41.992,60 46.515,52 51.445,00 57.032,32 

21 6 38.070,64 39.613,60 41.241,40 42.864,64 47.253,76 51.642,88 41.992,60 46.515,52 51.445,00 57.032,32 

22 6 38.070,64 39.613,60 41.241,40 42.864,64 47.253,76 51.642,88 41.992,60 46.515,52 51.445,00 57.032,32 

23 7 39.209,92 40.752,88 42.380,68 44.003,92 48.393,04 52.782,16 43.504,96 48.055,84 53.027,20 58.726,72 

24 7 39.209,92 40.752,88 42.380,68 44.003,92 48.393,04 52.782,16 43.504,96 48.055,84 53.027,20 58.726,72 

25 7 39.209,92 40.752,88 42.380,68 44.003,92 48.393,04 52.782,16 43.504,96 48.055,84 53.027,20 58.726,72 

26 7 39.209,92 40.752,88 42.380,68 44.003,92 48.393,04 52.782,16 43.504,96 48.055,84 53.027,20 58.726,72 

27 7 39.209,92 40.752,88 42.380,68 44.003,92 48.393,04 52.782,16 43.504,96 48.055,84 53.027,20 58.726,72 

28 7 39.209,92 40.752,88 42.380,68 44.003,92 48.393,04 52.782,16 43.504,96 48.055,84 53.027,20 58.726,72 

29 8 40.171,12 41.714,08 43.341,88 44.965,12 49.354,24 53.743,36 44.684,68 49.605,40 54.526,48 60.380,92 

30 8 40.171,12 41.714,08 43.341,88 44.965,12 49.354,24 53.743,36 44.684,68 49.605,40 54.526,48 60.380,92 

Quelle: Eigene Berechnung. Grau: mehr als A13; gelblich: mehr als A12; blau: mehr als A11; grün: mehr als A10.
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Ausgangslage vor Föderalismusreform und Öffnung der Sonderzahlung 
(2002) 

(2002) Abbildung 1: Verhältnis von Erfahrungsstufenaufstiegen und familien-
bezogener Besoldung (A5) 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

(2002) Abbildung 2: Gegenüberstellung des Jahreseinkommensverlaufs von Le-
digen nach Erfahrungszeiten und familienbezogenen Jahreseinkommen in der 
Eingangsstufe (A5) 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 
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(2002) Abbildung 3: Verhältnis von Erfahrungsstufenaufstiegen und familien-
bezogener Besoldung (A9) 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

(2002) Abbildung 4: Jahreseinkommen A5 und A6 bei verschiedenen Familien-
konstellationen, Eingangsstufe 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 
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(2002) Abbildung 5: Vergleich A5 in verschiedenen Familienkonstellationen zu 
höheren Besoldungsgruppen, Eingangsstufe 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

(2002) Abbildung 6: Vergleich A5 in verschiedenen Familienkonstellationen zu 
höheren Besoldungsgruppen, Endstufe 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 
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(2002) Abbildung 7: Vergleich A9 in verschiedenen Familienkonstellationen zu 
höheren Besoldungsgruppen, Eingangsstufe 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

(2002) Abbildung 8: Vergleich A9 in verschiedenen Familienkonstellationen zu 
höheren Besoldungsgruppen, Endstufe 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Anmerkung:  Das jährliche Kindergeld betrug 2002 für ein Kind 1.848 €, für 
zwei Kinder 3.696 €, für drei Kinder 5.544 € und für vier Kinder 
7.692 €. 
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